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I  Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Erhebung einer möglichst umfangrei-

chen und flächendeckenden Datenbasis zur Psychotherapie-Ausbildung von aktu-

ellen Ausbildungskandidaten1. Es wird betrachtet, ob sich die Situation von Psycho-

therapeuten2 in Ausbildung (PiA) im Vergleich zu bisherigen Untersuchungen ver-

ändert hat, der Fokus liegt auf der finanziellen Situation der Ausbildungskandidaten. 

In einer Online-Befragung (N = 2648) wurden verschiedene Aspekte der Rahmen-

bedingungen der Ausbildung erfasst. Es zeigt sich, dass es in den letzten 10 Jahren 

kaum Veränderungen hinsichtlich der finanziellen Bedingungen von Ausbildungs-

kandidaten gab. Trotz Protestaktionen und dem diskutierten Referentenentwurf zur 

Reform des Psychotherapeutengesetzes können PiA die Kosten ihrer Ausbildung 

nicht durch die Einnahmen der Ausbildung decken. PiA haben eine langjährige aka-

demische Ausbildung absolviert und sind dennoch auf Unterstützung Dritter oder 

weitere Einkünfte angewiesen. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit so-

fortiger Übergangsregelungen für aktuelle und angehende PiA parallel zur Reform 

des Psychotherapeutengesetzes und bieten eine Diskussionsgrundlage für die Ge-

staltung dieser. Es wird empfohlen zukünftig weitere Aspekte der Umfrage auszu-

werten und in Bezug zur finanziellen Situation zu setzen. 
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1
Personenbezogene Daten sind genderneutral zu verstehen.  

2 Die Begriffe Therapeut und Psychotherapeut werden synonym verwendet.  

 



    

 
III 

II Abstract 

Aim of following study is to aggregate an extensive as well as comprehensive data-

base on psychotherapeutic education in Germany and it's current applicants1. It 

shall be examined whether the situation of psychotherapists2 in training (PiT) has 

improved in comparison to previous study's within this field. Special emphasis will 

be put on the applicants financial situation. A range of parameters regarding the 

PiT's general training conditions were recorded within an online survey (N = 2648). 

It has been shown that the financial strain on applicants has barely improved within 

the last ten years. Despite protest campaigns and a draft calling to reform the Psy-

chotherapeutengesetz, PiT's costs of education can't be recouped by their future 

earnings. In spite of having completed an extensive education PiT are dependent 

on other sources of income or private financial assistance. The results emphasize 

the need for immediate transitional arrangements for current and future PiT's in con-

junction with the reform of the Psychotherapeutengesetz. They can also be a valu-

able basis for discussion regarding its restructuring. It seems advisable to evaluate 

other aspects of the survey in future in connection to aforementioned financial situ-

ation. 
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1Personal data is used gender neutrally.  

2 Therapist and psychotherapist are used interchangeably. 
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1  Einleitung 

Die Wahrnehmung der Bedeutung von psychischen Krankheiten und der Wichtig-

keit einer bedarfsgerechten und professionellen Behandlung hat sich in Deutsch-

land etabliert und an Bedeutung gewonnen. Seit vielen Jahren verzeichnen die 

deutschen gesetzlichen Krankenkassen sowie die Bundespsychotherapeutenkam-

mer (BPtK) einen steigenden Bedarf an psychotherapeutischer Behandlung. Inner-

halb eines Jahres erkranken in Deutschland aktuell ca. 28% der Erwachsenen an 

einer psychischen Störung, es nehmen jedoch lediglich 20% professionelle Hilfe in 

Anspruch (Hartmann, 2018). Eine optimale Versorgung von Patienten scheint ge-

genwärtig nicht gewährleistet, monatelange Wartezeiten auf einen Therapieplatz 

sind in Deutschland keine Ausnahme. Besonders abseits der Großstädte sowie im 

Ruhrgebiet gibt es einen erheblichen Mangel an Psychotherapeuten, wenngleich 

die Häufigkeit psychischer Erkrankungen in ländlichen und städtischen Regionen 

fast identisch ist (BPtK, 2018). Eine optimale und an verschiedene Bedürfnisse an-

gepasste psychotherapeutische Versorgung kann nur gewährleistet werden, wenn 

sich ausreichend Psychologen oder Pädagogen in einem sozialrechtlich anerkann-

ten Richtlinienverfahren ausbilden lassen (Neitscher, Loew & Bodenstein, 2006). 

Um die Quantität der psychotherapeutischen Versorgung bei hohen Qualitätsstan-

dards zu verbessern um somit dem wachsenden Behandlungsbedarf gerecht wer-

den zu können, empfiehlt es sich die Situation der Psychotherapeuten in Ausbildung 

(PiA) zu betrachten (Barthel et al., 2011; Bühring, 2017c). Durch den Referenten-

entwurf zur Änderung des Gesetzes über die Berufe des Psychologischen Psycho-

therapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychothera-

peutengesetz, PsychThG) rückte die Ausbildungssituation angehender Psychothe-

rapeuten in den letzten Monaten in den medialen Fokus. Seit vielen Jahren wird in 

Fachzeitschriften und in den Medien über die prekäre Situation von PiA berichtet. 

Die Ausbildungen zum Psychologischen Psychotherapeuten (PP) und zum Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) sind zum einen sehr zeitintensiv und 

stellen außerdem besonders finanziell eine große Belastung für die Ausbildungs-

kandidaten dar (Bayer, 2007; Busche, Mösko, Kliche, Zander & Koch, 2008; Hölzel, 

2006). Während der Praktischen Tätigkeiten in Kliniken oder Stellen der ambulanten 

oder psychosomatischen Versorgung erhalten Ausbildungskandidaten vielfach eine 

geringe oder keinerlei Vergütung bei vollem Arbeitseinsatz und eigenständiger 
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Durchführung von Therapien (Busche et al., 2006). Das aktuell geltende PsychThG, 

das am 01.01.1999 in Kraft getreten ist, sieht keine verpflichtende Bezahlung für die 

Praktischen Tätigkeiten im Rahmen der Ausbildung vor (PsychThG, 1998). Den 

mangelhaften oder ausbleibenden Einnahmen gegenüber stehen zudem die über-

wiegend sehr hohen Kosten für die Ausbildung, die, im Gegensatz zu anderen Heil-

berufen, von Ausbildungskandidaten selbst aufgebracht und an die Institute gezahlt 

werden müssen (Fydrich, 2004; Schmidt, 2000; Schürmann, 2000; Strauß et al., 

2009; VPP 2004). Vermehrt berichten PiA daher von großen Problemen aufgrund 

der ungeregelten ökonomischen und inhaltlichen Gegebenheiten während der Aus-

bildung und von erheblichen finanziellen Belastungen, besonders während der 

Praktischen Tätigkeiten (Bayer, 2007; Busche et al., 2006; Hölzel, 2006; Strauß et 

al., 2009). Die Anfang 2019 vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) vorge-

stellte Neuregelung zielt auf ein fünfjähriges Hochschulstudium der Psychotherapie 

ab, das mit einem Master-Abschluss und einer gleichzeitigen Approbation abge-

schlossen wird. Auf der Grundlage dieser Approbation sollen Absolventen im An-

schluss eine verfahrensorientierte und altersgruppenspezifische Weiterbildung ab-

solvieren können, die analog zur bestehenden Facharztweiterbildung entstehen 

soll. Die Vergütung während der Weiterbildung soll an die Facharztausbildung an-

gepasst werden, die bisherige postgraduale Ausbildung wird es entsprechend des 

Gesetzentwurfes in Zukunft nicht mehr geben. Eine Änderung der Bedingungen und 

der finanziellen Situation für derzeitige und in den kommenden Jahren nach dem 

bisherigen System beginnende Ausbildungskandidaten wird dabei nicht berücksich-

tigt (BMG, 2019). Ziel der anstehenden Untersuchung ist es, eine aktuelle Bestands-

aufnahme der Situation und der Rahmenbedingungen von PiA zu erheben. Der Fo-

kus der vorliegenden Arbeit liegt auf den finanziellen Rahmenbedingungen, mit de-

nen angehende Psychotherapeuten während ihrer Ausbildungszeit konfrontiert 

sind. Einen besonderen Schwerpunkt stellen die Ausbildungsbausteine Praktische 

Tätigkeit I (PT I) und Praktische Tätigkeit II (PT II) dar. Durch die differenzierte Er-

hebung der einzelnen Regionen Deutschlands sollen außerdem regionale Verglei-

che vorgenommen werden. Anschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung 

im Kontext zu bisherigen Forschungsergebnissen diskutiert um eventuelle Trends 

und Entwicklungen zu erörtern. Darüberhinaus werden die Grenzen der Untersu-

chung diskutiert und Implikationen für die Praxis vorgestellt. 
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2 Stand der Forschung und theoretischer Hintergrund 

Die Ausbildungen zum Psychologischen Psychotherapeuten sowie zum Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten sind zeit- und kostenintensiv (Bayer, 2007; Hölzel, 

2006). Zu den größten Problembereichen der Psychotherapie-Ausbildung gehört 

die finanzielle Situation der Ausbildungskandidaten (Busche et al., 2008; Schladitz 

& Drüge, 2017; Schröder, 2014). Wenngleich in der Literatur vielfach die Relevanz 

und die Notwendigkeit von Ausbildungsforschung betont wird (Busche et al., 2006; 

Strauß & Kohl, 2009), gibt es aktuell nur ein geringes Maß sowohl qualitativer als 

auch quantitativer Untersuchungen, die sich mit der Psychotherapie-Ausbildung 

auseinandersetzen. Es gibt eine Vielzahl kritischer Diskussionen über die inhaltliche 

Gestaltung und die finanziellen Rahmenbedingungen (Hölzel, 2006; Ruggaber, 

2003; Strauß & Kohl, 2009), wissenschaftliche Auseinandersetzungen sind hinge-

gen nur vereinzelt durchgeführt worden (Busche et al., 2006; Strauß & Kohl, 2009). 

Besonders der Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie wird in der For-

schung der vergangenen Jahre kaum berücksichtigt (Strauß et al., 2009). Die bis-

lang umfangreichste Analyse der Ausbildungsbedingungen von Psychologischen 

Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten seit der Ein-

führung des PsychThG im Jahr 1999 ist das von Strauß und Kollegen veröffentlichte 

Forschungsgutachten aus dem Jahr 2009 (Fliegel, Willutzki & Strauß, 2019, Glaes-

mer et al., 2009; Kohl et al., 2009; Sonntag et al., 2009; Strauß et al., 2009; Strauß 

& Kohl, 2009). Dieses wurde 2007 aufgrund der uneinheitlichen Zulassungsvoraus-

setzungen als Folge der Bologna-Reform in Auftrag gegeben (Strauß et al., 2009). 

Fliegel, Willutzki und Strauß (2019) postulieren, dass das Forschungsgutachten die 

bislang breiteste Informationsbasis zur Psychotherapie-Ausbildung darlegt und im 

Wesentlichen zum wachsenden Bewusstsein um Ausbildungsforschung in den letz-

ten 10 Jahren beigetragen hat. Neben dem Forschungsgutachten gab es in den 

vergangenen Jahren weitere Erhebungen zur Erfassung der Bedingungen der Aus-

bildung von Morbitzer, Hartmann und Pfeffer (2005), von Hölzel (2006, 2009), von 

Busche und Kollegen (2006), sowie von Barthel und Kollegen (2010). Weiterhin en-

gagiert sich Maria Klein-Schmeink, Mitglied des Bundestags (Bündnis 90/Die Grü-

nen) und Sprecherin für Gesundheitspolitik, für PiA und führte 2017 eine Online-

Erhebung zu den aktuellen Themen angehender Psychologischer Psychotherapeu-

ten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten durch.  
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Die Kosten und der Aufbau der Psychotherapie-Ausbildung sind europaweit sehr 

verschieden (Bühring, 2013; Strauß et al., 2009). Bislang gibt es den gesetzlich ge-

regelten Beruf des Psychotherapeuten lediglich in elf der siebenundvierzig Länder 

Europas, in 16 Ländern gibt es kein Äquivalent zum PsychThG. Die höchsten An-

forderungen an die Ausbildungsteilnehmer werden in Deutschland, Österreich und 

Schweden gestellt (Bühring, 2013). Da die Kosten bereits auf nationaler Ebene stark 

variieren, lassen sich kaum internationale Vergleiche aufstellen. Strauß und Kolle-

gen (2009) berichteten im Rahmen internationaler Befragungen von sehr hohen 

Kosten in Deutschland und der Schweiz und vergleichsweise niedrigeren Kosten in 

den osteuropäischen Ländern. Aufgrund der Varianz und der mangelhaften Daten 

aus dem europäischen Ausland beschränkt sich die vorliegende Untersuchung auf 

die Bundesrepublik Deutschland. Im Folgenden wird die Gesetzesgrundlage der 

Psychotherapie-Ausbildung dargestellt und die Ausbildungsbestandteile werden er-

läutert. Anknüpfend wird ein Überblick über die Kosten und die Einnahmen gege-

ben, die im Rahmen der Psychotherapie-Ausbildung anfallen. Ferner wird die Situ-

ation von PiA näher betrachtet. Es wird dargestellt, welche Auswirkungen die finan-

ziellen Rahmenbedingungen auf die Ausbildungsteilnehmer haben und welche Fol-

gen diese mit sich ziehen. Im Anschluss werden der aktuelle Referentenentwurf und 

der Vorschlag des Direktstudiums hinsichtlich einer Änderung der finanziellen Be-

dingungen für Ausbildungsteilnehmer betrachtet. Der letzte Abschnitt dieses Kapi-

tels widmet sich den Fragestellungen dieser Untersuchung, die auf Basis des ge-

schilderten empirischen Wissensstandes gebildet wurden. 

2.1 Das Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten 
und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

Die Gesetzesgrundlage für die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten 

und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bildet seit dem 01.01.1999 

das Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeuten (PsychThG). Durch die Verabschiedung 

des PsychThG und die gleichzeitig durchgeführten Veränderungen des Sozialge-

setzbuches wurde erstmalig die berufsrechtliche, sozialrechtliche und gesellschaft-

liche Anerkennung des Berufsstandes des Psychologischen Psychotherapeuten 

und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Deutschland gewährleistet 
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(Pulverich, 1998). Zuvor konnten Diplom-Psychologen zwar psychotherapeutisch 

arbeiten, besaßen jedoch kein geltendes Berufsrecht (Lindel, 2016a). Psychologen 

war es in der Regel nur möglich Patienten zu behandeln die auf Anweisung eines 

Arztes kamen, oder psychotherapeutische Leistungen nach dem Heilpraktikerge-

setz oder der Kann-Bestimmung des Delegationsverfahrens und der Kostenerstat-

tung nach §13 Abs. 3 Sozialgesetzbuch Kapitel 5 zu erbringen. Eine direkte Abrech-

nungsmöglichkeit zwischen Psychologen und Krankenkassen gab es nicht. Diese 

Art der psychotherapeutischen Behandlung zog jedoch sämtliche Nachteile für die 

Berufsgruppe der psychotherapeutisch tätigen Diplom-Psychologen mit sich (Büh-

ring, 2019b; Lindel, 2016a). Eine Ausnahme stellte die sogenannte TK-Regelung 

dar. Eine Vereinbarung zwischen der Techniker Krankenkasse (TK) und dem Be-

rufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP) ermöglichte 

Psychologen unter dem Titel Klinischer Psychologe BDP Patienten therapeutisch 

zu behandeln und dabei direkt mit der TK abzurechnen (Nübling, 2009). Grundsätz-

lich war eine gleichberechtigte Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft jedoch nicht 

möglich, im Delegationsverfahren durften Patienten nur nach vorheriger Überwei-

sung eines Arztes einen psychotherapeutisch tätigen Diplom-Psychologen aufsu-

chen, eine Selbstverwaltung war somit nicht möglich (Bühring, 2019b; Lindel, 

2016a). Durch die fehlende berufsrechtliche Grundlage bestand außerdem kein     

Titelschutz, der Beruf des Psychotherapeuten existierte rechtlich betrachtet nicht 

(Lindel, 2016a).  

Die Einführung des Gesetzes im Jahr 1999 kam maßgeblich durch das Beharren 

zahlreicher Vertreter des Berufsstandes zustande (Bühring, 2019b). Seit der Ein-

führung sind die Berufsbezeichnungen Psychologischer Psychotherapeut und Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeut rechtlich geschützt und dürfen nur nach Ab-

schluss einer entsprechenden Ausbildung oder einer ärztlichen Weiterbildung ge-

führt werden (§7(1) PsychThG). Die Ausbildung zum Psychologischen Psychothe-

rapeuten und zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten werden im 

PsychThG aufgegriffen (§5 PsychThG). Ergänzend bilden die Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten (PsychTh-APrV) und 

die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychothe-

rapeuten (KJPsychTh-APrV) die Grundlage für die aktuell geltende Ausbildungsre-

gelung für angehende Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugend-
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lichenpsychotherapeuten. Darin sind sowohl Regelungen der Ausübung der Psy-

chotherapie durch nichtärztliche Psychotherapeuten als auch die Ausbildung dieser 

festgeschrieben. Für die Umsetzung sind die jeweiligen Landesgesundheitsbehör-

den verantwortlich (Lindel, 2016a). 

2.2 Gesetzlich festgelegte Ausbildungsbestandteile 

Entsprechend dem PsychThG und den ergänzenden Ausbildungs- und Prüfungs-

verordnungen ergeben sich obligatorische Bestandteile der Psychotherapie-Ausbil-

dung. Die Ausbildung hat einen Gesamtumfang von 4200 Stunden und setzt sich 

aus verschiedenen Ausbildungsbestandteilen zusammen. Dazu gehören die theo-

retische Ausbildung, die Praktischen Tätigkeiten I und II, die Praktische Ausbildung 

mit Krankenbehandlung unter Supervision sowie Selbsterfahrung (KJPPsychTh-

APrV, 1998; PsychTh-APrV, 1998). Die Ausbildung schließt nach frühestens drei 

Jahren bei einer Vollzeit-Ausbildung oder nach frühestens fünf Jahren bei einer Teil-

zeit-Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung ab (§5(1) PsychThG, 1998). Für die 

vorliegende Untersuchung sind die Praktischen Tätigkeiten I und II sowie die Prak-

tische Ausbildung von besonderer Bedeutung und werden daher im Folgenden     

näher erläutert.  

2.2.1 Praktische Tätigkeit im Rahmen der Psychotherapie-Ausbildung 

Umfang und Aufgabenspektrum der Praktischen Tätigkeit sind in Paragraph 2 der 

PsychTh-APrV und der KJPPsychTh-APrV geregelt. Hiernach dient diese dem Er-

werb von praktischen Erfahrungen in der Behandlung von Störungen mit Krank-

heitswert sowie der Kenntnis anderer Störungen, die keine psychotherapeutische 

Behandlung erfordern und hat unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht zu stehen. 

Der Gesamtumfang der Praktischen Tätigkeit umfasst 1800 Stunden, die in Ab-

schnitte von jeweils mindestens drei Monaten unterteilt werden können (§2(1) 

KJPPsychTh-APrV, 1998; §2(1) PsychTh-APrV, 1998). Ausbildungskandidaten 

zum Psychologischen Psychotherapeuten müssen dabei mindestens 1200 Stunden 

(PT I) an einer psychiatrischen klinischen Einrichtung, die im Sinne des ärztlichen 

Weiterbildungsrechts zur Weiterbildung für Psychiatrie und Psychotherapie zuge-

lassen ist oder die von der nach §10 Abs. 4 PsychThG zuständigen Behörde als 

gleichwertige Einrichtung zugelassen wird, erbringen. Die weiteren 600 Stunden 



    

 
7 

(PT II) müssen an einer von einem Sozialversicherungsträger anerkannten Einrich-

tung der psychotherapeutischen oder psychosomatischen Versorgung, in der Praxis 

eines Arztes mit einer ärztlichen Weiterbildung in Psychotherapie oder eines Psy-

chologischen Psychotherapeuten absolviert werden (§2(2) PsychTh-APrV, 1998). 

Für angehende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten greift eine angepasste 

Regelung, so müssen mindestens 1200 Stunden (PT I) an einer kinder- und jugend-

psychiatrischen klinischen Einrichtung, die ebenfalls im Sinne des ärztlichen Wei-

terbildungsrechts zur Weiterbildung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho-

therapie zugelassen ist oder die von der nach §10 Abs. 4 PsychThG zuständigen 

Behörde als gleichwertige Einrichtung zugelassen wird, absolviert werden. Sollte 

dies nicht sichergestellt sein, so kann die PT I in einem Umfang von maximal 600 

Stunden an einer kinder- und jugendpsychiatrischen ambulanten Einrichtung mit 

entsprechender Zulassung abgeleistet werden. Die verbleibenden 600 Stunden  

(PT II) müssen an einer von einem Sozialversicherungsträger anerkannten Einrich-

tung, die der psychotherapeutischen oder psychosomatischen Versorgung von Kin-

dern und Jugendlichen dient, in der Praxis eines Arztes mit einer ärztlichen Weiter-

bildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie oder eines Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeuten oder in der Praxis eines Psychologischen Psychothera-

peuten, sofern dieser maßgeblich Kinder und Jugendliche behandelt, erbracht wer-

den (§2(2) KJPPsychTh-APrV, 1998). Weiterhin ist festgelegt, dass Ausbildungs-

kandidaten im Rahmen der PT I jeweils über einen längeren Zeitraum an der Diag-

nostik und der Behandlung von mindestens 30 erwachsenen Patienten, teilweise 

unter Einbezug von Familie oder anderen Sozialpartnern, bzw. 30 Kindern und      

Jugendlichen unter Einbezug bedeutsamer Beziehungspersonen beteiligt sein müs-

sen. Dabei sollen Kenntnisse und Erfahrungen über die akute, abklingende und 

chronifizierte Symptomatik unterschiedlicher psychiatrischer Erkrankungen erwor-

ben und die Patientenbehandlungen systematisch dokumentiert werden (§2(3) 

KJPPsychTh-APrV, 1998; §2(3) PsychTh-APrV, 1998). 

2.2.2 Praktische Ausbildung im Rahmen der Psychotherapie-Ausbildung 

Die Rahmenbedingungen der praktischen Ausbildung sind in Paragraph 4 der 

PsychTh-APrV und der KJPPsychTh-APrV festgeschrieben. Sie dienen der vertief-

ten Ausbildung in einem wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen 
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Verfahren sowie dem Erwerb und der Vertiefung von Kenntnissen und Kompeten-

zen bei der Behandlung von Patienten mit Krankheitswert. Insgesamt umfasst die 

Praktische Ausbildung 600 Behandlungsstunden unter Supervision bei mindestens 

sechs Patienten, vorgeschrieben sind ergänzend 150 Supervisionsstunden, von de-

nen geringstenfalls 50 Stunden als Einzelsupervision durchgeführt werden (§4(1) 

KJPPsychTh-APrV, 1998; §4(1) PsychTh-APrV, 1998). Bezüglich des Behand-

lungsspektrums sehen die Verordnungen vor, dass die Ausbildungsteilnehmer ein-

gehende Kenntnisse und Erfahrungen über sämtliche Störungen mit Krankheitswert 

erwerben, bei denen eine Psychotherapie bzw. eine Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapie indiziert ist (§4(5) KJPPsychTh-APrV, 1998; §4(5) PsychTh-APrV, 

1998). Im Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sind darüber hinaus 

die verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes- und Jugendalters zu berück-

sichtigen (§4(5) KJPPsychTh-APrV, 1998). Einen weiteren Bestandteil der Prakti-

schen Ausbildung stellen sechs anonymisierte schriftliche Falldarstellungen über 

eigene Patientenbehandlungen, die unter Supervision stattgefunden haben, dar. 

Diese sollen sowohl die wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen als auch 

Diagnostik, Indikationsstellung und Evaluation der Therapieergebnisse enthalten. 

Dargestellt werden soll weiterhin ein ätiologisch orientiertes Krankheitsverständnis, 

der Behandlungsverlauf und die Verknüpfung von Theorie und Behandlungstechnik. 

Die Beurteilung der Falldarstellungen obliegt der Ausbildungsstätte (§4(6) 

KJPPsychTh-APrV, 1998; §4(6) PsychTh-APrV, 1998). 

2.3 Ausbildungskosten und ausbildungsbezogene Einnahmen 

Bei der Psychotherapie-Ausbildung handelt es sich dem Namen nach im Gesetz 

und in den dazugehörigen Rechtsverordnungen zwar um eine Ausbildung, das Be-

rufsbildungsgesetz findet nach §7 PsychThG jedoch keine Anwendung. Diese Be-

sonderheit bedeutet, dass keine Ausbildungsvergütung gezahlt werden muss und 

Ausbildungsgebühren von den Ausbildungsteilnehmern verlangt werden dürfen. Die 

anfallenden Ausbildungskosten müssen dabei in der Regel von den Ausbildungs-

teilnehmern getragen werden (Strauß et al., 2009). Die Inanspruchnahme von Aus-

bildungsförderung (BAföG) ist für Ausbildungskandidaten grundsätzlich möglich 

(Lindel, 2016a; §7 PsychThG, 1998), wird allerdings nur in seltenen Fällen in An-

spruch genommen (Hölzel, 2009; Strauß et al., 2009). Sowohl Hölzel (2009) als 
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auch Strauß und Kollegen (2009) berichten, dass zum jeweiligen Untersuchungs-

zeitpunkt lediglich jeweils 0.7% der befragten Ausbildungsteilnehmer BAföG in An-

spruch nehmen, vielfach wurde kritisiert, dass die Höhe nicht ausreichend ist und 

die gesamte Kreditsumme vollständig zurückgezahlt werden muss. Weitere Finan-

zierungsmöglichkeiten sind wenig systematisch. So haben Auszubildende bis zu  

einem gewissen Alter die Möglichkeit einen Teil ihrer Kosten durch einen Bildungs-

kredit zu finanzieren. Alternativen dazu sind ein klassischer Bankkredit sowie Un-

terstützungsangebote einzelner Ausbildungsstätten (Strauß et al., 2009). Stipen-

dien stehen nur in geringer Anzahl zur Verfügung und werden von ca. 1% der Aus-

bildungsteilnehmer in Anspruch genommen (Hölzel, 2006). Im Folgenden werden 

bisherige Forschungsergebnisse zu den Kosten und Einnahmen im Rahmen der 

Psychotherapie-Ausbildung aufgezeigt und erläutert. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass die Kosten und Einnahmen im Rahmen der Ausbildung vom jeweiligen Ausbil-

dungsinstitut und den kooperierenden Einrichtungen für die Praktischen Tätigkeiten 

abhängig sind. Es ist gesetzlich nicht vorgegeben, ob und in welcher Höhe PiA        

eigene Einnahmen erzielen oder in welcher Höhe die Kosten für die Ausbildung 

veranschlagt werden sollen. 

2.3.1 Vergütung und Kosten im Rahmen der Praktischen Tätigkeit 

Die Vergütungssituation während der Praktischen Tätigkeiten stellt eines der am 

häufigsten diskutierten Probleme der Ausbildung dar (Hölzel, 2006; Kröner-Herwig, 

Fydrich & Tuschen-Caffier, 2001; Ruggaber, 2003). Sowohl vom BMG als auch von 

den Landesprüfungsämtern wird die Praktische Tätigkeit als Praktikum klassifiziert 

(BDP, 2004). Daher gibt es weder eine festgeschriebene Vergütungshöhe noch eine 

generelle Vergütungsverpflichtung (Ruggaber, 2003), die Regelungen zum Min-

destlohn greifen aufgrund der Klassifikation nicht. Die von Institutionen oder Kliniken 

gezahlten Vergütungen im Rahmen der PT I und der PT II variieren stark, viele Aus-

bildungsteilnehmer erhalten gar keine Vergütung (Hölzel, 2006; Klein-Schmeink, 

2017; Strauß et al., 2009). Wissenschaftliche Bestandsaufnahmen der finanziellen 

Bedingungen gibt es seit 2006. Eine tabellarische Auflistung der verschiedenen Un-

tersuchungen und der wesentlichen Ergebnisse findet sich im Anhang (Anhang A). 

Im Rahmen einer internetgestützten Fragebogenstudie erhob Hölzel 2006 statisti-

sche Daten zu der bis dahin häufig diskutierten Problematik der unzumutbaren 



    

 
10 

finanziellen Situation von PiA. Im Rahmen der PT I erhalten 54% kein Gehalt, nur 

knapp 9% der Befragten erhalten ein Gehalt von mehr als 1500 Euro monatlich. 

Auffällig war weiterhin, dass die Vergütungssituation während der PT II besser be-

richtet wurde. So sind es 48% die keinerlei Vergütung erhalten, immerhin ca. 20% 

geben ein monatliches Bruttogehalt von über 1500 Euro an (Hölzel, 2006). Im Rah-

men einer bundesweiten Befragung erfassten Busche und Kollegen (2006) eben-

falls die Bedingungen der Psychotherapie-Ausbildung und die Situation der PiA. Es 

zeigt sich, dass 57% der Einrichtungen den PiA zum damaligen Zeitpunkt keinerlei 

Vergütung zahlen, während 9% der Einrichtungen ein Gehalt mehr als 1500 Euro 

entrichten. Außerdem erhalten 13% der PiA sonstige Leistungen wie Büchergeld, 

Unterkunft oder Verpflegung in Höhe von durchschnittlich 70 Euro pro Monat. 

Darüberhinaus wurde erhoben, dass PiA in Psychiatrien signifikant häufiger keiner-

lei Vergütung gezahlt bekommen als PiA in psychosomatischen Einrichtungen und 

regional deutliche Gehaltsunterschiede bestehen. So erhalten 96% der PiA in Stadt-

staaten keinerlei Vergütung, in Bayern und Baden-Württemberg zahlen 64% bzw. 

77% der Einrichtungen kein Gehalt an PiA. In den ostdeutschen Bundesländern 

hingegen erhalten mit ca. 80% die bundesweit meisten PiA eine Vergütung (Busche 

et al., 2006). Das Forschungsgutachten berichtet die bis heute umfangreichsten Da-

ten zur finanziellen Situation von PiA. Zum Untersuchungszeitpunkt wird der größte 

Teil der PT I und der PT II Plätze nicht vergütet, die finanzielle Situation im Kinder- 

und Jugendbereich ist noch ungünstiger als im Bereich der Psychologischen Psy-

chotherapeuten. Während der PT I erhalten nach Angaben der PiA über 50% kei-

nerlei Vergütung. Im Durchschnitt werden den PiA ca. 450 Euro gezahlt, dabei zeig-

ten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Voll- und Teilzeitausbildung. Un-

ter Berücksichtigung der Teilnehmer, die eine Vergütung während der PT I erhalten, 

liegt der Mittelwert bei 920 Euro im Monat. Die befragten Institutsleiter gaben an, 

dass 46% der angehenden Psychologischen Psychotherapeuten während der PT I 

keine Vergütung erhalten, während ca. 4% ein Gehalt von mehr als 1500 Euro be-

ziehen. Im Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie gaben die Instituts-

leiter an, dass 64% der PiA keinerlei Vergütung erhalten, lediglich knapp 1% erhält 

über 1500 Euro. Zu den finanziellen Bedingungen während der PT II gaben 52% 

der Ausbildungsteilnehmer an keinerlei Vergütung zu erhalten. Das durchschnittlich 

gezahlte Gehalt liegt mit ca. 600 Euro hingegen über dem angegebenen 
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durchschnittlichen Gehalt während der PT I. Auch im Rahmen der PT II zeigten sich 

keine signifikanten Unterschiede zwischen der Ausbildung in Voll- und in Teilzeit-

form. Berücksichtigt man weiterhin nur die Ausbildungsteilnehmer, die eine Vergü-

tung erhielten, so liegt die durchschnittliche monatliche Vergütung bei ca. 1200 

Euro. Die Institutsleiter berichteten, dass 43% der auszubildenden Psychologischen 

Psychotherapeuten kein Gehalt bekommen, nur ca. 5% beziehen ein Gehalt von 

über 1500 Euro. Von den auszubildenden Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peuten erhalten nach Angaben der Institutsleiter 50% keine Vergütung, nur ca. 2% 

erhalten monatlich über 1500 Euro (Strauß et al., 2009). Zur weiteren Untersuchung 

der Rahmenbedingungen der Ausbildung führte Hölzel (2009) eine Umfrage an PiA 

durch. Er stellte dar, dass während der PT I 43% der Befragten keinerlei Vergütung 

erhalten, während der PT II erhalten 37% kein Gehalt. Weiterhin verdienen 57% der 

Befragten während der PT I bei einem Arbeitsumfang von mindestens 16 Stunden 

pro Woche weniger als 400 Euro, während 21% eine Vergütung von mindestens 

1001 Euro erhalten. Bezogen auf die Vergütungssituation während der PT II gaben 

35% der Befragten an bei mindestens 16 Stunden pro Woche eine Vergütung von 

weniger als 400 Euro monatlich zu erhalten, mit 26% erhält knapp ein Viertel der 

Befragten monatlich mindestens 1001 Euro (Hölzel, 2009). Die Befragung von PiA 

der BPtK aus dem Jahr 2014 ermittelte eine durchschnittliche Vergütung der PT I in 

Höhe von 800 Euro brutto (Median 500 Euro) bei angehenden Psychologischen 

Psychotherapeuten bzw. 500 Euro (Median 160 Euro) bei angehenden Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten. Insgesamt gaben 13% der befragten angehenden 

Psychologischen Psychotherapeuten an keine Vergütung zu erhalten, bei den an-

gehenden Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten gaben dies 45% an. Über 

1000 Euro verdienen hingegen 26% der angehenden Psychologischen Psychothe-

rapeuten und 15% der angehenden Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

(BPtK, 2014). Die derzeit aktuellste Untersuchung zu den Ausbildungsbedingungen 

stammt aus dem Jahr 2017. Die von Klein-Schmeink durchgeführte Umfrage von 

knapp 4000 PIA stellte dar, dass 14% der PiA keinerlei Vergütung erhalten, mit 41% 

erhält der größte Anteil der Befragten bis 500 Euro, eine Vergütung von mehr als 

1500 Euro monatlich erhalten lediglich 8%. Die durchschnittliche Vergütung liegt bei 

639 Euro monatlich (Klein-Schmeink, 2017).  
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Ein Vergleich der vorliegenden Daten ist nur bedingt möglich, da die einzelnen Un-

tersuchungen verschiedene Informationen zu den finanziellen Bedingungen erho-

ben haben. Hölzel (2006, 2009), Busche und Kollegen (2006) sowie Strauß und 

Kollegen (2009) berichten, dass knapp die Hälfte der Ausbildungsteilnehmer keine 

Vergütung erhält. Die aktuellen Befragungen der BPtK (2014) und von Klein-

Schmeink (2017) zeigen einen anderen Trend. So erhält zwar fast die Hälfte der PiA 

im KJP-Bereich keinerlei Vergütung, im PP-Bereich sind es jedoch lediglich 13% 

(BPtK, 2014), was nahezu den Daten von Klein-Schmeink (2017) entspricht. Die 

durchschnittliche Vergütung von Klein-Schmeink (2017) und der BPtK (2014) liegt 

mit Angaben zwischen 500 und 800 Euro monatlich leicht über den Angaben des 

Forschungsgutachtens, wo für das PT I ein Wert von 450 Euro monatlich und für 

das PT II von 560 Euro monatlich berichtet wird (Strauß et al., 2009). 

2.3.2 Einnahmen im Rahmen der Praktischen Ausbildung 

Im Rahmen der Praktischen Ausbildung haben PiA die Möglichkeit der Refinanzie-

rung ihrer Ausbildungskosten, für die mindestens 600 obligatorischen Therapiestun-

den wird abhängig vom Institut, an dem die Ausbildung absolviert wird, eine Rück-

vergütung gewährleistet (Hölzel, 2006; Strauß et al., 2009). Der Prozentanteil, den 

PiA für jede geleistete Therapiestunde an ihrem Institut erhalten, variiert jedoch 

sehr. Besonders an Instituten psychodynamischer Verfahren wird mehrheitlich ein 

deutlich höherer Prozentsatz an PiA ausgezahlt als an verhaltenstherapeutischen 

Instituten. Auch regional gibt es große Unterschiede bei der Vergütung der während 

der Praktischen Ausbildung erbrachten Therapiestunden von den Krankenkassen 

bzw. Kassenärztlichen Vereinigungen (Strauß et al., 2009). Bisher gibt es nur eine 

geringe Anzahl statistischer Daten zur Höhe der Auszahlungen im Rahmen der 

Praktischen Ausbildung, die aktuellsten Daten stammen dabei aus dem Jahr 2010, 

Entwicklungen oder Trends lassen sich daher nicht erschließen. In einer Befragung 

von Hölzel (2006) gaben 65% der Befragten an einen Teil des erwirtschafteten Ho-

norars ausgezahlt zu bekommen. Insgesamt knapp ein Drittel der Befragten gab an 

bis 30% des Satzes der Krankenkassen ausgezahlt zu bekommen, ca. die Hälfte 

bekommt zwischen 31 und 60% ausgezahlt und ein Fünftel erhält mehr als 61% 

(Hölzel, 2006). Schon wenige Jahre später gaben in einer weiteren Befragung von 

Hölzel (2009) ca. 80% der Befragten an während der Praktischen Ausbildung 
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entlohnt zu werden. Insgesamt erhält knapp ein Drittel bis zu 30% des Satzes aus-

gezahlt, etwa die Hälfte bekommt zwischen 31 und 70% vergütet und ca. ein Fünftel 

erhält über 71% des Satzes, den die Krankenkassen pro Therapiestunde erstatten 

(Hölzel, 2009). Weitere Daten zur Höhe der Auszahlungen wurden im Forschungs-

gutachten berichtet. Durchschnittlich erhalten PiA ca. 33 Euro pro geleisteter The-

rapiestunde mit einem Minimum von 0 Euro und einem Maximum von 75 Euro 

(Strauß et al., 2009). Barthel und Kollegen (2010) berichten, dass Ausbildungskan-

didaten der Psychoanalyse (PA) ein signifikant höheres Nettoeinkommen beziehen 

als Ausbildungskandidaten der Verhaltenstherapie (VT) oder der tiefenpsycholo-

gisch-fundierten Psychotherapie (TP). Insgesamt 79% der Ausbildungsteilnehmer 

der VT beziehen ein Jahreseinkommen von bis zu 20000 Euro, in der Psychoana-

lyse liegt der Anteil lediglich bei 37%. Ein Jahreseinkommen von über 60000 Euro 

beziehen 6% der Ausbildungskandidaten der PA, während 2% der Ausbildungskan-

didaten der VT ein derartiges Einkommen angeben (Barthel et al., 2010). 

2.3.3 Gesamtkosten der Ausbildung 

Die Kosten der Ausbildung konnten in bisherigen Untersuchungen oft nur unzu-

reichend erfasst werden. Schätzungen berichten Werte zwischen 10000 und 45000 

Euro ohne Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten und der Kosten im Rahmen 

des obligatorischen Erststudiums (Borg-Laufs & Vogel, 2005; Bühring, 2017a; Hart-

mann, 2018; Hölzel, 2009; Strauß & Kohl, 2009). Mit den Gesamtkosten sind in 

dieser Arbeit jegliche Ausgaben gemeint, ohne Verrechnung der Einnahmen. Da in 

der Literatur nicht einheitlich vorgegangen wird bezüglich der Definition von Ge-

samtkosten werden im nachfolgenden Abschnitt Daten zu den Netto-Kosten der 

Ausbildung, also den Kosten nach Verrechnung der Einnahmen, dargestellt. Die 

bisherigen Forschungsergebnisse finden sich in tabellarischer Form im Anhang (An-

hang B). Hölzel (2006) erfasste die durchschnittlichen monatlichen Ausbildungskos-

ten von PiA in Abhängigkeit des jeweiligen Verfahrens. Mit 76% gaben drei Viertel 

der Befragten monatliche Ausbildungskosten in Höhe von 201 bis 400 Euro an. Die 

höchsten Kosten fallen dabei im Vertiefungsverfahren PA an (Hölzel, 2006). Eichen-

berg & Brähler (2008) berichten deutlich höhere Ausbildungskosten als in den ein-

gangs erwähnten Schätzungen angenommen wird. Im Rahmen einer Befragung 

niedergelassener Psychologischer Psychotherapeuten wurden durchschnittliche 
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Ausbildungskosten in Höhe von 56000 Euro ermittelt (Eichenberg & Brähler, 2008). 

Die umfangreichste Erhebung der Bedingungen der Psychotherapie-Ausbildung 

wurde 2009 im Rahmen des Forschungsgutachtens erhoben. Befragt wurden so-

wohl Ausbildungsteilnehmer als auch Institutsleitungen. Ein substantieller Teil der 

PiA gab an keine oder nur unzureichende Angaben zu den Kosten der Ausbildung 

machen zu können. Im Durchschnitt liegen die Gesamtkosten bei ca. 23000 Euro. 

Bei einer Vollzeitausbildung ergeben sich somit monatliche Kosten von im Mittel 560 

bis 830 Euro, bei einer Teilzeitausbildung hingegen kommen monatliche Kosten in 

Höhe von durchschnittlich 330 bis 500 Euro zustande. Bei den angegebenen Ge-

samtkosten handelt es sich um die anfallenden Kosten für den theoretischen Unter-

richt, Selbsterfahrung, Einzel- und Gruppensupervision sowie weitere Betreuung 

durch die Ausbildungsstätte. Weitere Kosten, die im Zusammenhang mit der Aus-

bildung stehen wie z.B. Reisekosten oder Kosten für Lehrmaterialien sind darin nicht 

enthalten. Zusätzliche Reisekosten berichten ca. 16% der Institute in Höhe von 

durchschnittlich 450 Euro. Ferner stellte sich heraus, dass die VT-Ausbildung mit 

Ausbildungskosten von im Mittel 17000 Euro die kostengünstigste Ausbildung ist. 

Die Kosten für die TP-Ausbildung liegen im Mittel bei 25000 Euro, die Kosten für die 

PA-Ausbildung bei durchschnittlich 49000 Euro und die Kosten für die verklammerte 

Ausbildung von TP und PA bei im Mittel 47000 Euro. Somit stellt die psychoanalyti-

sche Ausbildung das Verfahren mit den höchsten Kosten dar. Die Angaben der      

Institutsleitungen zu den Gesamtkosten der Ausbildung unterscheiden sich von den 

dargestellten Ergebnissen der Befragung der Ausbildungsteilnehmer. So gaben die 

Institutsleitungen mittlere Gesamtkosten von 21000 und 30000 Euro an. Die Kosten 

für die VT-Ausbildung liegen dabei bei einem Mittel von 13000 Euro bzw. 15000 

Euro, damit ist auch hier die VT Ausbildung die kostengünstigste Ausbildung. Er-

gänzend gaben die Institute an, die TP-Ausbildung kostet im Mittel 22000 Euro bzw. 

30000 Euro, die PA-Ausbildung im Mittel 67000 Euro und die verklammerte Ausbil-

dung 31000 Euro bzw. 51000 Euro. Festzuhalten bleibt, dass die VT Ausbildung in 

allen Befragungen die kostengünstigste Ausbildung darstellt (Strauß et al., 2009). 

In einer weiteren Untersuchung von Hölzel (2009) berichten PiA von durchschnittli-

chen Kosten in Höhe von 22000 Euro für die VT-Ausbildung. Deutlich höher fallen 

die Schätzungen der Ausbildungskandidaten für die verklammerte Ausbildung von 

TP und PA und die TP-Ausbildung aus, so werden die Kosten für die verklammerte 
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Ausbildung auf 51000 Euro geschätzt, während für die TP-Ausbildung durchschnitt-

liche Kosten in Höhe von 75000 Euro angegeben werden (Hölzel, 2009). Eine wei-

tere Aufstellung der durchschnittlichen monatlichen Ausbildungskosten liefern Bar-

thel und Kollegen (2010). Im Rahmen der PA-Ausbildung betragen die monatlichen 

Kosten im Durchschnitt 1300 Euro, im Rahmen der TP-Ausbildung fallen Kosten in 

Höhe von 600 Euro an und Ausbildungskandidaten im Vertiefungsverfahren VT be-

richten von durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von 540 Euro (Barthel 

et al., 2010). Die Gesamtkosten der Ausbildung variieren stark hinsichtlich der Ver-

fahren. So fallen für die PA-Ausbildung die höchsten Ausbildungsgebühren an, die 

Kosten für die VT-Ausbildung fallen am geringsten aus (Barthel et al., 2010; Hölzel, 

2006, 2009; Strauß et al., 2009). 

2.3.4 Kosten der Ausbildung nach Verrechnung der Einnahmen während der 
Praktischen Ausbildung 

Werden die Einnahmen, die im Rahmen der Praktischen Ausbildung erwirtschaftet 

werden, berücksichtigt, so ergeben sich die Netto-Kosten der Ausbildung. Die bis-

herigen Forschungsergebnisse sind im Anhang tabellarisch dargestellt (Anhang C). 

Morbitzer, Hartmann und Pfeffer (2005) berichteten im Rahmen einer Untersuchung 

zur Situation der Aus- und Weiterbildungsteilnehmer der Deutschen Psychoanalyti-

schen Gesellschaft von Ausbildungskosten zum Psychoanalytiker nach Verrech-

nung der Ausgaben mit den erzielten Einnahmen zwischen 23000 und 34000 Euro. 

Auch Strauß und Kollegen (2009) stellten die Netto-Ausbildungskosten dar. Dabei 

ergaben sich auf Grundlage von 1244 Teilnehmern Netto-Kosten von im Mittel ca. 

3300 Euro. Die von den 82 Instituten angegebenen Netto-Kosten unterscheiden 

sich ebenfalls von den Angaben der Ausbildungsteilnehmer, diese berichten Netto-

Kosten von im Mittel ca. -3700 Euro, wobei ein negativer Wert bedeutet, dass die 

Einnahmen die Kosten übersteigen. Anhand der Ergebnisse einer weiteren Insti-

tutsleiterbefragung ließen sich zudem für 80 Institute die Netto-Kosten errechnen. 

Diese lagen im Mittel bei knapp -9500 Euro.  

Unter Berücksichtigung der gewählten Vertiefungsverfahren werden im For-

schungsgutachten große Unterschiede hinsichtlich der Netto-Kosten deutlich. Mit 

berichteten Netto-Kosten von knapp 2000 Euro stellt die VT das Verfahren mit den 

geringsten Netto-Kosten dar. PiA berichten bei der verhaltenstherapeutischen 
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Vertiefung Ausbildungskosten in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Netto-Kosten für die 

TP-Ausbildung belaufen sich nach Angaben der PiA auf im Mittel ca. 6000 Euro, die 

Kosten für die PA-Ausbildung auf durchschnittlich ca. 19000 Euro und die Kosten 

der verklammerten Ausbildung auf im Mittel ca. 3000 Euro. Die Angaben der Insti-

tutsleiterbefragungen weichen erneut ab, so werden für die VT-Ausbildung negative 

Ausbildungskosten in Höhe von ca. -1200 bzw. -3600 Euro berichtet. Für die TP-

Ausbildung wurden Kosten in Höhe von durchschnittlich ca. 5600 Euro bzw. -10000 

Euro angegeben und die Netto-Kosten für die PA-Ausbildung betragen laut Anga-

ben der Institute -28000 Euro. Die Netto-Kosten für die verklammerte Ausbildung 

belaufen sich nach Angaben der Institute auf ca. -12000 Euro bzw. -16000 Euro. 

Insgesamt geht aus dem Forschungsgutachten hervor, dass die VT-Ausbildung die 

signifikant günstigste Ausbildung ist, die PA hingegen die signifikant kosteninten-

sivste Ausbildung darstellt. Die PiA gaben bei allen Verfahren an, dass die Kosten 

der Ausbildung nicht durch die ausbildungsbezogenen Vergütungen gedeckt wer-

den können, die Kosten übersteigen die Einnahmen um 2000 bis 24000 Euro. Die 

Institute hingegen berichten mehrheitlich ein Netto-Plus bei Beendigung der Ausbil-

dung in Höhe von 1200 bis 28000 Euro (Strauß et al., 2009). Es lässt sich festhalten, 

dass ein Großteil der Ausbildungskandidaten nicht in der Lage ist die Kosten für die 

Ausbildung durch die ausbildungsbezogenen Einnahmen zu decken und somit auf 

zusätzliche Einkünfte, finanzielle Unterstützung oder Bankdarlehen angewiesen ist 

(Busche et al., 2006; Klein-Schmeink, 2017; Sonntag et al., 2009; Strauß et al., 

2009). 

2.4 Problematik der finanziellen Rahmenbedingungen während der Psy-
chotherapie-Ausbildung 

Die Situation von PiA geriet im Laufe der letzten Jahre zunehmend in den medialen 

Fokus (Schröder, 2014). Diverse Veröffentlichungen thematisieren die problemati-

sche Finanzierung und die damit verbundenen erheblichen beruflichen Belastungen 

von angehenden Psychotherapeuten (Nikendei et al., 2018; Schröder, 2014; Strauß 

et al., 2009). Caspar (2003) betont den ungünstigen Einfluss dieser Umstände auf 

die Motivation von PiA. Insgesamt wird die Psychotherapie-Ausbildung positiv be-

wertet (Bayer, 2007), wenngleich die finanzielle Situation und die mangelhafte An-

erkennung ein großes Maß an Unzufriedenheit bei den Ausbildungskandidaten 
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auslösen (Klein-Schmeink, 2017). Busche und Kollegen berichteten im Jahr 2006, 

dass 61% der PiA ein Gehalt beziehen, das unterhalb des damaligen Existenzmini-

mums lag. In einer Befragung von Hölzel (2009) gaben knapp 50% der Befragten 

an unzufrieden mit den aktuellen Ausbildungsbedingungen zu sein. Diese Unzufrie-

denheit lässt sich maßgeblich auf die fehlende Entlohnung während der Praktischen 

Tätigkeiten zurückführen (Hölzel, 2009). Ergänzend zeigte sich, dass PiA die Aus-

bildungsteile Praktische Ausbildung und Supervision positiv bewerten, während die 

Praktischen Tätigkeiten vorwiegend negativ bewertet werden (Strauß et al., 2009). 

Im Jahr 2016 zeigten Drüge und Schladitz erneut, dass eine erhebliche Unzufrie-

denheit mit den Rahmenbedingungen und den Praktischen Tätigkeiten einher geht. 

Die Problematik der Finanzierung der Ausbildung besteht bereits seit der Einführung 

des PsychThG. Durch die Ausbildungskosten, die un- bzw. unterfinanzierten Prak-

tischen Tätigkeiten und die Bedingungen während der Praktischen Ausbildung ist 

es Ausbildungskandidaten nicht möglich ihren Lebensunterhalt angemessen und 

ihrem akademischen Abschluss entsprechend zu finanzieren. Bis heute hat sich an 

dieser Situation, trotz des vor 10 Jahren erstellten Forschungsgutachtens zur Erar-

beitung von Reformvorschlägen, nichts geändert (Fliegel, Willutzki & Strauß, 2019).  

2.4.1 Situation von PiA in Deutschland 

Die Finanzierung und der zeitliche Umfang der Ausbildung stellen für einen Großteil 

der angehenden Therapeuten eine erhebliche Belastung dar (MS, 2019; Nikendei 

et al., 2018). Ausbildungskandidaten schildern Befürchtungen vor finanziellen 

Schwierigkeiten, persönlichen Belastungen, zeitlichen Engpässen sowie Konflikten 

in der Gruppe oder Konkurrenzkampf (Nikendei et al., 2018). Ein großes Problem 

stellt die fehlende Transparenz bezüglich der Ausbildungskosten seitens der Insti-

tute dar. Die Angaben zu den Gesamtkosten der Ausbildung unterscheiden sich 

teilweise erheblich, was darauf schließen lässt, dass vielen PiA nicht ersichtlich ist, 

auf welche Höhe sich die Gesamtkosten letztendlich belaufen (Strauß et al., 2009). 

Die problematischste und am häufigsten kritisierte Phase der gesamten Ausbildung 

stellt die Praktische Tätigkeit dar (Bayer, 2007; Busche et al., 2006; Koch, 2017; 

Lindel & Sellin, 2003; Nikendei et al., 2018; Sonntag et al., 2009). Trotz eines aka-

demischen Abschlusses, in der Regel ein Master-Abschluss oder ein Diplom, und 

umfassenden Kompetenzen werden PiA in Kliniken häufig unentgeltlich oder ohne 
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eine angemessene Vergütung eingesetzt (Fydrich, 2004; Hölzel, 2006, 2009; Klein-

Schmeink, 2017; Mösko, 2006; Schmidt, 2000; Strauß et al., 2009; VPP, 2004), 

vermehrt in Vollzeitbeschäftigungen und im Rahmen der eigenverantwortlichen Be-

handlung von Patienten (Götzinger, 2004). Diese ungeregelte, ausbleibende oder 

unangemessen niedrige Vergütung (Lindel, 2016b) führt bei den Ausbildungsteil-

nehmern dazu, dass diese sich missbraucht (Sonntag et al., 2009) und extrem be-

lastet fühlen (Koch, 2017; Morbitzer, Hartmann & Pfeffer, 2005). In einer Umfrage 

gaben nur 7% der befragten PiA an, die Entlohnung während der Praktischen Tä-

tigkeit als angemessen zu empfinden (Klein-Schmeink, 2017). Neben der finanziel-

len Situation wird außerdem ein Mangel an freien Plätzen kritisiert (MS, 2019; Ni-

kendei et al., 2018). Aufgrund der großen Nachfrage besteht für Kliniken derzeit in 

vielen Regionen keine Notwendigkeit zur Anpassung bzw. Erhöhung der Vergütung 

(Lindel, 2016b). Ein weiteres Problem während der Praktischen Tätigkeiten ist die 

bei zahlreichen PiA fehlende rechtliche Absicherung. Knapp 75% der Ausbildungs-

kandidaten sind als Praktikanten angestellt, bei ca. 10% beruht die Anstellung auf 

einer Kombination von Praktikumsvertrag und einer Anstellung als Psychologe bzw. 

Pädagoge und 3% haben keinerlei vertragliches Verhältnis mit ihrer Einrichtung. 

Lediglich 8% der Befragten sind während der Praktischen Tätigkeiten ausschließlich 

als Psychologe bzw. Pädagoge angestellt. Weiterhin gaben jeweils knapp 40% an 

während der Praktischen Tätigkeiten nicht sozialversichert und nicht berufshaft-

pflichtversichert zu sein (Klein-Schmeink, 2017). Es zeichnen sich zudem starke 

regionale Unterschiede hinsichtlich der finanziellen Rahmenbedingungen ab. In 

Stadtstaaten beurteilen PiA ihre Situation signifikant häufiger als finanziell bedroh-

lich als in den anderen Bundesländern (Busche et al., 2006). Darüber hinaus kon-

zentrieren sich die prekären Bedingungen auch auf weitere Ballungsgebiete mit vie-

len Ausbildungsstätten wie z.B. Köln, in ländlicheren Regionen wie dem Münster-

land, Ostwestfalen oder dem Sauerland sind die Bedingungen vergleichsweise bes-

ser (Siegel, 2013). Fortwährend wird ebenfalls die Diskrepanz zwischen Vergütung 

und Aufgabenspektrum im Rahmen der Praktischen Tätigkeiten betont (Glaesmer 

et al., 2009; Hölzel, 2009; Klein-Schmeink, 2017; Strauß et al., 2009). In einer Er-

hebung zur Situation von PiA gab fast die Hälfte der Ausbildungsabsolventen an 

eigene Bereiche unter fachlicher Anleitung übernommen zu haben, knapp 40% 

übernehmen derartige Aufgaben ohne fachliche Anleitung (Glaesmer et al., 2009). 
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Diese Ergebnisse gehen einher mit denen des Forschungsgutachtens, auch hier 

berichten 37% der Befragten eigene Arbeitsbereiche im Rahmen der PT I ohne An-

leitung zu übernehmen, weitere 41% gehen diesen Aufgaben unter fachlicher        

Anleitung nach. Insgesamt führen 65% der Befragten eigenständig Einzelpsycho-

therapien durch, ca. 55% führen Gruppenpsychotherapien durch. Im Rahmen der       

PT II zeigten sich ähnliche Verhältnisse, ca. 25% arbeiten in eigenen Bereichen 

ohne fachliche Anleitung, während 40% eigene Bereiche unter direkter fachlicher 

Anleitung übernahmen (Strauß et al., 2009). Die Erhebung von Klein-Schmeink 

(2017) zeigte, dass diese Diskrepanz kontinuierlich besteht. Knapp ein Viertel der 

PiA berichtet eine erhebliche Entlastung für die regulär Beschäftigten darzustellen. 

Ergänzend gaben 70% an, dass die Versorgungsaufgaben ohne den Einsatz von 

PiA nicht bzw. viel schlechter zu bewältigen wären (Klein-Schmeink, 2017). Die ei-

genständige psychotherapeutische Behandlung von Patienten ohne direkte Betreu-

ung bestimmt also den Berufsalltag vieler PiA während der Praktischen Tätigkeit 

(Hölzel, 2009) und widerspricht damit dem Psychotherapeutengesetz von 1999. 

Eine Stellungnahme des BMG im Jahr 2000 gab explizit vor, dass PiA nicht selbst-

ständig behandeln, sondern lediglich an Behandlungen beteiligt werden dürfen   

(Becker-Bernhardt, 2000).  

Schon 2003 verwiesen Ditterich und Winzer auf die Problematik der Finanzierung 

des Lebensunterhaltes während der Psychotherapie-Ausbildung. Die Notwendigkeit 

eines Nebenjobs zur Finanzierung des eigenen Lebens kann eine Verlängerung der 

Ausbildungszeit verursachen und stellt eine erhebliche Zusatzbelastung dar (Ditte-

rich & Winzer, 2003). Im Jahr 2006 erhob Hölzel, dass ca. 56% der Ausbildungsteil-

nehmer zur Finanzierung ihrer Ausbildung auf ein Gehalt zurückgreifen, das sie aus 

einer nebenberuflichen Tätigkeit beziehen. Ebenfalls über die Hälfte gab zudem an 

bisherige Ersparnisse zu nutzen, knapp 13% beziehen ein Darlehen, ca. 36% er-

halten finanzielle Unterstützung durch die Eltern, knapp 23% durch ihren Partner 

und nur knapp 40% sind in der Lage ihre Ausbildung zumindest zum Teil mit Mitteln 

aus der Ausbildung zu finanzieren. Die meisten Befragten gaben Mehrfachantwor-

ten ab. Stipendien oder BAföG werden nur von etwa 1% in Anspruch genommen. 

Bezüglich der Frage, ob die PiA die Finanzierung ihrer Ausbildung durch ihre bishe-

rigen Finanzierungsmöglichkeiten gesichert sehen, teilte sich das Bild, ca. die Hälfte 

stimmt zu, während die andere Hälfte ablehnt (Hölzel, 2006). Auch Busche und 
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Kollegen (2006) kamen zu ähnlichen Erkenntnissen, so erhalten zum Untersu-

chungszeitpunkt 55% der PiA familiäre Unterstützung, 44% greifen auf Ersparnisse 

zurück, ca. 43% sind nebenberuflich erwerbstätig. Außerdem beziehen ca. 10%      

finanzielle Mittel durch einen Kredit (Busche et al., 2006). Die Ergebnisse von Hölzel 

aus dem Jahr 2009 zeigen keine wesentlichen Veränderungen. Weiterhin beziehen 

54% der Befragten Gehalt aus einer nicht-ausbildungsbezogenen Tätigkeit, ca. 44% 

gaben an ausbildungsbezogene Mittel zur Finanzierung der Ausbildung zu nutzen. 

Jeweils knapp 40% berichteten zudem eigene Ersparnisse zu nutzen sowie Unter-

stützung der Eltern zu erhalten und ca. ein Viertel wird von seinem Partner unter-

stützt, während weniger als 5% BAföG oder Stipendien beziehen (Hölzel, 2009). 

Auch Sonntag und Kollegen (2009) berichten, dass mit 63% ein Großteil der PiA 

Einkünfte aus nichtausbildungsbezogenen Tätigkeiten bezieht, außerdem nutzen 

ca. 40% eigene Ersparnisse oder erhalten Unterstützung durch ihre Eltern, knapp 

28% werden durch ihren Partner finanziell unterstützt (Sonntag et al., 2009). Be-

trachtet man ergänzend die Ergebnisse von Klein-Schmeink (2017), so zeigt sich, 

dass sich die Finanzierung des Lebensunterhaltes in den vergangen Jahren nicht 

geändert hat. Nur ca. ein Drittel der Befragten gab an, dass die Ausbildungsvergü-

tung zum Lebensunterhalt beiträgt, über 60% sind auf Unterstützung durch die Fa-

milie oder den Partner angewiesen. Darüberhinaus gehen ca. 50% der Befragten 

einer Nebentätigkeit nach und ca. 17% nahmen einen Kredit auf (Klein-Schmeink, 

2017). Trotz der dargestellten prekären Situation von PiA gibt es keinen Mangel an 

neu ausgebildeten Psychotherapeuten. Immer mehr Studenten entscheiden sich 

nach einem Studium der Psychologie oder eines pädagogischen Faches für eine 

Psychotherapie-Ausbildung (Siegel, 2013). 

2.4.2 Folgen der problematischen finanziellen Situation 

Eine mögliche Folge der finanziellen Bedingungen ist der Verlust der Verfahrens-

vielfalt. Bei einer Erhebung unter Psychologiestudierenden gaben 65% an, das Ver-

fahren aufgrund finanzieller Kriterien zu wählen (Eichenberg & Brähler, 2008). Be-

sonders bei verhaltenstherapeutischen Ausbildungskandidaten zeigte sich, dass 

extrinsische Motive wie die ökonomische Absicherung einen hohen Stellenwert ha-

ben (Barthel et al., 2010). Wie bereits dargestellt, stellt vor allem die psychoanalyti-

sche Ausbildung ihre Kandidaten vor erhebliche finanzielle Belastungen, was dazu 
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führt, dass Interessierte abwandern und einen kostengünstigeren Ausbildungsgang 

wählen (Morbitzer, Hartmann & Pfeffer, 2005). Ebenfalls wird befürchtet, dass die 

hohen Ausbildungskosten zu einer Selektion von angehenden Psychotherapeuten 

führen kann (Hölzel, 2009; Klein-Schmeink, 2017; VPP, 2004). Da die Kosten der 

Ausbildung in der Regel nicht durch die Einnahmen gedeckt werden können, ist eine 

Vielzahl von PiA auf die Unterstützung Dritter angewiesen (Hölzel, 2009), was zur 

Folge haben kann, dass vor allem Menschen mit einem hohen sozioökonomischen 

Status sich für die Ausbildung entscheiden (Klein-Schmeink, 2017; VPP, 2004). För-

derungen wie BAföG und Stipendien werden von Ausbildungsteilnehmern kaum in 

Anspruch genommen, was darauf schließen lässt, dass eine gezielte Unterstützung 

derer, die die Ausbildung nicht durch eigene Mittel finanzieren können, nur in selte-

nen Fällen gewährleistet ist (Hölzel, 2009). Ditterich und Winzer (2003) berichten 

zudem, dass Ausbildungskandidaten mit Kindern, die nicht über eine finanzielle Ab-

sicherung durch Dritte oder eigenes Vermögen verfügen, vermehrt von Instituten 

abgelehnt werden.  

Das Geschlechterverhältnis in der Psychotherapie ist sehr unausgeglichen, die 

Frauenquote steigt kontinuierlich, es gibt nur wenig männlichen Nachwuchs. Ge-

schätzt sind zwischen 15 und 30% aller Psychotherapeuten männlich und somit 70 

bis 85% weiblich (Jaeggi, 2014). Da also dementsprechend auch die meisten Aus-

bildungsteilnehmer weiblich sind, werden zudem die klassischen Abhängigkeitsver-

hältnisse zwischen den Geschlechtern durch die hohen Kosten der Ausbildung ver-

stärkt. Ein Großteil der Ausbildungsteilnehmer ist auf Unterstützung seines Partners 

angewiesen, in vielen Fällen sind es Frauen, die auf Unterstützung ihres männlichen 

Partners angewiesen sind und sich durch die Ausbildung in ein Abhängigkeitsver-

hältnis begeben (Klein-Schmeink, 2017). Eine weitere Folge der hohen finanziellen 

Belastung während der Ausbildung ist die Verlängerung der Ausbildungszeit. So 

gaben in einer Erhebung mit 27 und 23% die meisten PiA Finanzierungsschwierig-

keiten und andere berufliche Verpflichtungen als Grund für eine Überschreitung der 

vorgesehenen Ausbildungsdauer an (Glaesmer et al., 2009). Einen Einfluss hat die 

Finanzierung außerdem auf die Wahl zwischen einer Voll- und einer Teilzeitausbil-

dung, die finanziellen Umstände ermöglichen vielen Ausbildungsteilnehmern ledig-

lich die Teilzeitausbildung, in der die Kosten über einen längeren Zeitraum gestreckt 

werden können (Strauß et al., 2009). Schon im Jahr 2003 äußerte Hermes die 
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Befürchtung, dass PiA als kostengünstige bzw. unbezahlte Arbeitskräfte eingesetzt 

werden um die Stelle von festangestellten klinischen Psychologen zu ersetzen. 

Durch die hohe Nachfrage von PiA-Plätzen besteht die Gefahr, dass neue Psycho-

logen- bzw. Psychotherapeutenstellen nicht geschaffen werden (Ditterich & Winzer, 

2003). Glaesmer und Kollegen (2009) sprechen in diesem Zusammenhang von 

Missbrauch der PiA um der Unterfinanzierung der Krankenhäuser und des dadurch 

bedingten Mangels an Fachpersonal entgegenzuwirken. Die Ausbildungsteilnehmer 

selbst nehmen diese Situation ebenso wahr, so gaben 80% der PiA an eine haupt-

amtliche Voll- oder Teilzeitkraft zu ersetzen (Busche et al., 2006).  

2.4.3 Proteste, Engagement und die Forderung nach einer Reform 

Die prekären finanziellen Umstände gehen zurück auf das 1999 in Kraft getretene 

PsychThG. Schon während der Entstehung des Gesetzes geriet die Praktische Tä-

tigkeit in die Kritik (Hermes, 2003). Bereits im Jahr des Inkrafttretens forderte die 

Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen eine angemessene Entlohnung 

während dieser Zeit (BDP, 1999). Schon nach kurzer Zeit kamen Forderungen einer 

Gesetzesreform zur Verbesserung der Situation von PiA auf, im Rahmen einer Pe-

tition von 1000 Ausbildungsteilnehmern wurde 2005 erneut eine gesetzliche Vergü-

tung der Praktischen Tätigkeiten gefordert, die jedoch nicht umgesetzt wurde (BDP, 

2005a, BDP 2005b). Das BMG setzte sich erst im Zuge der plötzlich ungeregelten 

Zulassungsvoraussetzungen durch die Bologna-Reform mit einer Reform des 

PsychThG auseinander (Alpers & Vogel, 2004). Im Laufe der Jahre stieg das be-

rufspolitische Engagement von Ausbildungskandidaten. Vonseiten Angehöriger des 

Berufsstandes bekamen PiA zunehmend Aufmerksamkeit. Diverse Psychothera-

peutentage widmeten sich der Reform der Ausbildung und befassten sich mit dem 

umstrittenen Konzept von Direktstudium und Weiterbildung (Bühring, 2017a). Im 

November 2016 fanden bundesweite Proteste statt um auf die hohen Ausbildungs-

kosten und die mangelhafte Vergütung der Praktischen Tätigkeiten aufmerksam zu 

machen. Weiterhin thematisiert wurde der unsichere rechtliche Status von PiA so-

wie ein Mitspracherecht bei der Reform (Koch, 2017). Seit mittlerweile acht Jahren 

finden zudem zweimal jährlich PiA-Politik-Treffen statt, die Interessierten einen Aus-

tausch ermöglichen. Im Rahmen dieser Treffen wurde ebenfalls die Petition „Reform 

Jetzt“ erarbeitet und verbreitet, die am 06.05.2018 persönlich an Herrn Erwin 
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Rüddel, den Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses, überreicht wurde (Thün-

ker, 2018). Darüber hinaus ruft die Psychologische Fachschaften-Konferenz regel-

mäßig zu PiA-Protesten auf, bei denen sich neben Ausbildungskandidaten auch 

Studenten und weitere Beteiligte für die Interessen von PiA einsetzen. Durch Be-

richte verschiedener Medienkanäle wie Deutschlandfunk, Zeitungsberichte und die 

Unterstützung des BDP wird die Gesellschaft zunehmend auf die Missstände auf-

merksam gemacht (Thünker, 2018). Die Forderungen der Protestierenden beziehen 

sich dabei überwiegend auf die hohen Ausbildungskosten und die gegenüberste-

henden fehlenden oder geringen Einnahmen im Rahmen der Praktischen Tätigkeit, 

also eine grundlegende Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten (Drüge & 

Schladitz, 2016; Ströhm, Schweiger & Tripp, 2013; Thünker, 2018).  

2.4.4 Vorschlag des Direktstudiums und Referentenentwurf 

Die Psychotherapie-Ausbildung ist bereits seit 15 Jahren Thema auf den Psycho-

therapeutentagen, seit vielen Jahren werden verschiedene Konzepte diskutiert. Der 

Koalitionsvertrag sieht eine Überarbeitung der Ausbildung, des PsychThG und der 

Zulassungsvoraussetzungen zur Ausbildung in der aktuellen Legislaturperiode vor 

(Bühring & Gerst, 2014). Im Jahr 2007 wurde das Forschungsgutachten in Auftrag 

gegeben um Empfehlungen bezüglich einer Reform der Psychotherapie-Ausbildung 

zu erarbeiten, den Ergebnissen wurde jedoch seitens des BMG nur wenig Beach-

tung geschenkt (Fliegel, Willutzki & Strauß, 2019). Das Forschungsteam sprach sich 

für die Beibehaltung einer postgradualen Ausbildung aus und lehnte ein Direktstu-

dium der Psychotherapie ab (Strauß et al., 2009). Der aktuell vorliegende Referen-

tenentwurf des BMG sieht ein universitäres Direktstudium der Psychotherapie vor, 

das mit einer Approbation abgeschlossen wird und auf das eine verfahrens- und 

altersgruppenspezifische Weiterbildung folgt (BMG, 2019). Damit widerspricht er 

der 2009 veröffentlichten Empfehlung zur Reform der Ausbildung im Rahmen des 

Forschungsgutachtens (Fliegel, Willutzki & Strauß, 2019). Die Diskussion eines Di-

rektstudiums beschäftigt Beteiligte schon seit vielen Jahren und ist bis heute sehr 

umstritten. Vor allem Psychotherapeuten sowie Ausbildungskandidaten sprechen 

sich vermehrt gegen ein Direktstudium und für die bisherige Struktur eines Grund-

studiums und einer postgradualen Aus- bzw. Weiterbildung aus (Drüge & Schladitz, 

2016; Richter, 2013; Singer, Pries & Sischka, 2017; Sischka, Filter & Singer, 2018; 
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Thünker, 2018), während Psychologiestudierende das Modell eines Direktstudiums 

präferieren (Eichenberg & Plischke, 2014). Ordnungspolitisch wird ebenfalls das 

Modell eines Direktstudiums bevorzugt (Michelmann et al., 2013), auch das BMG 

fördert diese Struktur (Zurhorst, 2014). Die Weiterbildung von Psychotherapeuten 

nach Abschluss des Direktstudiums und einer staatlichen Prüfung soll nach Lan-

desrecht organisiert werden und sieht eine gesetzlich geregelte Vergütung der Psy-

chotherapeuten in Weiterbildung (PiW) vor. Behandlungsleistungen, die PiW im 

Rahmen der ambulanten Weiterbildung erbringen, sollen von den Krankenkassen 

entsprechend vergütet werden (BMG, 2019). Das Gehalt von PiW soll sich dabei 

am Assistenzarztgehalt und der TVöD-Entgeltgruppe 13 orientieren und somit bei 

ca. 4500 Euro brutto liegen (Bühring, 2017b), PiW sollen also ein Brutto-Jahresgeh-

alt von ca. 50000-60000 Euro erhalten (Bühring, 2016b). Der aktuelle Entwurf sieht 

keine Finanzierung der Weiterbildungsinstitute vor, sodass die PiW auch zukünftig 

die Kosten für die theoretische Ausbildung, Supervision und Selbsterfahrung an das 

Institut zahlen müssen und ihnen somit ein erheblicher Selbstfinanzierungsanteil 

bleibt (Bühring, 2019c). Weiterhin sieht der Referentenentwurf eine Übergangsfrist 

von 12 Jahren vor, jedoch keinerlei Übergangsregelungen für aktuelle PiA oder Psy-

chologiestudenten. Letztere werden ihre Ausbildung zu den jetzigen Bedingungen 

absolvieren, also ohne einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung (BMG, 

2019). Dem widersetzen sich Angehörige des Berufsstandes, von vielen Seiten wird 

eine Anpassung und Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen für Absol-

venten des bisherigen Systems gefordert (Bühring, 2016a; Fliegel, Willutzki & 

Strauß, 2019). Grundlegend befürworten sowohl die BPtK als auch die Berufsver-

bände den aktuellen Referentenentwurf und sehen lediglich hinsichtlich einzelner 

Punkte Änderungsbedarf. Die Ärzteschaft hingegen sprach sich zuletzt gegen den 

Referentenentwurf aus (Bühring, 2019a; Montgomery, 2019). Ob der Referenten-

entwurf in seiner derzeitigen Verfassung umgesetzt wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt 

nicht absehbar. Aktuell liegt dem Bundestag eine Petition vor, in der angemessene 

Übergangsregelungen für derzeitige Psychologiestudierende und PiA gefordert 

werden (Deutscher Bundestag, 2019). Inwiefern diese vom Bundestag berücksich-

tigt und in die Gesetzesreform integriert wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls 

nicht zu erkennen.  
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2.5 Fragestellungen 

Die vorliegende Beobachtungsstudie soll eine Übersicht über die aktuelle Versor-

gungssituation der Ausbildung geben. Es soll erörtert werden, wie sich die berufliche 

und finanzielle Situation von Ausbildungskandidaten während aller Teile der Ausbil-

dung gestaltet. Darüberhinaus wird untersucht, welche Unterschiede zwischen Kan-

didaten einzelner Verfahren sowie zwischen Kandidaten der verschiedenen Psy-

chotherapie-Ausbildungen gemäß der Vergütung im Rahmen der Praktischen Aus-

bildung bestehen, auch regionale Unterschiede sollen dabei betrachtet werden. Es 

wird angenommen, dass sich die finanzielle Situation hinsichtlich der Region, in der 

die Ausbildung absolviert wird, unterscheidet. Neben der tatsächlich gezahlten Ver-

gütung der Kliniken und Institutionen, in denen die Praktischen Tätigkeiten durch-

geführt werden, wird erhoben, in welchem Umfang die Tätigkeit durchgeführt wird 

und welche sonstigen Kosten (z.B. Versicherungsprämien) von den Institutionen 

übernommen werden. Es wird ebenfalls erhoben, wie PiA die Finanzierung ihres 

Lebensunterhalts gestalten und in welchem Rahmen sie auf Nebeneinkünfte sowie 

finanzielle Unterstützung von Angehörigen oder Bankdarlehen abhängig sind.       

Bezogen auf die allgemeine Situation der PiA soll ferner betrachtet werden, wie die 

Gesamtkosten für die Psychotherapie-Ausbildung sowie die Rückerstattung für ge-

leistete Therapiestunden sich im Rahmen der Praktischen Ausbildung hinsichtlich 

verschiedener Gruppen unterscheiden. Ausgehend von den vorherigen Erläuterun-

gen können folgende Fragestellungen definiert werden:  

Forschungsfrage I: Wie gestalten sich die Gesamtkosten der Psychotherapie-

Ausbildung?  

Forschungsfrage II: Wie hoch ist die Vergütung für die im Rahmen der in PT I 

geleisteten Stunden? 

Forschungsfrage III: Welches vertragliche Verhältnis besteht während der PT I? 

Forschungsfrage IV: Wie finanzieren PiA ihren Lebensunterhalt während der  

PT I? 

Forschungsfrage V: Wie bewerten Ausbildungskandidaten die Angemessenheit 

der finanziellen Bedingungen für die PT I? 



    

 
26 

Forschungsfrage VI: Wie hoch ist die Vergütung für die im Rahmen der in PT II 

geleisteten Stunden? 

Forschungsfrage VII: Welches vertragliche Verhältnis besteht während der 

PT II? 

Forschungsfrage VIII: Wie finanzieren PiA ihren Lebensunterhalt während der 

PT II? 

Forschungsfrage IX: Wie bewerten Ausbildungskandidaten die Angemessenheit 

der finanziellen Bedingungen für die PT II? 

Forschungsfrage X: Wie hoch ist die Rückerstattung für Therapiestunden im 

Rahmen der Praktischen Ausbildung? 

Forschungsfrage XI: Wie bewerten Ausbildungskandidaten die Angemessenheit 

der finanziellen Bedingungen für die Praktische Ausbildung? 

Die Fragestellungen, die sich auf die Ausbildung im Allgemeinen sowie die Prakti-

sche Ausbildung beziehen (Fragestellung I, X und XI), werden dabei jeweils hin-

sichtlich des Verfahrens, der angestrebten Approbation und der verschiedenen    

Regionen betrachtet um Vergleiche der jeweiligen Gruppen aufzustellen. Im Hin-

blick auf die anstehende Gesetzesreform soll durch die Untersuchung zum einen 

aufgezeigt werden, wie die Umstände für PiA aktuell sind und ob ein dringender 

Änderungsbedarf für aktuelle und in naher Zukunft beginnende Ausbildungskandi-

daten besteht. Zum anderen soll angehenden Ausbildungskandidaten ein Überblick 

über die bundesweite Situation gegeben werden, sodass eine Orientierung betref-

fend der Wahl des Ausbildungsortes bezogen auf die zu erwartenden finanziellen 

Bedingungen möglich ist. Bezug genommen wird zudem zu früheren Erhebungen 

um aufzuzeigen, ob die aktuelle Debatte um den Referentenentwurf schon zu Än-

derungen im System führen konnte, die Bedingungen ähnlich geblieben sind oder 

sich sogar weiter verschlechtert haben.  
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3 Methoden 

Im Folgenden wird die verwendete Methodik der Untersuchung erläutert. Zuerst 

werden Untersuchungsziel und Untersuchungsdesign vorgestellt, anschließend 

wird das Instrument zur Messung erläutert. Im folgenden Abschnitt wird die Stich-

probe dargestellt, bevor die Durchführung in einzelnen Schritten dargelegt wird. Im 

Anschluss wird die Methodik zur Datenanalyse vorgestellt.  

3.1 Untersuchungsziel und Untersuchungsdesign 

Die durchgeführte Studie kann der Versorgungsforschung zugerechnet werden.   

Basierend auf den Hauptfragestellungen dieser Arbeit und unter Einbezug früherer 

durchgeführter Befragungen wurde ein quantitatives Forschungsdesign gewählt, die 

Studie wurde als Querschnittsstudie mit einem Messzeitraum vom 16.05.2019 bis 

30.06.2019 konzipiert. Als Messinstrument wurde ein Online-Fragebogen verfasst 

und über LimeSurvey veröffentlicht. Bei der Untersuchung handelt es sich um nicht-

experimentelle Forschung, die im Feld durchgeführt wurde. Es wurde eine schriftli-

che, standardisierte und strukturierte Befragung eingesetzt, als Form der schriftli-

chen Befragung wurde die computergestützte schriftliche Befragung gewählt. Die 

Befragung der Probanden fand online statt. Alle Teilnehmer wurden einzeln befragt, 

Gruppenerhebungen fanden nicht statt. In der Untersuchung wurden die Einschät-

zungen von PiA hinsichtlich verschiedener Aspekte der Psychotherapie-Ausbildung 

erfasst. Da es sich um persönliche Einschätzungen, Erfahrungen und die Rahmen-

bedingungen der eigenen Ausbildung handelt, kann angenommen werden, dass 

den Befragten diese Angaben zugänglich sind.  

3.2 Untersuchungsstichprobe  

Die Gesamtstichprobe dieser Untersuchung umfasst 3163 PiA, die den Online-Fra-

gebogen zwischen dem 16.05.2019 und dem 30.06.2019 ausgefüllt haben. In der 

Analyse und Auswertung der Daten wurden nur Datensätze berücksichtigt, bei de-

nen mindestens die ersten beiden Seiten beantwortet wurden, sodass sich die end-

gültige Stichprobengröße auf N = 2648 beläuft. 
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3.2.1 Stichprobenkonstruktion 

Die vorliegende Arbeit dient der Erfassung der Ausbildungssituation von derzeitigen 

PiA, die Zielpopulation stellen daher alle aktuellen PiA in Deutschland dar. Die Aus-

wahl der Befragten erfolgte nicht zufällig, sondern willkürlich und nach dem Prinzip 

der Selbstselektion, es handelt sich um eine nicht-probabilistische Gelegenheits-

stichprobe. Im Gegensatz zu einer Zufallsstichprobe war die Zielpopulation zu Un-

tersuchungsbeginn nicht klar definiert und es lag kein definierter Auswahlrahmen 

und -prozess zugrunde (Döring & Bortz, 2016). Der Fragebogen wurde in deutscher 

Sprache veröffentlicht und die Teilnahme war nur über das Internet möglich, somit 

stellen der Zugang zu einem Internetanschluss und Kenntnisse der deutschen Spra-

che wesentliche Kriterien zur Teilnahme dar. Außerdem wurde vorausgesetzt, dass 

die Teilnehmer körperlich in der Lage dazu sind den Fragebogen auszufüllen. Daher 

wird die Auswahlpopulation auf deutschsprachige PiA mit Zugang zum Internet und 

ohne schwerwiegende körperliche Beeinträchtigungen, die eine Teilnahme verhin-

dern, eingegrenzt. Da den Untersuchenden keine Kontaktdaten zu allen PiA in 

Deutschland vorlagen, ist nicht sichergestellt, dass tatsächlich alle PiA über die Stu-

die informiert wurden und die Möglichkeit hatten teilzunehmen. Da die Verbreitung 

sowohl direkt und über die sozialen Medien als auch über die Institute stattfand, 

stellen die Vernetzung in den sozialen Netzwerken sowie die Unterstützung der In-

stitute, Psychotherapeutenkammern und Verbände weitere Kriterien dar. Die Be-

fragten mussten dem Link zur Teilnahme aktiv folgen, die Teilnahme am Fragebo-

gen erfolgte freiwillig und ohne Bezahlung oder Gewinnmöglichkeit. Aktuell werden 

zwischen 8000-12000 Ausbildungskandidaten in Deutschland angenommen, an 

bisherigen Umfragen nahmen bis zu 4000 PiA teil (Klein-Schmeink, 2017). Aufgrund 

der guten Vernetzung und dem berufspolitischen Engagement der PiA wurde von 

einer Stichprobengröße von mehreren Tausend Probanden ausgegangen. Die 

Stichprobenumfangsplanung wurde anhand des Computerprogramms G-Power 

vorgenommen. Auf Grundlage einer mittleren Effektgröße, bei einem Standard-Al-

pha-Fehler von .05 und einer Power von 0.8 wurde die Stichprobengröße für Mittel-

wertvergleiche zweier unabhängiger Gruppen ermittelt. Es ergab sich eine benötigte 

Stichprobengröße von 128 Teilnehmern, wobei jede Gruppe aus mindestens 64 

Teilnehmern bestehen soll. Die Rekrutierung der Stichprobe erfolgte per Anschrei-

ben aller Institute, die zum Erhebungszeitpunkt auf den Homepages der Landes-
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psychotherapeutenkammern (LPK) gelistet waren, per Anschreiben diverser Ver-

bände, durch Aufrufe auf den Homepages der Medical School Hamburg (MSH) und 

der LPK Baden-Württemberg und durch die Ansprache von PiA-Netzwerken und 

PiA-Vertretern der LPK. Ergänzend wurden die Teilnehmer über soziale Netzwerke 

(Facebook, Twitter, WhatsApp) rekrutiert und zur Teilnahme eingeladen. 

3.2.1 Allgemeine Stichprobenbeschreibung 

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer beträgt 30.77 Jahre (SD = 5.83) mit einem 

Minimum von 23 Jahren und einem Maximum von 60 Jahren bei einer Stichproben-

größe von n = 2595. Insgesamt 53 Teilnehmer (2%) machten keine Angabe. Wie 

Tabelle 1 zu entnehmen ist, gaben 2262 PiA (85%) an weiblich zu sein, weitere 362 

PiA (14%) gaben an männlich zu sein und 24 PiA (1%) machten keine Angabe zu 

ihrem Geschlecht. Mit 97% (2560 Teilnehmer) stammen die meisten Teilnehmer der 

Befragung aus Deutschland. Weiterhin gaben 1% (15 Teilnehmer) an aus Öster-

reich zu kommen, unter 1% (7 Teilnehmer) gaben eine niederländische Staatsan-

gehörigkeit an. Weitere Staatsangehörigkeiten wurden von insgesamt 2% (51 Teil-

nehmer) der Teilnehmer angegeben, die verbleibenden 1% (15 Teilnehmer) mach-

ten keine Angabe. Von allen Teilnehmern sind 75% (1972 Teilnehmer) ledig, 20% 

(527 Teilnehmer) sind verheiratet und leben mit ihrem Partner zusammen, 1% (14 

Teilnehmer) sind verheiratet und getrennt lebend und weitere 1% (23 Teilnehmer) 

leben in einer eingetragenen Partnerschaft. Weniger als 1% (7 Teilnehmer) sind 

verwitwet, 2% (46 Teilnehmer) sind geschieden und weitere 2% (59 Teilnehmer) 

enthielten sich. Der ausbildungsrelevante Studienabschluss ist bei 48 Teilnehmern 

(2%) ein Bachelorabschluss, bei 1926 Teilnehmern (73%) ein Masterabschluss, bei 

597 Teilnehmern (23%) ein Diplom und bei 26 Teilnehmern (1%) ein Staatsexamen. 

Ergänzend gaben 21 Teilnehmer (1%) einen Magisterabschluss an, weitere 30 Teil-

nehmer (1%) berichteten weitere Studienabschlüsse. Mit 82% (2167 Teilnehmer) 

haben die meisten Teilnehmer einen Abschluss in Psychologie. Weitere 8% (200 

Teilnehmer) haben einen Abschluss in Pädagogik, 6% (156 Teilnehmer) haben ei-

nen in Sozialer Arbeit und 1% (38 Teilnehmer) haben einen in Sonder- bzw. Heilpä-

dagogik. Des Weiteren gaben 1% (27 Teilnehmer) an Erziehungswissenschaften 

studiert zu haben und 1% (15 Teilnehmer) haben Lehramt studiert. Knapp 2% (46 

Teilnehmer) gaben sonstige Studiengänge an. 
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Tabelle 1 
Häufigkeitsverteilungen der persönlichen Angaben 

  Häufigkeit 

  Absolut Relativ 

Geschlecht Weiblich 2262 85% 

 Männlich 362 14% 

 Keine Angabe 24 1% 

Nationalität Deutschland 2560 97% 

 Österreich 15 1% 

 Niederlande 7 0% 

 Sonstiges 51 2% 

 Keine Angabe 15 1% 

Familienstand ledig 1972 75% 

 Verheiratet, zusammenlebend 527 20% 

 Verheiratet, getrennt lebend 14 1% 

 In eingetragener Partnerschaft  23 1% 

 Verwitwet 7 0% 

 Geschieden 46 2% 

 Keine Angabe 59 2% 

Studienabschluss Bachelor 48 2% 

 Master 1926 73% 

 Diplom 597 23% 

 Staatsexamen 26 1% 

 Magister 21 1% 

 Sonstiges 30 1% 

Studienfach Psychologie 2167 82% 

 Pädagogik 200 8% 

 Soziale Arbeit 156 6% 

 Sonder- / Heilpädagogik 38 1% 

 Erziehungswissenschaften 27 1% 

 Lehramt 15 1% 

 Sonstiges 45 2% 
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Fortsetzung der Tabelle 1 

  Häufigkeit 

  Absolut Relativ 

Studienland Deutschland 2286 86% 

 Österreich 162 6% 

 Niederlande 143 5% 

 Sonstige 52 2% 

 Keine Angabe 5 0% 

  Anmerkung. N = 2648. 

Insgesamt haben 2286 Teilnehmer (86%) ihr Studium in Deutschland absolviert. 

Außerdem nannten 162 Teilnehmer (6%) Österreich und 143 Teilnehmer (5%) die 

Niederlande. Weitere 52 Teilnehmer (2%) gaben sonstige Länder an und 5 Teilneh-

mer (> 1%) ließen die Frage unbeantwortet. 

3.2.2 Ausbildungsbezogene Stichprobenbeschreibung 

Des Weiteren wurde erhoben, in welchem Bundesland die PiA ihre Ausbildung ab-

solvieren. Die relative Häufigkeitsverteilung ist in Abbildung 1 dargestellt. Insgesamt 

gaben mit 24% (631 Teilnehmer) die meisten PiA an ihre Ausbildung in Nordrhein-

Westfalen zu absolvieren, 18% (486 Teilnehmer) absolvieren diese in Bayern und 

13% (333 Teilnehmer) in Berlin. Für die weitere Analyse wurden die Bundesländer 

in die Kategorien Nord, Ost, Süd und West zusammengefasst. 

 

Abbildung 1. Bundesland der Ausbildung. N = 2648. 

Norddeutschland umfasst dabei Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und 

Bremen, zu Ostdeutschland werden Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Branden-
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burg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammengefasst, zu Süddeutsch-

land gehören Bayern und Baden-Württemberg und zu Westdeutschland werden 

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland gezählt. Durch die Zu-

sammenfassung erfüllt jede Gruppe die geforderte Stichprobengröße. Die Vertei-

lung der Regionen sowie die weiteren Ergebnisse der ausbildungsbezogenen Stich-

probenbeschreibung sind in Tabelle 2 dargestellt.  

Tabelle 2 
Häufigkeitsverteilungen der ausbildungsbezogenen Angaben 

  Häufigkeit 

  Absolut Relativ 

Region Nord 397 15% 

 Ost 578 22% 

 Süd 714 27% 

 West 959 36% 

Ausbildungsmodell Vollzeit (3 Jahre) 1296 49% 

 Vollzeit (5 Jahre) 24 1% 

 Teilzeit (5 Jahre) 1129 43% 

 Sonstiges 144 5% 

 Keine Angabe 51 2% 

Therapierichtung VT 1835 69% 

 TP 550 21% 

 PA & TP/PA 203 8% 

 Sonstige 52 2% 

Angestrebte Approbation PP 1986 75% 

 KJP 662 25% 

  Anmerkung. N = 2648. 

Beim Ausbildungsmodell gaben 1296 Teilnehmer (49%) an die Ausbildung in Voll-

zeit innerhalb von drei Jahren zu absolvieren, weitere 24 Teilnehmer (1%) absolvie-

ren die Ausbildung in Vollzeit innerhalb von fünf Jahren. Innerhalb von fünf Jahren 

im Teilzeitmodell absolvieren 1129 Teilnehmer (43%) ihre Ausbildung und 144 Teil-

nehmer (5%) gaben andere Ausbildungsmodelle an, 51 Teilnehmer (2%) enthielten 

sich. Mit 69% (1835 Teilnehmer) hat der größte Teil der Befragten das Verfahren 
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VT gewählt, weitere 21% (550 Teilnehmer) gaben an, dass sie TP gewählt haben. 

Außerdem gaben 7% (180 Teilnehmer) an, die verklammerte Ausbildung in TP und 

PA (TP/PA) zu absolvieren, 1% (23 Teilnehmer) absolviert eine PA-Ausbildung. 

Weitere Verfahren wurden von 2% der Befragten (52 Teilnehmer) angegeben. Für 

die weitere Analyse werden die psychoanalytische Ausbildung und die verklam-

merte Ausbildung TP/PA zusammen betrachtet, da die Stichprobengröße der psy-

choanalytischen PiA mit n = 23 wenig aussagekräftig ist. Aufgrund der analytischen 

Orientierung beider Verfahren kann angenommen werden, dass keine erhebliche 

Verfälschung der Daten vorliegt. Somit geben 8% (203 Teilnehmer) an, eine psy-

choanalytisch-orientierte Ausbildung zu absolvieren. Insgesamt 75% (1986 Teilneh-

mer) streben aktuell eine Approbation als PP an, während 25% (662 Teilnehmer) 

KJP gewählt haben.  

3.3 Erhebungsinstrument  

Zur Datenerhebung wurde ein Online-Fragebogen generiert. Die Zusammenstel-

lung der Items erfolgte unter Einbezug vorliegender Fragebögen der BPtK-Befra-

gung von PiA (BPtK, 2014), der DFG-Studie Kompetenzentwicklung von Psycho-

therapeutinnen in Ausbildung (Taubner, Klasen, Hanke & Möller, 2015), der UKE-

Studie zur Praktischen Tätigkeit in der psychotherapeutischen Ausbildung (Busche 

et al., 2006), der Umfrage von Klein-Schmeink (2017) und dem Fragebogen für Aus-

bildungsteilnehmerinnern und -teilnehmer (Strauß et al., 2009). Weitere Items wur-

den in der gemeinsamen Projektarbeitsgruppe mit Dr. Rüdiger Nübling (LPK Baden-

Württemberg) und Lilian Hartmann (MSH, parallele Masterarbeit) generiert. Der Fra-

gebogen ist untergliedert in sieben Frageblöcke (Tabelle 3), wobei einige Frageblö-

cke in Abhängigkeit zum Ausbildungsfortschritt stehen. Daher variiert die Bearbei-

tungsdauer zwischen 15 und 30 Minuten. Bei den Items handelt es sich um eine 

Kombination von freiwilligen und Pflichtangaben. Überwiegend wurde ein geschlos-

senes Antwortformat gewählt, an einigen Stellen wurde den Ausbildungsteilneh-

mern eingeräumt durch ein offenes Textfeld Informationen zu ergänzen. Der Frage-

bogen schließt mit einem offenen Textfeld und der Aufforderung wichtige Aspekte, 

die im Fragebogen nicht ausreichend berücksichtigt wurden, mitzuteilen. Der Fra-

gebogen erfasst keine personenbezogenen Daten, die Aufschluss über die Identität 

der Befragten zulassen. 
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Tabelle 3 
Befragungsinhalte des Fragebogens 

Kategorie Inhalte 

Persönliche  

Angaben 

Soziodemografische Daten, Informationen zum ausbildungsrele-

vanten Studium 

Allgemeine  

Angaben  

Allgemeine Angaben zur Psychotherapie-Ausbildung und zum 

Ausbildungsinstitut 

Gesamt-

kosten  

Gesamtkosten, Aufschlüsselung der Kosten, monatlich zur Verfü-

gung stehendes Geld, potenzieller Schuldenstand 

PT I 
Rahmenbedingungen, vertragliches Verhältnis, Umfang der Tä-

tigkeit, Vergütung, Aufgabenspektrum und Supervision 

PT II 
Rahmenbedingungen, vertragliches Verhältnis, Umfang der Tä-

tigkeit, Vergütung, Aufgabenspektrum und Supervision 

Praktische  

Ausbildung 
Behandlungserlaubnis, Vergütung, Supervision 

Gesamt- 

eindruck  

Gesamteindruck und Bewertung der einzelnen Ausbildungsbe-

standteile, offenes Textfeld für Anmerkungen 

Die anschließende Generierung und Veröffentlichung des Fragebogens erfolgte 

über das Online-Portal LimeSurvey. Der Fragebogen wurde so generiert, dass den 

Teilnehmern unmittelbar vor der Bearbeitung der Umfrage die Instruktion präsentiert 

wurde. Durch diese Instruktion wurden die Teilnehmer über das Ziel der Studie, über 

die Datenschutzrichtlinien sowie über die Dauer der Durchführung informiert. In der 

Test-Version wurde der Fragebogen mehreren Personen vorgelegt, die im Vorfeld 

keine Informationen über die Untersuchung hatten um mögliche Fehler und Unver-

ständlichkeiten aufzudecken. Die finale Version des Fragebogens befindet sich im 

Anhang (Anhang E). 

3.4 Untersuchungsdurchführung 

Nach einer abschließenden Überarbeitung wurde der Fragebogen am 16.05.2019 

online gestellt und im Netz verbreitet (Homepages MSH und LPK Baden-Württem-

berg, Twitter, Facebook, WhatsApp) sowie an die Ausbildungsinstitute, Verbände 

und Kammern gesendet. Da der Fragebogen online ausgefüllt wurde, konnten die 
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Untersuchungsbedingungen nicht beeinflusst werden, die Teilnehmer konnten den 

Fragebogen an jedem beliebigen Ort und zu jedem beliebigen Zeitpunkt während 

der Laufzeit ausfüllen. Eine Zwischenspeicherung und spätere Wiederaufnahme 

des Tests waren möglich. Außerdem gab es eine Navigationsmöglichkeit, die Teil-

nehmer konnten zwischen den Frageblöcken springen. Die potenziellen Teilnehmer 

wurden während der Laufzeit regelmäßig kontaktiert und zum Teil persönlich ange-

sprochen, um den Non-Response Fehler zu minimieren und eine größtmögliche An-

zahl an Teilnehmern zu erreichen. Am 30.06.2019 endete die Laufzeit.  

3.5 Datenanalyse 

Die statistische Auswertung und Analyse der Daten erfolgte mithilfe der Analysesoft-

ware IBM SPSS Statistics, Version 25. Die Rohdaten wurden über das CSV-Format 

aus dem Umfrageportal übernommen. Eine manuelle Eingabe war nicht notwendig, 

wodurch Übertragungsfehler verhindert werden konnten. Im Vorfeld fanden eine 

umfangreiche Bereinigung des Datensatzes und Missing-Data Korrekturen statt. 

Die Missing-Data Korrektur erfolgte manuell aufgrund von Unplausibilität. Des Wei-

teren wurden offensichtliche Tippfehler korrigiert, so wurde z.B. eine Arbeitszeit von 

3850 Stunden pro Woche zu 38.5 Stunden korrigiert. Ferner wurden Ausreißer, wie 

z.B. Dateneingabefehler hinsichtlich des Alters, berücksichtigt und bei Unplausibili-

tät aus dem Datensatz entfernt. Die statistische Auswertung wurde vorwiegend de-

skriptiv vorgenommen. Ausgehend von der angestrebten Approbation, dem Verfah-

ren sowie den Regionen wurden zudem Gruppen gebildet und zur Untersuchung 

von Forschungsfrage I, X und XI miteinander verglichen. Dazu wurden sowohl t-

Tests für unabhängige Stichproben, einfaktorielle Varianzanalysen (ANOVA) sowie 

Rangvarianzanalysen nach Kruskal und Wallis durchgeführt. Das angenommene 

Alpha-Niveau lag bei allen Analysen bei α = .05. Um Unterschiede zwischen den 

Gruppen PP und KJP hinsichtlich der Gesamtkosten, des zur Verfügung stehenden 

Geldes, des wahrscheinlichen Schuldenstandes und der Höhe der Erstattung pro 

Therapiestunde im Rahmen der Praktischen Ausbildung zu untersuchen wurden t-

Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt. Anhand von Boxplot-Grafiken 

wurden Ausreißer erkannt und überprüft. Bei angenommener Echtheit verblieben 

diese im Datensatz und wurden bei weiteren Analysen berücksichtigt. Die Prüfung 

der Normalverteilung erfolgte anhand des Shapiro-Wilk-Tests (p < .05).                     
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Bei Verletzung der Normalverteilung fand keine Transformation oder Bereinigung 

der Daten statt, da t-Tests robust gegenüber Verletzungen der Voraussetzungen 

sind und auch bei Verletzung den nonparametrischen Testverfahren vorzuziehen 

sind (Bühner & Ziegler, 2017). Der Levene-Test überprüfte die Varianzhomogenität 

für die Gruppen PP und KJP. Bei vorliegender Varianzheterogenität wurden Welch-

Tests betrachtet, bei denen eine Korrektur der Freiheitsgrade vorgenommen wurde 

(Bühner & Ziegler, 2017). Die Effektstärke d nach Cohen (1988) wurde manuell be-

rechnet (! = 	 $√&), wobei ein Betrag von d = 0.2 einem kleinen, ein Betrag von d = 

0.5 einem mittleren und ein Betrag von d = 0.8 einem großen Effekt entspricht. 

Durch ANOVA wurden Unterschiede der in Forschungsfrage I und X betrachteten 

Items hinsichtlich des gewählten Verfahrens und der Region analysiert. Die Über-

prüfung von Ausreißern wurde ebenso anhand von Boxplot-Grafiken vollzogen, bei 

angenommener Echtheit verblieben diese im Datensatz. Eine weitere Vorausset-

zung für die Durchführung einer ANOVA ist Normalverteilung der Variablen, die an-

hand des Shapiro-Wilk-Tests (p < .05) untersucht wurde. Da sich die ANOVA als 

relativ robustes Verfahren gilt (Bühner & Ziegler, 2017), wurde auch bei nicht vor-

handener Normalverteilung keine Transformation der Daten vorgenommen. Die Vo-

raussetzung der Varianzhomogenität wurde anhand des Levene-Tests (p < .05) un-

tersucht. Sofern keine Gleichheit der Varianzen gegeben war, wurde für die weitere 

Analyse die Welch-ANOVA berücksichtigt (Bühner & Ziegler, 2017). Die Effekt-

stärke wurde anhand von η²part bestimmt. So deutet η²part = .01 auf einen kleinen, 

η²part = .06 auf einen mittleren und η²part = .14 auf einen großen Effekt hin (Cohen, 

1988). Lag ein signifikanter Unterschied vor, wurde dieser durch den Games-Howell 

post-hoc-Test analysiert. Forschungsfrage XI thematisiert die Bewertungen von fi-

nanziellen Bedingungen, als Antwortformat wurde eine fünfstufige Likert-Skala ver-

wendet. Zur Analyse von Unterschieden hinsichtlich der Gruppen wurden daher 

Rangvarianzanalysen nach Kruskal und Wallis durchgeführt. Voraussetzungen da-

für sind die Unabhängigkeit der Messungen sowie eine ordinalskalierte abhängige 

Variable (Bühner & Ziegler, 2017). Lag ein signifikanter Unterschied zwischen den 

Gruppen vor, wurde dieser durch post-hoc Dunn-Bonferroni-Tests spezifiziert. Die 

Effektstärke wurde durch den Korrelationskoeffizienten r berichtet, ein Betrag von r 

= .10 entspricht einem kleinen, ein Betrag von r = .30 einem mittleren und ein Betrag 

von r = .50 einem großen Effekt (Cohen, 1988).  
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4 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der statistischen Analyse hinsichtlich der zu 

untersuchenden Forschungsfragen dargestellt. Dabei werden die Ergebnisse zur 

PTI und II jeweils in gemeinsamen Abschnitten angegeben. Eine Übersicht der ver-

wendeten Items findet sich im Anhang (Anhang D). 

4.1 Forschungsfrage I 

Forschungsfrage I: Wie gestalten sich die Gesamtkosten der Psychotherapie-Aus-

bildung?  

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage wurden drei Items aus dem Fragen-

block Gesamtkosten analysiert. Im Folgenden werden sowohl die Schätzung der 

Gesamtkosten als auch die Angaben des monatlich zur Verfügung stehenden Gel-

des vor Abzug der Lebenshaltungskosten sowie der wahrscheinliche Schulden-

stand nach Beendigung der Ausbildung dargestellt. Außerdem werden Gruppenver-

gleiche hinsichtlich der Approbation, der Region und dem Verfahren aufgestellt. Ta-

belle 4 zeigt die durchschnittlichen Gesamtkosten der Psychotherapie-Ausbildung.  

Tabelle 4 

Gesamtkosten der Psychotherapie-Ausbildung 

  n M SD Min. Max. 

Gesamtkosten  1878 25137.10 16585.08 140 158000 

 PP 1418 24566.71 15907.87 200 158000 

 KJP 460 26895.38 18425.31 140 140000 

 VT 1335 19968.11 9264.31 200 158000 

 TP 371 29247.87 11910.28 530 80000 

 PA & TP/PA 135 66846.03 22780.23 140 140000 

 Sonstiges 32 17039.84 4492.41 340 30000 

 Nord 269 24470.96 19434.22 530 140000 

 Ost 424 25039.56 16546.41 200 120000 

 Süd 503 26994.40 17538.56 140 140000 

 West 682 24090.66 14452.55 340 158000 
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Die Gesamtkosten wurden im Fragebogen durch das Item „Wie hoch schätzen Sie 

die Gesamtkosten Ihrer Ausbildung?“ erfasst. Da 770 Teilnehmer diesbezüglich 

keine Angabe abgegeben haben, ergibt sich für dieses Item eine Stichprobengröße 

von n = 1878. Die Befragten gaben durchschnittliche Ausbildungskosten in Höhe 

von 25137.10 Euro (SD = 16585.08) an. Der niedrigste Wert lag bei 140, der 

höchste bei 158000 Euro. Um einen detaillierteren Überblick über die Gesamtkos-

ten zu gewinnen, wurden im folgenden Kategorien gebildet, die auf Abbildung 2 

dargestellt sind. Es zeigt sich, dass mit 33% (619 Teilnehmer) der Großteil der Be-

fragten Ausbildungskosten zwischen 15001 und 20000 Euro angibt. Insgesamt 47 

Teilnehmer (3%) gaben an Gesamtkosten in Höhe von maximal 5000 Euro zu zah-

len, weitere 318 Teilnehmer (17%) gaben Ausbildungskosten in Höhe von 5001 bis 

15000 Euro an, bei 573 Teilnehmern (31%) liegen die Kosten zwischen 20001 und 

30000 Euro. Weiterhin gaben 135 Teilnehmer (7%) an Gesamtkosten in Höhe von 

30001 bis 40000 Euro zu zahlen, während 186 Teilnehmer (10%) Ausbildungskos-

ten von über 40000 Euro berichteten. 

 

Abbildung 2. Gesamtkosten der Psychotherapie-Ausbildung. n = 1878. 

Im Folgenden wurde betrachtet, ob es signifikante Unterschiede bei den Gesamt-

kosten hinsichtlich der angestrebten Approbation, dem gewählten Verfahren und 

der Region gibt. Mithilfe des t-Tests für unabhängige Stichproben wurde ermittelt, 

ob es einen Unterschied der Gesamtkosten hinsichtlich der angestrebten Approba-

tion gibt. Die beiden untersuchten Approbationen sind PP (M = 24566.71, SD = 

15907.87, n = 1418) und KJP (M = 26895.38, SD = 18425.31, n = 460). Im Daten-

satz befinden sich Ausreißer, beide Gruppen sind gemäß dem Shapiro-Wilk Test 

nicht normalverteilt (p < .001). Der Levene-Test zeigt, dass mit hoher Wahrschein-

lichkeit keine Varianzhomogenität für die Gruppen vorliegt. Es gibt einen statistisch 

signifikanten Unterschied zwischen PP und KJP, t(694,67) = -2.43, p = .015,                
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d = 0.2, es handelt sich also um einen kleinen Effekt. Die Gesamtkosten von ange-

henden Psychologischen Psychotherapeuten sind geringer als die Gesamtkosten 

von angehenden Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die durchschnittli-

chen Kosten von PP sind 2328.67 Euro niedriger (95%-CI [-4208.28, -449.05]).   

Ferner wurde durch eine ANOVA untersucht, ob ein Unterschied hinsichtlich der 

Gesamtkosten in Abhängigkeit zum gewählten Verfahren besteht. Die untersuchten 

Verfahren sind VT (M = 19968.11, SD = 9264.31, n = 1335), TP (M = 29247.87, SD 

= 11910.28, n = 371), PA und TP/PA (M = 66846.03, SD = 22780.23, n = 135) sowie 

sonstige Verfahren (M = 17039.84, SD = 4492.41, n = 32). Durch das Box-Plot 

konnten Ausreißer ermittelt werden, es liegt keine Normalverteilung vor (Shapiro-

Wilk-Test, p < .05). Da keine Varianzhomogenität gemäß dem Levene-Test gege-

ben ist (p < .05), wird die Welch-ANOVA interpretiert. Es zeigt sich ein signifikanter 

Unterschied der Gesamtkosten zwischen den verschiedenen Verfahren (Welch-

Test F(3, 136.24) = 250.85, p < .001, η²part = .54), es handelt sich um einen großen 

Effekt. Im Games-Howell post-hoc Test zeigt sich ein signifikanter Unterschied (p < 

.05) in den Gesamtkosten zwischen allen Gruppen. Die Gesamtkosten der VT-Aus-

bildung unterscheiden sich deutlich von TP (-9279.76, 95%-CI [-11002.46,                    

-7557.05]), sowie sehr deutlich von den analytischen Verfahren (-46877.92, 95%-

CI [-52018.93, -41736.91]). Die VT-Ausbildung ist teurer als die Ausbildung in sons-

tigen Verfahren (2928.27, 95%-CI [687.71, 5168.83]). Weiterhin differieren die Ge-

samtkosten von TP gegenüber analytischen Verfahren (-37598.16, 95%-CI                 

[-43935.04, -32261.29]) und sonstigen Verfahren (12208.02, 95%-CI [9565.37, 

14850.68]). Ebenfalls deutlich erhöht sind die Gesamtkosten der analytischen Ver-

fahren gegenüber den sonstigen Verfahren (49806.19, 95%-CI [44315.20, 

55297.17]). Um zu untersuchen, ob es einen Unterschied hinsichtlich der Gesamt-

kosten abhängig von der jeweiligen Region gibt, in der die Ausbildung absolviert 

wird, wurde eine weitere ANOVA durchgeführt. Die Bundesländer wurden in Regio-

nen eingeteilt, Nord (M = 24470.96, SD = 19434.22, n = 269), Ost (M = 25039.56, 

SD = 16546.41, n = 424), Süd (M = 26994.40, SD = 17538.56, n = 503) und West 

(M = 24090.66, SD = 14452.55, n = 682). Es gab Ausreißer, die Daten sind für alle 

Gruppen nicht normalverteilt (Shapiro-Wilk-Test, p < .05). Varianzhomogenität war 

gemäß dem Levene-Test nicht gegeben (p < .05), daher wird die Welch-ANOVA 

interpretiert. Die Gesamtkosten der Ausbildung unterscheiden sich signifikant 
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zwischen den verschiedenen Regionen Deutschlands (Welch-Test F(3, 819.81) = 

3.13, p = .025, η²part = .01). Bei der Effektstärke handelt es sich um einen kleinen 

Effekt. Durch den Games-Howell post-hoc Test zeigt sich ein signifikanter Unter-

schied (p = .013) der Gesamtkosten zwischen den Regionen Süd und West, in Süd-

deutschland haben Ausbildungsteilnehmer signifikant höhere Kosten als in West-

deutschland (2903.74, 95%-CI [438.22, 5469.27]). Das zweite Item, welches zur 

Beantwortung der Forschungsfrage betrachtet wird, erfasst das monatlich zur Ver-

fügung stehende Geld vor Abzug aller Lebenshaltungskosten. Wie in Tabelle 5 dar-

gestellt, zeigt sich, dass PiA durchschnittlich über monatliches Geld in Höhe von 

1096.47 Euro (SD = 1115.28, n = 2090) verfügen. Als Minimum wurde ein Wert von 

-750 Euro angegeben, das Maximum lag bei 19700 Euro. 

Tabelle 5 
Monatliches Geld vor Abzug der Lebenshaltungskosten 

  n M SD Min. Max. 

Monatliches 

Geld 
 2090 1095.47 1115.28 -750 19700 

 KJP 528 1113.41 1141.34 -400 15000 

 PP 1562 1089.40 1106.63 -750 19700 

 VT 1472 1125.77 1809.41 -750 50000 

 TP 421 1089.79 925.67 -600 11000 

 PA & TP/AP 17 1229.35 1079.97 0 4000 

 Sonstiges 45 1160.02 724.42 0 2900 

 Nord 315 1055.00 900.10 -600 10000 

 Ost 478 1215.63 1366.29 -750 15000 

 Süd 541 1072.71 1106.01 -500 19700 

 West 756 1052.64 1018.96 -500 19600 

 

Betrachtet man das zur Verfügung stehende Geld in Klassen (Abbildung 3), so zeigt 

sich, dass 25% (532 Teilnehmer) der Befragten monatlich zwischen 501 und 1000 

Euro zur Verfügung haben. Darüberhinaus gaben 7% (154 Teilnehmer) an, dass sie 

monatlich kein Geld zur Verfügung haben oder berichteten einen negativen Betrag. 

Jeweils 22 und 23% (459 bzw. 473 Teilnehmer) gaben an zwischen 1 und 500 Euro 
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sowie zwischen 1001 und 1500 Euro zur Verfügung zu haben. Weitere 22% (472 

Teilnehmer) gaben an, monatlich über 1501 oder mehr zu verfügen. 

 

Abbildung 3. Monatliches zur Verfügung stehendes Geld. n = 2090. 

Der Vergleich von KJP (M = 1113.42, SD = 1141.34, n = 528) und PP (M = 1089.40, 

SD = 1106.63, n = 1562) hinsichtlich des monatlichen zur Verfügung stehenden 

Geldes wurde durch einen t-Test durchgeführt. Eine Normalverteilung lag nicht vor, 

Ausreißer waren erkenntlich. Es stellte sich heraus, dass für die abhängige Variable 

Monatliches Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit Varianzhomogenität vorliegt. In der 

Analyse zeigt sich kein signifikanter Unterschied zwischen PP und KJP in Bezug 

auf das monatlich zur Verfügung stehende Geld, t(2088) = -0.43, p = .669.  

Die Unterschiede des monatlichen Geldes hinsichtlich des gewählten Verfahrens 

wurden durch eine ANOVA analysiert. Verglichen wurden VT (M = 1125.77, SD = 

1809.41, n = 1472), TP (M = 1089.79, SD = 925.67, n = 421), analytische Verfahren 

(M = 1229.35, SD = 1079.97, n = 17) sowie sonstige Verfahren (M = 1160.02, SD = 

724.42, n = 45). Eine Überprüfung mit dem Shapiro-Wilk-Test (p < .05). ergab, dass 

die Werte des monatlichen Geldes für kein Verfahren normalverteilt sind, Ausreißer 

liegen vor. Durch den Levene-Test wurde ersichtlich, dass Gleichheit der Varianzen 

angenommen werden kann (p = .482). Ein statistisch signifikanter Unterschied zwi-

schen den verschieden Verfahren konnte für das monatlich zur Verfügung stehende 

Geld nicht gefunden werden, F(3, 2079) = 1.04, p = .375.  

Zur Überprüfung von Unterschieden hinsichtlich der Regionen wurde eine weitere 

ANOVA durchgeführt, bei der die Gruppen Nord (M = 1055.00, SD = 900.10, n = 

315), Ost (M = 1215.63, SD = 1366.29, n = 478), Süd (M = 1072.71, SD = 1106.01, 

n = 541) und West (M = 1052.64, SD = 1018.96, n = 756) miteinander verglichen 

werden. Die Werte sind für alle Regionen nicht normalverteilt (Shapiro-Wilk, p < 

.05), außerdem zeigen sich Ausreißer hinsichtlich aller Regionen.                                  
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Die Varianzhomogenität ist nach dem Levene-Test gegeben (p = .101). Es stellt sich 

kein signifikanter Unterschied der Regionen hinsichtlich des monatlich zur Verfü-

gung stehenden Geldes heraus, F(3, 2086) = 2,44, p = .063.  

Das dritte Item, das zur Beantwortung der Forschungsfrage betrachtet wird, erfasst 

den geschätzten wahrscheinlichen Schuldenstand der PiA zum Ende ihrer Ausbil-

dung. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6 dargestellt.  

Tabelle 6 
Wahrscheinlicher Schuldenstand nach Abschluss der Ausbildung. 

  n M SD Min. Max. 

Schuldenstand  1919 7537.92 13391.18 0 150000 

 KJP 486 8018.21 13388.69 0 100000 

 PP 1433 7375.03 13392.78 0 150000 

 VT 1351 6163.13 11872.37 0 150000 

 TP 387 9010.91 14464.84 0 90000 

 PA & TP/AP 138 17807.74 19693.84 0 90000 

 Sonstiges 36 3421.57 5734.51 0 18150 

 Nord 292 7203.57 13246.61 0 90000 

 Ost 451 7607.47 13382.53 0 100000 

 Süd 480 7648.28 14516.74 0 150000 

 West 696 7557.01 12655.10 0 80000 

 

Es zeigt sich, dass der wahrscheinliche Schuldenstand nach Abschluss der Ausbil-

dung durchschnittlich 7537.92 Euro beträgt (SD = 13391.18, n = 1919). Zur detail-

lierteren Darstellung des wahrscheinlichen Schuldenstandes nach Abschluss der 

Ausbildung wurden Kategorien gebildet, wie Abbildung 4 darstellt.  

 

 

Abbildung 4. Wahrscheinlicher Schuldenstand nach Abschluss der Ausbildung. n = 1919. 
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Mit 1245 Teilnehmern (65%) geht der Großteil von einem Schuldenstand von bis zu 

5000 Euro aus.Weitere 336 PiA (17%) erwarten einen Schuldenstand von 5001 bis 

15000 Euro, während 167 PiA (9%) einen wahrscheinlichen Schuldenstand von 

15001 bis 30000 Euro angeben. Einen Schuldenstand von über 30000 Euro nach 

Abschluss der Ausbildung erwarten 95 PiA (5%). Unterschiede hinsichtlich der Ap-

probation KJP (M = 8018.21, SD = 13388.69, n = 486) und PP (M = 7375.03, SD = 

13392.78, n = 1433) wurden durch einen t-Test für unabhängige Stichproben über-

prüft. Eine Normalverteilung ist nicht gegeben, außerdem zeigen die Daten einige 

Ausreißer. Durch den Levene-Test kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angenom-

men werden, dass für die abhängige Variable Schuldenstand Varianzhomogenität 

vorliegt. Ein signifikanter Unterschied zwischen PP und KJP liegt hinsichtlich des 

Schuldenstandes nicht vor, t(1917) = -0.92, p = .360.  

Zur Analyse von Unterschieden zwischen den einzelnen Verfahren hinsichtlich des 

wahrscheinlichen Schuldenstandes wurde eine ANOVA durchgeführt, in der VT (M 

= 6163.13, SD = 11827.37, n = 1351), TP (M = 9010.91, SD = 14464.84, n = 387), 

analytische Verfahren (M = 17807.74, SD = 19693.84, n = 138) sowie sonstige Ver-

fahren (M = 3421.57, SD = 5734.52, n = 36) miteinander verglichen wurden. Die 

Verteilung der Daten zeigt, dass für kein Verfahren eine Normalverteilung angenom-

men werden kann (Shapiro-Wilk, p < .05). Das Boxplot zeigt Ausreißer in allen Ver-

fahren. Der durchgeführte Levene-Test zeigt, dass sich mit hoher Wahrscheinlich-

keit keine Varianzhomogenität annehmen lässt (p < .05). Für die verschiedenen 

Verfahren unterscheidet sich der potenzielle Schuldenstand statistisch signifikant, 

Welch-Test F(3, 154.42) = 22.57, p < .001, η²part = .05. Dabei handelt es sich um 

einen kleinen Effekt. Der Games-Howell post-hoc Test zeigt einen signifikanten Un-

terschied (p < .05) in den Werten des Schuldenstandes zwischen allen Verfahren. 

Der durchschnittliche Schuldenstand von VT-Kandidaten ist niedriger als der von 

TP-Kandidaten (-2847.78, 95%-CI [-4961.13, -779.42]), deutlich niedriger als bei 

den analytischen Verfahren (-11644.60, 95%-CI [-16080.57, -7208.64]) und höher 

als bei sonstigen Verfahren (2741.57, 95%-CI [47.43, 5435.70]). Des Weiteren ist 

der potenzielle Schuldenstand bei TP geringer als bei analytischen Verfahren            

(-8796.83, 95%-CI [-13541.12, -4052.54]) und höher als bei sonstigen Verfahren 

(5589.34, 95%-CI [2429.96, 8748.72]). Der Schuldenstand von analytischen Ausbil-

dungskandidaten ist zudem signifikant höher als bei sonstigen Verfahren (14386.17, 
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95%-CI [9379.23,19393.11]). Unterschiede zwischen den Regionen werden anhand 

einer ANOVA geprüft, untersucht werden die Gruppen Nord (M = 7203.57, SD = 

13246.61, n = 292), Ost (M = 7607.47, SD = 13382.53, n = 451), Süd (M = 7648.28, 

SD = 14516.74, n = 480) und West (M = 7557.01, SD = 12655.10, n = 696). Dabei 

zeigt sich, dass die Werte für keine Region normalverteilt sind (Shapiro-Wilk, p < 

.05), Ausreißer liegen vor. Der Levene-Test lässt darauf schließen, dass Varianz-

homogenität gegeben ist (p = .671). Die ANOVA zeigt, dass es keine signifikanten 

Unterschiede des wahrscheinlichen Schuldenstandes hinsichtlich der Regionen 

gibt, F(3,1915) = .076, p = .973). 

4.2 Forschungsfrage II-V 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Forschungsfragen II bis V dargestellt, 

diese beziehen sich auf die PT I. Von allen Befragten gaben ca. 23% (600 Teilneh-

mer) an, die PT I bereits begonnen zu haben, weitere 45% (1183 Teilnehmer) haben 

die PT I bereits absolviert und 10% (274 Teilnehmer) haben die PT I bislang nicht 

begonnen, knapp 22% (591 Teilnehmer) machten keine Angabe. Abbildung 5 zeigt 

das Verhältnis von PiA, die bereits begonnen, absolviert und noch nicht mit der        

PT I angefangen haben, die diese Frage beantwortet haben (n = 2057). Es zeigt 

sich somit, dass 1783 Teilnehmer (87%) die PT I bereits begonnen oder absolviert 

haben und für die folgenden Analysen berücksichtigt werden können. 

  

Abbildung 5. Verhältnis der Teilnehmer PT I. n = 2057. 

Forschungsfrage II: Wie hoch ist die Vergütung für die im Rahmen der PT I geleis-

teten Stunden?  

In einem Abschnitt des Fragebogens wurden die PiA zu ihrer monatlichen Vergü-

tung im Rahmen der PT I befragt (Tabelle 7). Die durchschnittliche monatliche 

Brutto-Vergütung liegt bei 961.07 Euro (SD = 873.49, n = 1690), die durchschnittli-

che Netto-Vergütung liegt bei 714.17 Euro (SD = 551.91, n = 1689). 
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Tabelle 7 
Monatliche Vergütung PT I 

 n M SD Min. Max. 

Brutto 1690 961.07 873.49 0 5200 

Netto 1689 714.17 551.91 0 2900 

 

Abbildung 6 zeigt die relative Häufigkeitsverteilung der monatlichen Brutto- und 

Netto-Vergütung. Insgesamt 131 bzw. 126 Teilnehmer (7%) gaben an, keinerlei Ver-

gütung zu erhalten. Mit 32 bzw. 36% (566 bzw. 646 Teilnehmer) gaben die meisten 

Befragten an, eine monatliche Vergütung in Höhe von maximal 500 Euro zu erhal-

ten, weitere 22 bzw. 30% (395 bzw. 534 Teilnehmer) gaben an, eine monatliche 

Brutto- bzw. Netto-Vergütung von 501 bis 1000 Euro zu erhalten. Insgesamt 26% 

der Befragten (476 Teilnehmer) gaben an eine monatliche Brutto-Vergütung von 

1001 bis 2500 Euro zu erhalten, während 21% (376 Teilnehmer) der PiA angaben, 

eine Netto-Vergütung in dieser Höhe zu erhalten. Ergänzend gaben 7% (122 Teil-

nehmer) an, eine Brutto-Vergütung von mehr als 2500 Euro monatlich zu erhalten, 

während 7 Teilnehmer (<1%) eine Netto-Vergütung von über 2500 Euro berichten. 

 
Abbildung 6. Vergütung der PT I. n = 1783. 

Weiterhin wurden die PiA gefragt, ob sie eine Gebühr an die Einrichtung zahlen 

müssen, in der sie ihre PT I absolvieren. Insgesamt gaben 33 Personen (2%) an 

eine Gebühr zu bezahlen, 1623 Teilnehmer (91%) müssen keine Gebühr an ihre 

Einrichtung entrichten und 127 PiA (7%) enthielten sich. Von den 33 Personen, die 

eine Gebühr zahlen müssen, gaben 27 die Höhe der Gebühr an, deren Mittelwert 

sich auf 468.09 Euro monatlich beläuft (SD = 710.25, n = 33) mit einem Minimum 

von 2 Euro und einem Maximum von 3000 Euro. 
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Forschungsfrage III: Welches vertragliche Verhältnis besteht während der PT I? 

Bezogen auf die Frage nach der Art des Anstellungsverhältnisses in der Einrichtung 

gaben 1171 Teilnehmer (66%) an auf Grundlage eines schriftlichen Praktikumsver-

trages angestellt zu sein, weitere 238 PiA (13%) gaben eine Anstellung als Psycho-

loge bzw. als Sozial-/Heilpädagoge an (Abbildung 7). 

 

Abbildung 7. Anstellungsverhältnis im Rahmen der PT I. n = 1783. 

Insgesamt 260 PiA (14%) berichteten von einer Kombination aus einem Praktikum 

und einer Anstellung als Psychologe bzw. als Sozial-/Heilpädagoge und 48 Teilneh-

mer (3%) gaben an mit keinerlei vertraglicher Regelung beschäftigt zu sein. Von 

den 1783 Teilnehmern gaben jeweils 33 Personen (2%) keine Angabe zu dieser 

Frage oder berichteten ein anderes Anstellungsverhältnis. Ergänzend wurden die 

Teilnehmer zum Versicherungsstatus durch den Arbeitgeber befragt, die Ergeb-

nisse sind in Tabelle 8 dargestellt.  

Tabelle 8 
Häufigkeitsverteilungen zum Versicherungsstatus PT I 

  Häufigkeit 

  Absolut Relativ 

Berufshaftpflicht Ja 746 42% 

 Nein 632 35% 

 Keine Angabe 405 23% 

Sozialversicherung Ja 1300 73% 

 Nein 401 23% 

 Keine Angabe 82 5% 

  Anmerkung. n = 1783. 
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Hier gaben 42% (746 Teilnehmer) an über ihre Einrichtung berufshaftpflichtversi-

chert zu sein, während 35% (632 Teilnehmer) diese Angabe verneinten. Insgesamt 

23% der PiA (405 Teilnehmer) machten keine Angabe. Bezogen auf die Frage nach 

einer Sozialversicherung gaben 73% (1300 Teilnehmer) an, über ihren Arbeitgeber 

sozialversichert zu sein, 23% (401 Teilnehmer) sind nicht sozialversichert und 5% 

(82 Teilnehmer) der PiA machten hierzu keine Angabe. Außerdem wurde erhoben, 

wie hoch der Umfang der wöchentlich vereinbarten Arbeitszeit ist und wie viele 

Stunden tatsächlich von den PiA geleistet werden. Tabelle 9 stellt dar, dass die Be-

fragten durchschnittlich 29.78 Stunden pro Woche (SD = 6.83, n = 1722) vertraglich 

vereinbart haben und durchschnittlich 31.52 Stunden pro Woche (SD = 7.51, n = 

1695) arbeiten. Zusätzlich benötigen PiA wöchentlich durchschnittlich 3.29 Stunden 

(SD = 4.41, n = 1546) für Vor- und Nachbereitung oder Literaturarbeit. 

Tabelle 9 

Durchschnittliche Arbeitsstunden pro Woche PT I 

 n M SD Min. Max. 

Vereinbart 1722 29.78 6.83 5 43 

Geleistet 1695 31.52 7.51 5 60 

Zusätzlich benötigt 1546 3.29 4.41 0 50 

Forschungsfrage IV: Wie finanzieren PiA ihren Lebensunterhalt während der PT I? 

Im weiteren Verlauf wurden die Befragten gebeten anzugeben, wie sie ihren Le-

bensunterhalt während der PT I finanzieren. Die Ergebnisse sind in Abbildung 8 

dargestellt. So gaben fast die Hälfte der Befragten (822 Teilnehmer, 46%) an, Un-

terstützung von ihren Eltern zu erhalten, weitere 45% (795 Teilnehmer) gaben an 

Ersparnisse zu nutzen. Weiterhin finanzieren 39% (691 Teilnehmer) ihre Ausbildung 

durch ausbildungsbezogene Einnahmen.  

Des Weiteren wurden die PiA gebeten anzugeben, ob sie einer weiteren beruflichen 

Tätigkeit nachgehen um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und wenn ja, in wel-

chem Umfang. Insgesamt gaben 737 PiA (41%) an, einer weiteren beruflichen Tä-

tigkeit nachzugehen, während 924 Teilnehmer (52%) keiner weiteren beruflichen 

Tätigkeit nachgehen, weitere 122 Teilnehmer (7%) enthielten sich. 
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Abbildung 8. Finanzierung des Lebensunterhaltes während PT I. n = 1783.  

Von den 737 Teilnehmern, die einer weiteren Tätigkeit nachgehen bzw. nachgingen, 

gaben 724 (98%) den durchschnittlichen Stundenumfang pro Woche an. Dabei 

ergibt sich ein Mittelwert von M = 13.16 Stunden (SD = 7.73, n = 724) und eine 

Range von 1 bis 45 Stunden. Die Verteilung ist in Abbildung 9 dargestellt. Mit 51% 

(366 Teilnehmer) arbeitet der Großteil der PiA bis zu 10 Stunden neben der PT I, 

ca. 1% (11 Teilnehmer) arbeiten mehr als 30 Stunden pro Woche zusätzlich. 

 

Abbildung 9. Arbeitsstunden pro Woche der Nebentätigkeit. n = 724. 

Forschungsfrage V: Wie bewerten Ausbildungskandidaten die Angemessenheit der 

finanziellen Bedingungen für die PT I? 

Um die Einschätzungen und Bewertungen der finanziellen Rahmenbedingungen 

während der PT I zu erfassen wurden die PiA aufgefordert die Angemessenheit der 

Entlohnung, die Bedrohlichkeit der finanziellen Bedingungen und die Belastung der 

Arbeitsmotivation durch die Bezahlung zu beurteilen, die Ergebnisse zeigt Abbil-

dung 10. Da das Item nur PiA präsentiert wurde, die die PT I bereits begonnen oder 

absolviert haben, beläuft sich die Stichprobengröße weiterhin auf n = 1783. Mit 54% 

(960 Teilnehmer) empfindet über die Hälfte der PiA die Entlohnung für die geleiste-

ten Stunden gar nicht angemessen, weitere 13% (233 Teilnehmer) bewerten diese 
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als eher nicht angemessen, insgesamt 6% (101 Teilnehmer) bewerten diese als 

mittelmäßig und insgesamt 7% (132 Teilnehmer) sind ziemlich oder sehr zufrieden 

mit der Entlohnung. Insgesamt machten 20% (357 Teilnehmer) keine Angabe. 

 

Abbildung 10. Zufriedenheit mit den finanziellen Aspekten der PT I. n = 1783. 

Betrachtet man nur die Teilnehmer, die das Item zur Angemessenheit der Bezah-

lung beantwortet haben (n = 1426), wird deutlich, dass mit 67% (960 Teilnehmer) 

knapp zwei Drittel der Befragten die Bezahlung gar nicht angemessen bewerten, 

weitere 16% (233 Teilnehmer) sind eher nicht zufrieden, 7% (101 Teilnehmer) be-

werten sie als mittelmäßig und 9% (132 Teilnehmer) bewerten die Bezahlung als 

ziemlich oder sehr angemessen. Die finanziellen Bedingungen bewerten 38% (664 

Teilnehmer) aller Befragten ziemlich oder sehr bedrohlich für ihre Existenz, insge-

samt 17% (297 Teilnehmer) bewerten die Bedrohung als mittelmäßig. Insgesamt 

26% (454 Teilnehmer) bewerten die finanziellen Bedingungen als eher oder gar 

nicht bedrohlich für ihre Existenz und 21% (368 Teilnehmer) machten keine Angabe. 

Unter Berücksichtigung derer, die eine Bewertung hinsichtlich der Bedrohung abga-

ben (n = 1415), zeigt sich, dass 32% (454 Teilnehmer) keine oder kaum eine exis-

tenzielle Bedrohung empfinden, 21% (297 Teilnehmer) empfinden sie mittelmäßig 

und 47% (664 Teilnehmer) fühlen sich ziemlich oder sehr bedroht. Zur Belastung 

der Arbeitsmotivation durch die Bezahlung gaben 42% (750 Teilnehmer) aller Teil-

nehmer an, dass ihre Arbeitsmotivation ziemlich oder sehr belastet ist. Weitere 17% 

(308 Teilnehmer) gaben an, dass die finanziellen Bedingungen ihre Arbeitsmotiva-

tion mittelmäßig belasten und 20% (357 Teilnehmer) gaben keine oder eher keine 

Belastung an. Von 368 Teilnehmern (21%) wurde keine Angabe gemacht, eine An-

gabe zu diesem Item wurde also von insgesamt 1415 Teilnehmern gemacht. Von 

diesen 1415 Teilnehmern bewerten 25% (357 Teilnehmer) die Belastung als gar 
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nicht oder eher nicht vorhanden. Weitere 22% (308 Teilnehmer) bewerten die Be-

lastung der Arbeitsmotivation als mittel und 53% (750 Teilnehmer) berichten eine 

ziemliche bis sehr hohe Belastung. 

4.3 Forschungsfrage VI-IX 

Die folgenden Ergebnisse der Forschungsfragen VI bis IX beziehen sich auf die     

PT II. Berücksichtigt man alle befragten PiA, so gaben 11% (291 Teilnehmer) an, 

die PT II bereits begonnen zu haben, weitere 38% (1015 Teilnehmer) haben die    

PT II bereits absolviert und 21% (554 Teilnehmer) haben die PT II bislang nicht 

begonnen. Insgesamt 788 Teilnehmer (30%) machten keine Angabe. Betrachtet 

man nur die Fälle, die diese Frage beantwortet haben, zeigt sich, dass 70% (1306 

Teilnehmer) die PT II bereits begonnen oder absolviert haben, während 30% (554 

Teilnehmer) sie bislang noch nicht begonnen haben. Die Daten zeigt Abbildung 11. 

Für die weitere Analyse wird die Stichprobengröße von n = 1306 übernommen, es 

werden somit alle berücksichtigt, die die PT II begonnen oder absolviert haben. Ins-

gesamt 532 PiA (40%) gaben an die PT II in der gleichen Einrichtung zu absolvieren 

wie die PT I, 781 Personen (60%) hingegen gaben an die PT II in einer anderen 

Einrichtung zu absolvieren, 2 Personen (<1%) machten keine Angabe. Von den 532 

PiA gaben 426 Teilnehmer (82%) an, dass es keine Unterschiede hinsichtlich der 

Rahmenbedingungen gibt, während 97 Befragte (19%) Unterschiede berichteten. 

 

Abbildung 11. Verhältnis der Teilnehmer PT II. n = 1860. 

Forschungsfrage VI: Wie hoch ist die Vergütung für die im Rahmen der PT II geleis-

teten Stunden? 

Die monatliche Vergütung für die PT II liegt brutto bei durchschnittlich 1043.04 Euro 

(SD = 1022.39, n = 1268) und netto bei durchschnittlich 757.22 Euro (SD = 637.44, 

n = 1268). Das Minimum liegt jeweils bei 0 Euro, das Maximum bei 5200 Euro brutto 

und 3000 Euro netto (Tabelle 10).  
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Tabelle 10 
Monatliche Vergütung PT II 

 n M SD Min. Max. 

Brutto 1268 1043,04 1022,39 0 5200 

Netto 1268 757,22 637,44 0 3000 

 

Die Verteilung der Vergütungsklassen zeigt Abbildung 12. Insgesamt gaben 182 

bzw. 175 PiA (14 bzw. 13%) an, während der PT II keinerlei Vergütung zu erhalten. 

Es gaben 360 bzw. 411 PiA (28 bzw. 32%) an, eine Brutto- bzw. Nettovergütung 

von maximal 500 Euro monatlich zu erhalten. 

 

  Abbildung 12. Vergütung der PT II. n = 1306. 

Weiterhin erhalten 243 bzw. 337 Teilnehmer (19 bzw. 26%) eine Vergütung in Höhe 

von 501 bis 1000 Euro. Insgesamt gaben 11% der Befragten (144 Teilnehmer) an, 

eine Bruttovergütung von über 2500 Euro monatlich zu erhalten, knapp 1% (10 Teil-

nehmer) erhalten eine Nettovergütung von über 2500 Euro. Ferner gaben 25 PiA 

(2%) an, eine monatliche Gebühr an ihre Einrichtung zu entrichten, während 1220 

Teilnehmer (93%) keine Gebühr zahlen müssen, weitere 61 Teilnehmer (5%) gaben 

keine Angabe dazu ab. Von den 25 PiA, die eine Gebühr zahlen müssen, gaben 21 

die Höhe der monatlichen Gebühr an. Diese beträgt durchschnittlich 672.44 Euro 

(SD = 1168.98, n = 21) mit Werten zwischen 80 und 5000 Euro. 

Forschungsfrage VII: Welches vertragliche Verhältnis besteht während der PT II? 

Alle PiA, die ihre PT II begonnen oder absolviert haben, wurden zu ihrem vertragli-

chen Verhältnis während der PT II befragt, die Ergebnisse zeigt Abbildung 13.  
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Dabei gaben 716 Teilnehmer (55%) an einen schriftlichen Praktikumsvertrag unter-

schrieben zu haben, weitere 272 PiA (21%) berichten eine Anstellung als Psycho-

loge bzw. als Heil-/Sozialpädagoge. Darüberhinaus gaben 137 Teilnehmer (10%) 

an, eine Kombination von Praktikum und einer Anstellung als Psychologe bzw. Heil/ 

Sozialpädagoge zu haben, weitere 100 PiA (8%) haben keinerlei vertragliche Re-

gelung. Insgesamt gaben 58 Teilnehmer (4%) sonstige Anstellungsverhältnisse an, 

23 Teilnehmer (2%) machten keine Angabe.  

 

Abbildung 13. Anstellungsverhältnis im Rahmen der PT II. n = 1306. 

Weiterhin gaben 523 PiA (40%) an, während der PT II über die Einrichtung berufs-

haftpflichtversichert zu sein, während 551 PiA (42%) nicht derart versichert werden, 

insgesamt 232 PiA (18%) machten keine Angabe (Tabelle 11). Befragt zu ihrer So-

zialversicherung gaben 62% (814 Teilnehmer) der Befragten an, über ihre Einrich-

tung sozialversichert zu sein, während 33% (436 Teilnehmer) nicht über ihre Ein-

richtung sozialversichert sind. Keine Angabe dazu machten insgesamt 56 PiA (4%). 

Tabelle 11 
Häufigkeitsverteilungen zum Versicherungsstatus PT II 

  Häufigkeit 

  Absolut Relativ 

Berufshaftpflicht Ja 523 40% 

 Nein 551 42% 

 Keine Angabe 232 18% 

Sozialversicherung Ja 814 62% 

 Nein 436 33% 

 Keine Angabe 56 4% 

  Anmerkung. n = 1306. 
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Von allen PiA, die ihre PT II bereits begonnen oder absolviert haben, gaben 1253 

PiA an, wie viele Stunden sie wöchentlich laut Vertrag arbeiten müssen. Insgesamt 

1227 gaben an wie viele Stunden sie tatsächlich arbeiten und 1149 von ihnen gaben 

an, wie viele Stunden sie wöchentlich zusätzlich zur Arbeitszeit für Vor- und Nach-

bereitung oder Literaturarbeit benötigen. Die Ergebnisse stellt Tabelle 12 dar. Im 

Durchschnitt sind 27.19 Stunden (SD = 8.77, n = 1253) pro Woche vereinbart, es 

werden durchschnittlich 28.58 Stunden (SD = 9.59, n = 1227) tatsächlich erbracht 

und durchschnittlich 2.98 Stunden (SD = 4.09, n = 1149) zusätzlich benötigt. 

Tabelle 12 
Durchschnittliche Arbeitsstunden pro Woche PT II 

 n M SD Min. Max. 

Vereinbart 1253 27.19 8.77 5 50 

Geleistet 1227 28.58 9.59 5 60 

Zusätzlich benötigt 1149 2.98 4.09 0 40 

 

Forschungsfrage VIII: Wie finanzieren PiA ihren Lebensunterhalt während der  

PT II? 

Befragt zu der Finanzierung ihres Lebensunterhaltes gab ein Großteil der Teilneh-

mer an Unterstützung durch die Eltern zu erhalten (534 Teilnehmer, 41%). Außer-

dem berichten 44% (575 Teilnehmer) der PiA die Einnahmen im Rahmen der Aus-

bildung für die Finanzierung des Lebensunterhaltes zu nutzen. Abbildung 14 zeigt 

die absoluten Häufigkeiten der Finanzierungsoptionen von PiA während der PT II. 

Jeweils ca. 40% (493 bzw. 512 Teilnehmer) geben an, einer anderen Tätigkeit nach-

zugehen oder Ersparnisse zu nutzen, Förderungsangebote wie BAföG oder Stipen-

dien werden von jeweils ca. 1% (7 bzw. 17 Teilnehmer) in Anspruch genommen. 

Knapp 44% (575 Teilnehmer) finanzieren sich durch eine ausbildungsbezogene Tä-

tigkeit und 41% (534 Teilnehmer) werden von ihren Eltern unterstützt. Ergänzend 

gaben 551 PiA (41%) an einer weiteren beruflichen Tätigkeit nachzugehen um ihren 

Lebensunterhalt zu finanzieren, 692 Teilnehmer (53%) gehen keiner weiteren be-

ruflichen Tätigkeit nach und 63 Teilnehmer (5%) gaben hierzu keine Angabe ab. 
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Abbildung 14. Finanzierung des Lebensunterhaltes während PT II. n = 1306. 

Von den 551 PiA, die einer weiteren Tätigkeit nachgehen, gaben 545 (99%) an, in 

welchem Umfang sie der weiteren Tätigkeit wöchentlich nachgehen, die Ergebnisse 

zeigt Abbildung 15. Die durchschnittliche Arbeitszeit einer weiteren beruflichen Tä-

tigkeit beträgt 15.88 Stunden (SD = 8.77, n = 551). Insgesamt arbeiten 37% (204 

Teilnehmer) bis zu 10 Stunden wöchentlich, weitere 42% (229 Teilnehmer) arbeiten 

zwischen 11 und 20 Stunden pro Woche und 16% (87 Teilnehmer) arbeiten zwi-

schen 21 und 30 Stunden. Mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten 25 Teilnehmer 

(5%). 

 

Abbildung 15. Arbeitsstunden pro Woche der Nebentätigkeit. n = 545. 

Forschungsfrage IX: Wie bewerten Ausbildungskandidaten die Angemessenheit der 

finanziellen Bedingungen für die PT II? 

Die Items zur Untersuchung dieser Fragestellung wurden nur PiA präsentiert, die 

die PT II bereits begonnen oder absolviert haben, daher beläuft sich die Stichpro-

bengröße weiterhin auf n = 1306. Die Ergebnisse der subjektiven Bewertungen der 

PiA hinsichtlich der finanziellen Aspekte sind in Abbildung 16 dargestellt. Insgesamt 

gaben 60% (787 Teilnehmer) an die Entlohnung für die PT II gar nicht oder eher 

nicht angemessen zu bewerten, hingegen 11% (144 Teilnehmer) empfinden die 
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Entlohnung mittelmäßig angemessen und 16% (215 Teilnehmer) empfinden diese 

als ziemlich oder sehr angemessen. Knapp 13% (160 Teilnehmer) haben die PT II 

noch nicht absolviert oder gaben keine Angabe ab. Berücksichtigt man nur die Teil-

nehmer, die eine Bewertung abgegeben haben (n = 1146), so zeigt sich, dass 69% 

(787 Teilnehmer) die Bezahlung gar nicht oder eher nicht angemessen bewerten, 

weitere 13% (144 Teilnehmer) empfinden die Bezahlung mittelmäßig angemessen 

und 19% (215 Teilnehmer) empfinden sie als ziemlich oder sehr angemessen. 

  

Abbildung 16. Zufriedenheit mit den finanziellen Aspekten der PT II. n = 1306. 

Darüberhinaus berichten 428 PiA (32%), dass die finanziellen Bedingungen wäh-

rend der PT II gar nicht oder eher nicht existenziell bedrohlich sind, während 252 

Teilnehmer (19%) eine mittelmäßige Bedrohung berichten und 463 Teilnehmer 

(36%) sich existenziell ziemlich oder sehr bedroht fühlen. Insgesamt 163 Teilneh-

mer (12%) gaben an die PT II noch nicht absolviert zu haben oder gaben keine 

Bewertung ab. Betrachtet man die Verteilung derer, die eine Angabe gemacht ha-

ben (n = 1143), so zeigt sich, dass 37% (428 Teilnehmer) keine oder eher keine 

existenzielle Bedrohung wahrnehmen, 22% (252 Teilnehmer) bewerten die Bedro-

hung mittelmäßig und 41% (463 Teilnehmer) fühlen sich existenziell ziemlich oder 

sehr bedroht. Von den 1306 PiA, die die PT II bereits begonnen oder absolviert 

haben, gaben weiterhin 30% (388 Teilnehmer) an, die Vergütung der PT II belaste 

ihre Arbeitsmotivation gar nicht oder eher nicht, weitere 19% (244 Teilnehmer) ga-

ben eine mittelmäßige Belastung an und insgesamt 39% (503 Teilnehmer) berich-

ten eine ziemliche oder sehr starke Belastung ihrer Arbeitsmotivation durch die Be-

zahlung. Keine Bewertung gaben insgesamt 13% (171 Teilnehmer) ab. Die prozen-

tuale Verteilung derer, die eine Angabe gemacht haben (n = 1135) zeigt, dass 34% 

(388 Teilnehmer) keine oder eher keine Belastung ihrer Arbeitsmotivation hinsicht-

lich der finanziellen Bedingungen empfinden, während 22% (244 Teilnehmer) eine 
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mittelmäßige Belastung berichten und 44% (503 Teilnehmer) schildern, dass ihre 

Arbeitsmotivation ziemlich oder sehr belastet ist. 

4.4 Forschungsfrage X-XI 

Um die Ergebnisse der Forschungsfragen X und XI zu betrachten wird zuerst dar-

gestellt, wie viele Teilnehmer die Praktische Ausbildung bereits begonnen haben. 

Von den 2648 Teilnehmern haben 859 Teilnehmer (32%) hierzu keine Angabe ge-

macht. Weiterhin gaben 895 PiA (34%) an, die Praktische Ausbildung bereits be-

gonnen zu haben, insgesamt 894 Teilnehmer (34%) haben diese bisher nicht be-

gonnen. Betrachtet man nur diejenigen, die diese Frage beantwortet haben (n = 

1789), so zeigt sich, dass jeweils 50% (895 bzw. 984 Teilnehmer) die Praktische 

Ausbildung bereits begonnen bzw. nicht begonnen haben.  

Forschungsfrage X: Wie hoch ist die Rückerstattung für Therapiestunden im Rah-

men der Praktischen Ausbildung?  

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurde die von den befragten PiA ange-

gebene Höhe der Rückerstattung pro geleisteter Therapiestunde im Rahmen der 

Praktischen Ausbildung untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 13 dargestellt.  

Tabelle 13 
Höhe der Erstattung während der Praktischen Ausbildung in Euro pro Stunde 

  n M SD Min. Max. 

Erstattung  1767 37.65 18.12 0 95.00 

 KJP 429 38.27 19.43 0 95.00 

 PP 1339 37.45 17.69 0 90.00 

 VT 1252 33.31 13.85 0 89.00 

 TP 361 43.63 20.89 0 91.00 

 PA & TP/AP 124 66.07 16.09 20 95.00 

 Sonstiges 30 30.30 22.55 0 80.00 

 Nord 268 32.40 19.98 0 87.23 

 Ost 396 39.81 20.83 0 91.00 

 Süd 457 39.55 18.37 0 95.00 

 West 647 37.16 14.59 0 89.00 
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Es zeigt sich, dass PiA im Durchschnitt 37.65 Euro pro Therapiestunde (SD = 18.12, 

n = 1767) erstattet bekommen. Um einen Überblick über die Verteilung zu gewin-

nen, wurden Klassen gebildet, die auf Abbildung 17 dargestellt werden. Es zeigt 

sich, dass mit 49% (857 Teilnehmer) knapp die Hälfte eine Erstattung von 21 bis 40 

Euro pro Stunde erhalten. Darüberhinaus erhalten 14% (246 Teilnehmer) bis zu 20 

Euro pro Therapiestunde, weitere 28% (498 Teilnehmer) erhalten zwischen 41 und 

60 Euro. Insgesamt 8% der Befragten (148 Teilnehmer) bekommen eine Erstattung 

zwischen 61 und 80 Euro und 1% (18 Teilnehmer) erhalten über 80 Euro pro The-

rapiestunde. 

 

Abbildung 17. Erstattung pro Therapiestunde im Rahmen der Praktischen Ausbildung. n = 1767. 

Unterschiede der Erstattung zwischen den angestrebten Approbationen PP (M = 

37.45, SD = 17.69, n = 1339) und KJP (M = 38.27, SD = 19.43, n = 429) wurden 

anhand eines t-Tests analysiert. Es liegen wenige extreme Ausreißer im KJP-Be-

reich vor. Gemäß dem Shapiro-Wilk Test sind beide Gruppen nicht normalverteilt (p 

< .001), eine Gleichheit der Varianzen kann nicht angenommen werden (p > .05). 

Der Welch-Test zeigt, dass kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen PP 

und KJP vorliegt, t(640.42) = -0.78, p = .435.  

Zur Überprüfung von Unterschieden der Rückerstattung hinsichtlich der Verfahren 

VT (M = 33.31, SD = 13.85, n = 1252), TP (M = 43.63, SD = 20.89, n = 356), analy-

tische Verfahren (M = 66.07, SD = 16.09, n = 124) und sonstige Verfahren (M = 

30.30, SD = 22.55, n = 30) wurde eine ANOVA durchgeführt. Die Werte sind für 

keines der Verfahren normalverteilt (Shapiro-Wilk, p < .05) und es zeigen sich keine 

extremen Ausreißer. Die Überprüfung der Varianzhomogenität erfolgte durch den 

Levene-Test, gemäß dem keine Gleichheit der Varianzen angenommen werden 

kann (p < .05). Es zeigt sich, dass die Rückerstattung der Therapiestunden sich 

zwischen den Verfahren signifikant unterscheidet (Welch-Test F(3, 115.14) = 
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173.97, p < .001, η²part = .02), es handelt sich dabei um einen großen Effekt. Durch 

den Games-Howell post-hoc Test zeigt sich, dass sich die Werte der Rückerstattung 

bei allen Verfahren außer zwischen VT und sonstigen Verfahren statistisch signifi-

kant voneinander unterscheiden (p < .05). Die durchschnittliche Rückerstattung bei 

VT ist geringer als bei TP (-10.24, 95%-CI [-13.26, -7.21]) und geringer als bei ana-

lytischen Verfahren (-32.75, 95%-CI [-36.65, -28.86]). Außerdem ist die durch-

schnittliche Rückerstattung bei TP niedriger als bei analytischen Verfahren (-22.53, 

95%-CI [-27.22, -17.81]) und höher als bei sonstigen Verfahren (13.25, 95%-CI 

[1.73,24.78]). Des Weiteren ist die Rückerstattung bei analytischen Verfahren höher 

als bei sonstigen Verfahren (35.77, 95%-CI [24.03, 47.51]). 

Weiterhin wurde untersucht, ob Unterschiede in der Höhe der Erstattung zwischen 

den Regionen Nord (M = 732.40, SD = 19.98, n = 268), Ost (M = 39.81, SD = 20.83, 

n = 396), Süd (M = 39.55, SD = 18.37, n = 457) und West (M = 37.16, SD = 14.59, 

n = 647) vorliegen. Die Werte sind für keine Region normalverteilt (Shapiro-Wilk, p 

< .05) und es zeigt sich ein extremer Ausreißer für die Region Süd. Durch den Le-

vene-Test ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass keine Varianz-

homogenität vorliegt (p < .05). Für die Höhe der Rückerstattung konnte ein statis-

tisch signifikanter Unterschied zwischen den Regionen Deutschlands gefunden 

werden (Welch-Test F(3, 774.65) = 9.44, p < .001, η²part = .02), es kann ein kleiner 

Effekt angenommen werden. Der Games-Howell post-hoc Test zeigt, dass die Höhe 

der Erstattung sich zwischen Norddeutschland und den anderen Regionen signifi-

kant unterscheidet (p < .05). Die Erstattung im Norden ist geringer als im Osten         

(-7.41, 95%-CI [-11.55, -3.27]), im Süden (-7.16, 95%-CI [-11.00, -3.31]) und im 

Westen (-4.76, 95%-CI [-8.24, -1.28]). 

Forschungsfrage XI: Wie bewerten Ausbildungskandidaten die Angemessenheit der 

finanziellen Bedingungen für die Praktische Ausbildung?  

Zur Beantwortung der elften Forschungsfrage werden drei Subskalen der Bewer-

tung des Gesamteindrucks der Praktischen Ausbildung betrachtet, die sich auf die 

finanziellen Bedingungen beziehen. Da das Item nur PiA präsentiert wurde, die die 

Praktische Ausbildung bereits begonnen haben, beläuft sich die Stichprobe auf n = 

895. Die Ergebnisse zeigt Abbildung 18. Insgesamt gaben 432 Teilnehmer (48%) 

an, dass die Höhe der Entlohnung im Rahmen der Praktischen Ausbildung nicht 
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angemessen ist, weitere 206 Teilnehmer (23%) bewerten diese mittelmäßig ange-

messen und 189 Teilnehmer (22%) empfinden die Bezahlung angemessen. Insge-

samt 68 Teilnehmer (8%) machten keine Angabe. Von allen, die eine Angabe ge-

macht haben (n = 827), gaben 52% (432 Teilnehmer) an, dass die Bezahlung gar 

nicht oder eher nicht angemessen ist, weitere 25% (206 Teilnehmer) bewerten diese 

als mittelmäßig und 23% empfinden die Bezahlung ziemlich oder sehr angemessen. 

  

Abbildung 18. Zufriedenheit mit den finanziellen Aspekten der Praktischen Ausbildung. n = 895. 

Bezogen auf die existenzielle Bedrohlichkeit gaben 39% (350 Teilnehmer) aller Teil-

nehmer an, sich durch die finanziellen Bedingungen nicht bedroht zu fühlen, weitere 

25% (224 Teilnehmer) gaben eine mittelmäßige Bedrohung an und 27% (246 Teil-

nehmer) bewerten die finanziellen Bedingungen als existenziell bedrohlich, ca. 8% 

der Befragten (75 Teilnehmer) machten keine Angabe. Insgesamt machten also 820 

Teilnehmer eine Angabe, von denen 42% (350 Teilnehmer) keine oder eher keine 

Bedrohung wahrnehmen, während 27% (224 Teilnehmer) eine mittelmäßige Bedro-

hung berichten, 30% (246 Teilnehmer) fühlen sich ziemlich oder sehr existenziell 

bedroht.  

Weiterhin gaben insgesamt 385 Teilnehmer (43%) an, dass die finanziellen Bedin-

gungen ihre Arbeitsmotivation nicht belasten, insgesamt 207 Teilnehmer (23%) ga-

ben eine mittlere Belastung an und 232 Teilnehmer (26%) gaben eine ziemliche bis 

sehr starke Belastung durch die finanziellen Bedingungen an. Weitere 71 Teilneh-

mer (8%) haben diese Frage nicht beantwortet. Betrachtet man die prozentuale Ver-

teilung derer, die eine Angabe gemacht haben (n = 824), so zeigt sich, dass mit 

47% (385 Teilnehmer) fast die Hälfte keine Belastung der Arbeitsmotivation wahr-

nimmt, insgesamt 25% (207 Teilnehmer) berichten eine mittelmäßige Belastung 

und 28% (232 Teilnehmer) gaben an, dass ihre Arbeitsmotivation durch die finanzi-

ellen Bedingungen belastet ist.  
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Anschließend wurden Unterschiede hinsichtlich der Bewertungen zwischen den an-

gestrebten Approbationen, dem Verfahren und den Regionen Deutschlands unter-

sucht. Durch den Kruskal-Wallis-Test wurde ersichtlich, dass die Bewertung der An-

gemessenheit der Entlohnung während der Praktischen Ausbildung sich nicht sta-

tistisch signifikant zwischen den Approbationen PP und KJP unterscheidet (H = .01, 

p = .938). Ein weiterer Kruskal-Wallis-Test zeigt, dass sich die Angemessenheit der 

Entlohnung zwischen den Verfahren signifikant unterscheidet (H = 35.38, p < .001). 

Durch anschließende post-hoc Dunn-Bonferroni-Tests zeigt sich, dass sich die 

Gruppen VT und analytische Verfahren signifikant unterscheiden, auch die Gruppen 

TP und analytische Verfahren unterscheiden sich signifikant. So bewerten VT-Kan-

didaten die Angemessenheit negativer als PiA in analytischen Verfahren (z = -5.63, 

p < .001, r = .46), es kann ein starker Effekt angenommen werden. Außerdem zeigt 

sich, dass die Bewertung der Angemessenheit von TP-Kandidaten geringer ausfällt 

als die von PiA analytischer Verfahren (z = -3.78, p < .001, r = .52), hier kann ein 

starker Effekt angenommen werden. Um die Unterschiede der Bewertung der An-

gemessenheit zwischen den verschiedenen Regionen Deutschlands zu verglei-

chen, wurde ein Kruskal-Wallis-Test durchgeführt, der darstellt, dass ein signifikan-

ter Unterschied zwischen den Regionen vorliegt (H = 12.77, p = .005). Der post-hoc 

Dunn-Bonferroni-Test zeigt, dass sich die Bewertung zwischen den Regionen Nord 

und Ost signifikant unterscheidet (z = -3.41, p = .004, r = .44), die Bewertung der 

Angemessenheit ist im Norden niedriger als im Osten. Es handelt sich dabei um 

einen mittleren Effekt.  

Auch die existenzielle Bedrohung wurde hinsichtlich der angestrebten Approbation 

untersucht. Durch einen Kruskal-Wallis-Test zeigt sich, dass kein signifikanter Un-

terschied zwischen den beiden Approbationen vorliegt (H = 2.43, p = .119). Bei der 

Analyse von Unterschieden der bewerteten Bedrohung zwischen den Verfahren 

konnte kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der angestrebten Approbation ge-

funden werden (Kruskal-Wallis, H = 3.13, p = .372). Um Unterschiede der bewerte-

ten existenziellen Bedrohung durch die finanziellen Bedingungen zwischen den ver-

schiedenen Regionen zu untersuchen wurde ein Kruskal-Wallis Test durchgeführt, 

der einen signifikanten Unterschied zwischen den Regionen postuliert (H = 8.11,     

p = .044). Durch post-hoc Dunn-Bonferroni-Tests zeigt sich, dass sich die Bewer-

tung von Ost zu Nord signifikant unterscheidet (z = 2.70, p = .042, r = .32), die 
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existenzielle Bedrohung ist im Norden höher als im Osten. Dabei handelt es sich 

um einen mittleren Effekt. Des Weiteren wurden Unterschiede der bewerteten Be-

lastung der Arbeitsmotivation hinsichtlich der angestrebten Approbation durch einen 

Kruskal-Wallis-Test analysiert. Es stellte sich heraus, dass kein signifikanter Unter-

schied hinsichtlich der Belastung der Arbeitsmotivation zwischen den Approbatio-

nen vorliegt (H = 41, p = .521). Zur Untersuchung von Unterschieden der Bewertung 

der Belastung der Arbeitsmotivation zwischen den Verfahren wurde ein Kruskal-

Wallis-Test mit anschließenden paarweisen Vergleichen durchgeführt. Es zeigt 

sich, dass ein signifikanter Unterschied vorliegt (H = 16.87, p = .001). Durch den 

durchgeführten post-hoc Test (Dunn-Bonferroni) ergibt sich, dass sich die Bewer-

tungen von analytischen Verfahren zu VT sowie von TP zu sonstigen Verfahren 

unterscheiden. Die Belastung ist bei analytischen Verfahren geringer als bei VT       

(z = 3.24, p = .007, r =.35), es liegt ein mittlerer Effekt vor. Außerdem ist die 

Belastung bei TP geringer als bei sonstigen Verfahren (z = 2.87, p = .025, r = .48), 

es handelt sich hier um einen starken Effekt. Die bewertete Belastung der Arbeits-

motivation unterscheidet sich außerdem signifikant zwischen den verschiedenen 

Regionen Deutschlands (Kruskal-Wallis, H = 11.16, p = .011). Die post-hoc Dunn-

Bonferroni-Tests stellen dar, dass die Bewertung der Belastung der Arbeitsmotiva-

tion sich signifikant von Ost zu Nord unterscheidet (z = -5.63, p < .001, r = .46), es 

zeigt sich im Norden eine höhere Belastung als im Osten, dabei kann ein mittlerer 

Effekt angenommen werden. Weiterhin wird ersichtlich, dass sich die Bewertungen 

von West zu Nord signifikant unterscheiden (z = 2.67, p = .045, r = .36), die Belas-

tung im Westen ist niedriger als im Norden. Hier kann ebenfalls ein mittlerer Effekt 

angenommen werden.  
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5 Diskussion 

Durch die vorliegende Untersuchung soll ein repräsentativer Überblick der finanzi-

ellen Situation von PiA in Deutschland gegeben werden. Zur Erfassung der Gesamt-

kosten der Ausbildungen wurden Schätzungen der PiA verwendet, außerdem wur-

den das monatlich zur Verfügung stehende Geld sowie der potenzielle Schulden-

stand erfasst. Weiterhin wurden die finanziellen Bedingungen während der Ausbil-

dungsbausteine PT I, PT II und Praktische Ausbildung analysiert. Um die finanzielle 

Situation während der Praktischen Tätigkeiten zu erfassen, wurden die Vergütung, 

das vertragliche Verhältnis, Versicherungsbedingungen, die geleisteten im Gegen-

satz zu den vereinbarten Arbeitsstunden sowie die Finanzierungsoptionen von an-

gehenden Psychotherapeuten erfasst und analysiert. Hinsichtlich der Praktischen 

Ausbildung wurde erfasst, in welcher Höhe die geleisteten Therapiestunden erstat-

tet werden. Außerdem wurden subjektive Bewertungen der finanziellen Bedingun-

gen während der jeweiligen Ausbildungsbausteine PT I, PT II und Praktische Aus-

bildung erfasst, sowohl die Angemessenheit der Bezahlung, die wahrgenommene 

existenzielle Bedrohung als auch die Belastung der Arbeitsmotivation wurden erho-

ben. Die befragten PiA berichteten Ausbildungskosten in Höhe von durchschnittlich 

25000 Euro, dabei stehen ihnen vor Abzug der Lebenshaltungskosten monatlich ca. 

1100 Euro zur Verfügung und sie schätzen den Schuldenstand nach Abschluss ih-

rer Ausbildung auf ca. 7500 Euro. Die Kosten für angehende KJP sind dabei signi-

fikant höher, ferner ist die analytische Ausbildung mit den höchsten durchschnittli-

chen Kosten verbunden. Damit einher geht, dass der potenzielle Schuldenstand bei 

analytischen Ausbildungskandidaten deutlich höher geschätzt wird als bei PiA an-

derer Verfahren. Die angehenden Psychotherapeuten gaben an während der PT I 

monatlich durchschnittlich 960 Euro brutto zu erhalten, während der PT II sind es 

immerhin ca. 1000 Euro monatlich. Sowohl ihr PT I als auch ihr PT II absolvieren 

jeweils über die Hälfte der Befragten auf Grundlage eines schriftlichen Praktikums-

vertrages, dabei übernimmt bei nicht einmal der Hälfte die Einrichtung die Berufs-

haftpflichtversicherung, bei der Sozialversicherung sind es immerhin knapp zwei 

Drittel der PiA, bei denen die Einrichtung dafür aufkommt. Vertraglich vereinbart 

sind im Durchschnitt 30 bzw. 27 Stunden pro Woche, tatsächlich geleistet werden 

ca. zwei Stunden pro Woche zusätzlich. Zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes 

sind fast die Hälfte der PiA auf Unterstützung ihrer Eltern oder auf Ersparnisse 



    

 
63 

angewiesen, über 40% gehen neben der Ausbildung einer weiteren beruflichen Tä-

tigkeit nach. Ein Großteil findet die Bezahlung während der PT nicht angemessen, 

über ein Drittel fühlt sich währenddessen existenziell bedroht und ca. 40% geben 

an, dass ihre Arbeitsmotivation durch die finanziellen Bedingungen belastet ist. Die 

finanziellen Bedingungen gestalten sich somit während der PT I und der PT II prob-

lematisch. Die meisten PiA sind auf weitere Finanzierungshilfen angewiesen, mit 

der durchschnittlichen Vergütung von knapp 1000 Euro lassen sich die Kosten der 

Ausbildung sowie die Lebenshaltungskosten nicht decken. Ebenso während der 

Praktischen Ausbildung gestaltet sich die finanzielle Situation schwierig, so erhalten 

PiA durchschnittlich 38 Euro pro Therapiestunde, bei 600 Therapiestunden werden 

somit ca. 23000 Euro eingenommen. Angehende Verhaltenstherapeuten verdienen 

weniger als tiefenpsychologische und analytische Ausbildungskandidaten, außer-

dem wird in Norddeutschland ein geringerer Betrag ausgezahlt als in anderen Re-

gionen Deutschlands. Obwohl die Bedingungen grundsätzlich besser scheinen als 

während der Praktischen Tätigkeiten, bewertet über die Hälfte der PiA die Bezah-

lung als nicht angemessen, nur 40% gaben an, dass ihre Existenz nicht durch die 

finanzielle Situation bedroht sei. Immerhin die Hälfte führte jedoch an, dass die Ar-

beitsmotivation nicht durch die finanzielle Situation beeinträchtigt wird. Im Folgen-

den werden die berichteten Ergebnisse in den bisherigen Forschungsstand inte-

griert und anschließend diskutiert, Trends und Entwicklungen werden dargestellt. 

Daran anschließend folgt eine kritische Diskussion der Probleme der Untersuchung 

und die Grenzen dieser Arbeit werden erörtert. Schließlich wird ein Ausblick gege-

ben und Implikationen für die Praxis und die aktuelle Debatte werden gezeigt.  

5.1 Interpretation der Ergebnisse und Integration in den Forschungsstand 

Gesamtkosten der Psychotherapie-Ausbildung, monatlich zur Verfügung stehendes 

Geld und potenzieller Schuldenstand nach der Ausbildung 

Da die Gesamtkosten in der Presse zwar häufig als Schätzwerte angegeben wer-

den, es jedoch kaum aktuelle Analysen dieser gibt (Borg-Laufs & Vogel, 2005; Büh-

ring, 2017a; Hartmann, 2018; Hölzel, 2009; Strauß & Kohl, 2009), sollten durch die 

vorliegende Untersuchung statistische Daten erhoben werden, die einen Überblick 

über die tatsächliche Situation von PiA ermöglichen. Die Befragten berichteten Ge-

samtkosten in Höhe von durchschnittlich 25000 Euro, was in etwa den Ergebnissen 
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der Teilnehmerbefragung im Rahmen des Forschungsgutachtens entspricht, diese 

berichteten Gesamtkosten in Höhe von durchschnittlich 23000 Euro (Strauß et al., 

2009). Auch 10 Jahre nach dem Forschungsgutachten sind die Kosten nicht gesun-

ken, es zeichnet sich sogar eine leichte Steigerung der Kosten ab, die jedoch im 

Hinblick auf die Inflationsrate zu vernachlässigen ist. Eichenberg und Brähler (2008) 

ermittelten Ausbildungskosten, die mit 56000 Euro deutlich über den Werten der 

vorliegenden Untersuchung und denen des Forschungsgutachtens liegen. Diese er-

hebliche Abweichung kann jedoch darin begründet sein, dass Eichenberg und Bräh-

ler niedergelassene Psychologische Psychotherapeuten befragt haben und diese 

rückblickende Angaben gegeben haben, daher kann es zur Überschätzung der Kos-

ten gekommen sein. Übereinstimmend mit bisherigen Untersuchungen (Barthel et 

al., 2010; Hölzel, 2006; Strauß et al., 2009) sind die Gesamtkosten für analytische 

Verfahren am höchsten, in der aktuellen Untersuchung werden durchschnittlich 

67000 Euro berichtet. Ähnliche Ergebnisse referierten bereits Strauß und Kollegen 

(2009) sowie Hölzel (2009), in beiden Untersuchungen wurden Gesamtkosten zwi-

schen 49000 und 67000 Euro für die analytischen Verfahren berichtet. Neben der 

zusammengefassten Kategorie sonstige Verfahren berichteten Ausbildungskandi-

daten der VT-Vertiefung mit ca. 20000 Euro die niedrigsten Gesamtkosten, auch 

bisherige Untersuchungen geben zahlreich an, dass die VT-Ausbildung die kosten-

günstigste Ausbildung darstellt (Barthel et al., 2010; Hölzel, 2006, 2009; Strauß et 

al., 2009). Die durchschnittlichen Werte liegen zwischen 13000 und 22000 Euro 

(Hölzel, 2009; Strauß et al., 2009) und zeigen somit keinerlei Entwicklung in den 

letzten Jahren. Bei der TP-Ausbildung zeigen sich teilweise Abweichungen zu bis-

herigen Untersuchungen, in der vorliegenden Arbeit wurden durchschnittliche Ge-

samtkosten in Höhe von 29000 Euro angegeben. Dieser Wert liegt deutlich unter 

dem Ergebnis von Hölzel (2009), dieser stellte Ausbildungskosten in Höhe von 

durchschnittlich 75000 Euro dar. Zu ähnlichen Ergebnisse wie in der vorliegenden 

Untersuchung kamen jedoch auch Strauß und Kollegen (2009), ausgehend von ver-

schiedenen Befragungen wurden Kosten zwischen 22000 und 30000 Euro für die 

TP-Ausbildung berichtet. Es lässt sich also vermuten, dass es keine wesentlichen 

Entwicklungen hinsichtlich der Kosten der TP-Ausbildung in den letzten Jahren gab, 

die hohe Abweichung zu den Daten von Hölzel (2009) legt nahe, dass hier Verzer-

rungen aufgrund der geringen Stichprobengröße vorliegen. Im Hinblick auf die drei 
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sozialrechtlich anerkannten Verfahren VT, TP und PA lässt sich folglich festhalten, 

dass VT mit den geringsten Gesamtkosten verbunden ist, während die PA bzw. die 

verklammerte Ausbildung PA/TP die höchsten Gesamtkosten mit sich bringt. Hin-

sichtlich dieser Struktur ist keine Veränderung zu bisherigen Untersuchungen zu 

erkennen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass nach Angaben der vorliegenden 

Untersuchung 69% der PiA eine verhaltenstherapeutische Ausbildung absolvieren, 

sodass eine größere Datenbasis vorliegt als bei tiefenpsychologischen oder analy-

tischen Ausbildungskandidaten. Durch die geringere Anzahl an Probanden können 

Ausreißer die Ergebnisse verzerren. Analog zu den höchsten Gesamtkosten gaben 

analytische Ausbildungskandidaten den höchsten durchschnittlichen potenziellen 

Schuldenstand nach Abschluss der Ausbildung an. Während PiA insgesamt durch-

schnittlich Schulden in Höhe von 7500 Euro berichten, sind es bei den analytischen 

Verfahren durchschnittliche Schulden in Höhe von 17800 Euro. Mit 65% berichten 

fast zwei Drittel der Befragten von Schulden in Höhe von bis zu 5000 Euro nach 

Abschluss der Ausbildung, der Maximalwert liegt allerdings bei 150000 Euro, es 

scheint also extreme Ausnahmen zu geben. Des Weiteren berichten Ausbildungs-

kandidaten sonstiger Verfahren mit ca. 3400 Euro den niedrigsten Schuldenstand, 

verhaltenstherapeutische Ausbildungskandidaten berichten immerhin 6200 Euro 

durchschnittlich und tiefenpsychologische PiA gaben 9000 Euro Schulden an. Als 

Grund für die Unterschiede hinsichtlich der Verfahren können die angegeben Ge-

samtkosten betrachtet werden, die bei analytischen Verfahren am höchsten ausfal-

len und bei sonstigen Verfahren am niedrigsten. Die analytische Ausbildung er-

streckt sich zudem häufig über einen viel längeren Zeitraum als die verhaltensthe-

rapeutische Ausbildung, da analytische Ausbildungskandidaten eine umfangreiche 

Selbsterfahrung (auch Lehranalyse) weit über die gesetzlich vorgeschriebene Min-

destdauer hinaus absolvieren müssen. Eine dezidierte Analyse der Kosten im Ver-

hältnis zur Dauer der Ausbildung wurde in der vorliegenden Arbeit nicht durchge-

führt, die dargestellten Ergebnisse legen eine solche Untersuchung in folgenden 

Arbeiten jedoch nahe. Betrachtet man die Höhe des monatlich verfügbaren Geldes, 

das PiA vor Abzug der Lebenshaltungskosten (z.B. Miete, Essen) zur Verfügung 

steht, zeigt sich ein Wert von 1100 Euro monatlich, also 13200 Euro jährlich. Der 

Wert liegt damit ca. 4000 Euro über dem aktuell geltenden Existenzminimum von 

9168 Euro (Deutscher Bundestag, 2018). Unter Berücksichtigung der Tatsache, 
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dass die Kalkulation des Existenzminimums eine 40qm-Wohnung vorsieht, deren 

Brutto-Kaltmiete 289 Euro beträgt (Deutscher Bundestag, 2018), wird schnell deut-

lich, dass dies gerade in großen Städten schwer realisierbar ist. PiA haben einen 

akademischen Abschluss und in der Regel mindestens fünf Jahre studiert und ha-

ben während der Ausbildung trotzdem nur monatlich knapp 300 Euro mehr zur Ver-

fügung als mindestens für die Existenz veranschlagt wird, bei nicht wenigen PiA 

liegt das monatlich zur Verfügung stehende Geld unterhalb des Existenzminimums.  

PT I und II: Vergütung, vertragliches Verhältnis, Finanzierung des Lebensunterhal-

tes und Bewertung 

Bei den finanziellen Bedingungen während der Ausbildungsbausteine PT I und      

PT II finden sich in der vorliegenden Untersuchung Parallelen zu vergangenen Ana-

lysen. In dieser Studie zeigt sich, dass PiA im Rahmen der PT I einen durchschnitt-

lichen Brutto-Monatslohn von 960 Euro erhalten, netto sind es 700 Euro. Damit lie-

gen die aktuellen Werte deutlich über denen des Forschungsgutachtens. Strauß 

und Kollegen berichteten 2009 von 450 Euro im Monat, das Maximum lag bei 1500 

Euro. Auch die BPtK (2014) stellte mit einer durchschnittlichen Vergütung von 800 

Euro für angehende Psychologische Psychotherapeuten und 500 Euro für Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten noch einen niedrigeren Wert fest, Klein-

Schmeink (2017) berichtet sogar lediglich 639 Euro monatlich. Übereinstimmend 

mit bisherigen Untersuchungen (Hölzel, 2006; Strauß et al., 2009) berichten die PiA 

auch in der vorliegenden Arbeit von einem höheren Brutto- und Netto-Einkommen 

während der PT II. Während Strauß und Kollegen (2009) ein durchschnittliches Ge-

halt von ca. 560 Euro ermittelten, zeigt die vorliegende Studie mit einem durch-

schnittlichen Brutto-Einkommen von 1000 Euro und einem Netto-Einkommen von 

760 Euro deutlich höhere Werte. Eine derartige Entwicklung lässt sich ebenfalls bei 

dem Anteil von PiA, die ohne jegliche Bezahlung ihre Praktischen Tätigkeiten ab-

solvieren, erkennen. So berichteten sowohl Hölzel (2006) als auch Busche und Kol-

legen (2006) sowie Strauß und Kollegen (2009), dass mehr als 50% der PiA keiner-

lei Vergütung erhalten, im Jahr 2009 waren es noch 43% (Hölzel, 2009) und auch 

2014 wurden noch Zahlen von 13 bis 45% berichtet (BPtK, 2014). Im Jahr 2017 

zeigte Klein-Schmeink, dass immer noch 14% der PiA ohne Bezahlung in Einrich-

tungen beschäftigt sind. Der vorliegenden Untersuchung ist zu entnehmen, dass 
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lediglich 7% der PiA keinerlei Vergütung für ihre Arbeit im Rahmen der PT I erhalten. 

Während der PT II standen PiA in den vergangenen Jahren ähnlich dar, Hölzel 

(2006) berichtet, dass knapp unter 50% ohne Bezahlung arbeiten, Strauß und Kol-

legen (2009) berichten etwas mehr als 50% und Hölzel (2009) berichtet von knapp 

40%, die ihre PT II absolvieren ohne eine Vergütung zu erhalten. Aktuell berichten 

nur noch ca. 14% der befragten PiA ihre PT II ohne Bezahlung zu absolvieren. Es 

zeigt sich also ein positiver Trend, wenngleich es im Verhältnis zur durchschnittlich 

geleisteten Arbeit von 29 bis 32 Stunden pro Woche und im Hinblick auf die akade-

mische Ausbildung der PiA als Missstand zu betrachten ist, dass PiA überhaupt 

ohne einen Vergütungsanspruch beschäftigt werden. Auch ein durchschnittliches 

Brutto-Gehalt von 1000 Euro monatlich ist keineswegs angemessen für die geleis-

tete Arbeit. Dieser Missstand zeigt sich auch durch die subjektiven Bewertungen 

und Einschätzungen der PiA hinsichtlich der finanziellen Bedingungen der Ausbil-

dung. Über die Hälfte der Befragten empfindet die Vergütung im Rahmen der PT I 

und II nicht angemessen während nur 7 bzw. 16% zufrieden sind. Ein Großteil fühlt 

sich durch die finanziellen Bedingungen existenziell bedroht, nur knapp ein Viertel 

der Befragten absolviert die PT I ohne Bedrohung der eigenen Existenz, während 

der PT II sieht immerhin knapp ein Drittel keine Bedrohung der Existenz. Ein mögli-

cher Zusammenhang könnte hier die Arbeitszeit sein. Während für die PT I durch-

schnittlich 30 Stunden pro Woche vereinbart sind und 32 tatsächlich geleistet wer-

den, wird der Umfang einer Nebentätigkeit mit durchschnittlich 13 Stunden pro Wo-

che angegeben. Im Rahmen der PT II hingegen sind durchschnittlich 27 Stunden 

vereinbart, es werden 29 tatsächlich geleistet und einer Nebentätigkeit wird im 

durchschnittlichen Umfang von 16 Stunden pro Woche nachgegangen. Außerdem 

ist die PT II mit einem Umfang von 600 Stunden nur halb so lang wie die PT I, was 

zur Konsequenz haben kann, dass PiA sich für die kürzere Zeit eher mit einem ge-

ringen Gehalt arrangieren können. In Hinsicht auf die Arbeitsstunden eines PiA zeigt 

sich eine tendenzielle Überbelastung. Bei wöchentlich durchschnittlich 29 bis 32 

Stunden tatsächlicher Arbeit in der Einrichtung, bei durchschnittlich 3 zusätzlichen 

Stunden pro Woche, die für die Vor- und Nachbereitung oder Recherche benötigt 

werden und die parallelen Seminare am Ausbildungsinstitut ergibt sich eine Arbeits-

woche, die den Umfang einer regulären Vollzeitstelle bereits überschreitet. Berück-

sichtigt man nun, dass über 40% der PiA angeben zusätzlich einer weiteren 
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Beschäftigung mit einem durchschnittlichen Umfang von 13 bis 16 Stunden pro Wo-

che nachzugehen, wird deutlich, dass PiA mit erheblichen Belastungen konfrontiert 

sind. Betrachtet man, dass PiA aktuell eine Brutto-Vergütung zwischen 960 und 

1000 Euro für eine wöchentliche Arbeitszeit von ca. 30 Stunden erhalten, so ergibt 

sich ein durchschnittlicher Stundenlohn von ca. 7.40 Euro brutto. Dieser Wert liegt 

deutlich unter dem aktuellen gesetzlich vereinbarten Mindestlohn in Höhe von 9.19 

Euro brutto pro Zeitstunde (MiLoV2, 2018). Darüberhinaus fällt bei der vereinbarten 

wöchentlichen Arbeitszeit von ca. 30 Stunden auf, dass diese die gesetzlichen Min-

destanforderungen deutlich übersteigt. Das PsychThG sieht eine Mindestanzahl 

von 1200 Stunden bzw. 600 Stunden für die Praktischen Tätigkeiten vor, die inner-

halb eines bzw. eines halben Jahres absolviert werden müssen (§2(2) KJPPsychTh-

APrV, 1998; §2(2) PsychTh-APrV, 1998). Um die Mindestanforderung zu erfüllen 

müssten PiA somit nur ca. 24 Stunden pro Woche der Praktischen Tätigkeit nach-

gehen, jede weitere Stunde, die sie in der Klinik absolvieren, ist gesetzlich nicht 

gefordert. So kommt es bei einer Vielzahl von PiA vor, dass sie, nur um die Min-

destdauer von einem bzw. einem halben Jahr zu erreichen, über den gesetzlich 

geforderten Mindeststundensatz hinaus und länger als nötig unter schlechten Be-

dingungen und mit einer nicht der Qualifikation entsprechenden Vergütung arbeiten 

müssen. Kliniken haben durch die gesetzliche Mindestdauer die Möglichkeit die Si-

tuation von PiA auszunutzen, indem sie maßgeblich Stellen ausschreiben, die mehr 

als 24 Stunden Wochenarbeitszeit vorsehen. Würde die PT offiziell als Praktikum 

definiert werden, könnte sich die Situation angehender Psychotherapeuten zeitnah 

ändern, auch eine Änderung der gesetzlichen Mindestdauer könnte zu einer Ver-

besserung der Bedingungen führen. Zwar wären weiterhin hohe Ausbildungskosten 

von den PiA aufzubringen, allen würde jedoch ein Gehalt zustehen, das die Grund-

sicherung des Lebensunterhaltes gewährleistet. In der vorliegenden Untersuchung 

wird deutlich ersichtlich, dass die meisten PiA nicht in der Lage sind die Kosten der 

Ausbildung und des Lebensunterhaltes während der Ausbildungszeit durch ausbil-

dungsbezogene Einnahmen zu bestreiten und häufig auf weitere Finanzierungs-

möglichkeiten angewiesen sind. Einhergehend mit vorherigen Untersuchungen (Bu-

sche et al., 2006; Ditterich & Winzer, 2003; Hölzel, 2006, 2009; Klein-Schmeink, 

2017; Sonntag et al., 2009, Strauß et al., 2009), die von 40 bis 63% berichten, die 

einer weiteren beruflichen Tätigkeit nachgehen, sind mit knapp 40% ein Großteil der 
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PiA auf Einkünfte aus nebenberuflichen Tätigkeiten angewiesen um ihren Lebens-

unterhalt zu bestreiten. Ein noch größerer Anteil der befragten PiA ist jedoch auf 

finanzielle Unterstützung der Eltern angewiesen, während der PT I sind es knapp 

die Hälfte aller Befragten, die angaben Unterstützung zu erhalten. Hölzel (2006, 

2009) berichtete noch von 36 bis 40%, die auf ihre Eltern angewiesen sind, Busche 

und Kollegen (2006) berichten von ca. 55%. Ein weiteres Fünftel der Befragten 

führte zudem an auf Unterstützung des Partners angewiesen zu sein. Ähnliche An-

gaben finden sich auch bei Hölzel (2006), Sonntag und Kollegen (2009) berichten 

sogar ca. 30%. Ähnlich wie Klein-Schmeink (2017) bereits feststellte, sind also auch 

in der vorliegenden Untersuchung über 60% der PiA auf finanzielle Unterstützung 

ihrer Eltern oder ihres Partners angewiesen. Ausbildungsbezogene Mittel nutzen 

nach den vorliegenden Ergebnissen 39 bis 44% der Befragten zur Finanzierung ih-

res Lebensunterhaltes während der Praktischen Tätigkeiten, was nahezu identisch 

ist mit den Ergebnissen von Hölzel (2006; 2009) und Klein-Schmeink (2017). Wei-

terhin gab ein Großteil der Befragten an eigene Ersparnisse zur Finanzierung zu 

nutzen, ähnliche Ergebnisse berichten Hölzel (2006, 2009), Busche und Kollegen 

(2006) sowie Sonntag und Kollegen (2009). Die Inanspruchnahme von Krediten und 

Darlehen wurde in der vorliegenden Untersuchung hingegen nur von 12 bis 13% 

der Befragten berichtet, es zeigen sich keine Veränderungen hinsichtlich vorherge-

hender Untersuchungen (Busche et al., 2006, Hölzel, 2006; Klein-Schmeink, 2017). 

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten wie BAföG oder Stipendien wurden in der vor-

liegenden Untersuchung nur von einer geringen Anzahl an Teilnehmern angege-

ben, auch in bisherigen Studien zeigt sich, dass diese Finanzierungsmöglichkeiten 

keinen hohen Stellenwert einnehmen (Hölzel, 2006, 2009; Strauß et al., 2009). Es 

stellt sich deutlich heraus, dass die Finanzierungsmöglichkeiten von PiA sich in den 

vergangenen Jahrzehnten nicht verändert haben. PiA sind durchschnittlich 31 Jahre 

alt und zu großen Teilen von Eltern, Ersparnissen, Nebenjobs oder dem Lebens-

partner abhängig, die Ausbildung ermöglicht nur wenigen ihren Lebensunterhalt so-

wie die Kosten der Ausbildung durch ausbildungsbezogene Einnahmen zu decken. 

Der hohe Anteil von PiA, der auf Unterstützung der Eltern angewiesen ist, bekräftigt 

die eingangs erwähnte Problematik, dass es zu einer Selektion der angehenden 

Psychotherapeuten kommen kann bzw. dass es diese schon gibt (Hölzel, 2009; 

Klein-Schmeink, 2017; VPP, 2004). Wenn Eltern ihr erwachsenes Kind noch mit 31 
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Jahren finanzieren müssen, kann davon ausgegangen werden, dass diese einen 

entsprechenden sozioökonomischen Status innehaben, der ihnen das überhaupt 

ermöglicht. Ebenso prekär scheint das Abhängigkeitsverhältnis von PiA ihrem Part-

ner gegenüber. Insgesamt sind 75% der PiA ledig, was die Inanspruchnahme von 

finanziellen Mitteln des Partners noch komplizierter erscheinen lässt. In der Regel 

ist zu erwarten, dass in einer Beziehung jeder Partner die Kosten seines Lebens 

und seiner Ausbildung selbstständig finanzieren kann und nicht von seinem Partner 

abhängig sein muss. Da sich auch in der vorliegenden Untersuchung zeigt, dass 

nur ca. 15% der PiA männlich sind, bestätigt sich ebenfalls die Problematik des 

klassischen Abhängigkeitsverhältnisses (Klein-Schmeink, 2017), da in vielen Fällen 

weibliche PiA auf die Unterstützung ihres männlichen Partners angewiesen sind. 

Einhergehend mit der ungünstigen Vergütungssituation stellt auch die vertragliche 

Grundlage der Praktischen Tätigkeiten ein großes Problem dar. So zeigt sich, dass 

3% der Befragten keinerlei vertragliche Regelung während der PT I hatten, beim  

PT II waren es sogar 8%, die ohne eine vertragliche Absicherung arbeiten. Ergän-

zend ist über die Hälfte der PiA als Praktikant angestellt und hat daher keinen An-

spruch auf tarifliche Vergütung. Nur 13% während des PT I und 21% während des 

PT II sind gemäß ihres akademischen Abschlusses als Psychologe oder Pädagoge 

angestellt und können daher mit einer angemessenen Bezahlung rechnen. Im Ver-

gleich mit der Erhebung von 2017 (Klein-Schmeink) zeigt sich ein leicht sinkender 

Anteil an Praktikantenverträgen. So waren es damals noch knapp 75% der Befrag-

ten, die als Praktikant angestellt waren, nur 8% waren als Psychologe oder Päda-

goge angestellt (Klein-Schmeink, 2017). Es zeigt sich also ein positiver Trend, an-

gemessen ist die aktuelle Situation jedoch keineswegs. Weiterhin gaben in der vor-

liegenden Untersuchung nur jeweils ca. 40% der Befragten an, während der Prakti-

schen Tätigkeiten über die Einrichtung eine Berufshaftpflichtversicherung zu bezie-

hen. Bezogen auf die Sozialversicherung führten immerhin 73% der Befragten an, 

während der PT I sozialversichert zu sein, während der PT II waren es nur noch 

62%. Die erhobenen Daten decken sich mit den Ergebnissen von Klein-Schmeink 

(2017), so wurde im Rahmen des Ergebnisberichts ausgewertet, dass jeweils 40% 

der Befragten nicht sozialversichert und nicht berufshaftpflichtversichert sind. Au-

ßerdem fällt auf, dass in der vorliegenden Untersuchung 23 bzw. 18% keine Angabe 

zur Berufshaftpflichtversicherung abgegeben haben, während bei der Sozial-
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versicherung nur knapp 5% keine Angabe machten. Das lässt vermuten, dass ei-

nige PiA wohlmöglich nicht über die genauen Bedingungen Bescheid wissen und 

nicht beantworten können, ob sie derartig versichert sind. Es ist davon auszugehen, 

dass diese prekären finanziellen Bedingungen auch für die Einrichtungen von Nach-

teil sein können, ca. 40% der Befragten gaben an, dass ihre Arbeitsmotivation be-

lastet ist, nur 20 bzw. 29% gaben an, dass die finanzielle Situation ihre Motivation 

nicht belastet. Da die Person des Therapeuten bzw. des Behandelnden eine ent-

scheidende Rolle im Behandlungsprozess spielt (Nikendei et al., 2018), könnte 

diese Belastung der Arbeitsmotivation ebenfalls Auswirkung auf die Behandlung 

von Patienten haben. Möglicherweise kann die bestmögliche Versorgung dieser 

durch weniger motivierte PiA nicht gewährleistet werden.  

Praktische Ausbildung: Höhe der Rückerstattung und Bewertung der finanziellen 

Bedingungen 

Durch die Analyse der finanziellen Bedingungen und der Bewertung dieser im Rah-

men der Praktischen Ausbildung kann ein Vergleich zu bisherigen Untersuchungen 

gezogen werden. In der vorliegenden Untersuchung berichten PiA von einem durch-

schnittlichen Honorar von 38 Euro pro Therapiestunde, mit 49% erhält fast die Hälfte 

der Befragten zwischen 21 und 40 Euro. Der Wert liegt damit über dem des For-

schungsgutachtens, zum Untersuchungszeitpunkt berichten PiA einen durchschnitt-

lichen Lohn von 33 Euro pro Therapiestunde, wobei zu berücksichtigen ist, dass ein 

Vergleich nur bedingt möglich ist. Die Vergütung der Therapiesitzungen war zum 

damaligen Zeitpunkt regional verschieden, die maximale Vergütung lag bei 75 Euro 

(Strauß et al., 2009). In bisherigen Untersuchungen zeigte sich überdies, dass psy-

choanalytische PiA ein höheres Einkommen beziehen als Kandidaten anderer Ver-

fahren (Barthel et al., 2010; Strauß et al., 2009), auch in der vorliegenden Untersu-

chung verdienen die analytischen Ausbildungskandidaten während der Praktischen 

Tätigkeit mehr als Kandidaten anderer Verfahren. Zusätzlich zeigt sich jedoch, dass 

auch Ausbildungskandidaten in TP signifikant höher für ihre Therapiestunden ver-

gütet werden als VT-Kandidaten und Kandidaten sonstiger Verfahren. Die von 

Strauß und Kollegen (2009) berichteten regionalen Unterschiede lassen sich auch 

der vorliegenden Untersuchung entnehmen. Die Einkünfte von PiA in Norddeutsch-

land sind signifikant niedriger als in allen anderen Regionen Deutschlands, die 
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größte Differenz liegt zwischen Nord- und Süddeutschland. Durch weitere Analysen 

ist zu prüfen, ob die Unterschiede in Zusammenhang mit der Verteilung der Verfah-

ren in den jeweiligen Regionen stehen. Da die Höhe der Rückvergütung durch die 

Krankenkassen bundesweit geregelt ist, spricht dieses Ergebnis dafür, dass Insti-

tute in Norddeutschland eine höhere Summe der Erstattung einbehalten als im Rest 

Deutschlands. Nutzt man die vorliegenden Daten für eine Hochrechnung auf die 

gesetzlich festgelegten 600 Therapiestunden, die im Rahmen der Praktischen Aus-

bildung absolviert werden müssen (§2(2) KJPPsychTh-APrV, 1998; §2(2) PsychTh-

APrV, 1998), ergibt sich ein geschätztes durchschnittliches Honorar von knapp 

23000 Euro während der gesamten Praktischen Ausbildung. Für die Vergütung der 

Therapiestunden im Rahmen der Praktischen Ausbildung schreibt die Kassenärzt-

liche Bundesvereinigung (KBV) aktuell eine Vergütung von 98 Euro pro Therapie-

stunde und 72 Euro für probatorische Sitzungen vor (KBV, 2017). Berücksichtigt 

man also, dass der Stundensatz, den die Ausbildungsinstitute nach dem Einheitli-

chen Bewertungsmaßstab der KBV für die 600 von PiA geleisteten Therapiestunden 

mit den Krankenkassen abrechnen können, derzeit bei ca. 90 Euro liegt (KBV, 

2017), so ergibt sich eine Summe von ca. 54000 Euro, die Krankenkassen an die 

Institute zahlen. Davon werden jedoch durchschnittlich nur ca. 43% an die PiA aus-

gezahlt, ca. 57% verbleiben also im Institut. Neben den Ausbildungskosten, die PiA 

selbstständig an die Ausbildungsinstitute zahlen müssen, ziehen die Institute also 

noch Gewinne aus der Praktischen Ausbildung. Selbst unter Berücksichtigung der 

Mietkosten für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten scheint der Einbehalt 

der Institute unverhältnismäßig hoch. Verantwortlich für die prekäre finanzielle Situ-

ation während der Praktischen Ausbildung ist somit nicht die mangelhafte Vergü-

tung seitens der Krankenkassen, sondern die Höhe des von den Instituten festge-

legten Anteils der Erstattung. Dass die finanzielle Situation von PiA während der 

Praktischen Ausbildung angespannt ist, zeigen die subjektiven Bewertungen, die im 

Rahmen der vorliegenden Untersuchung erfasst wurden. Strauß und Kollegen 

(2009) berichteten eine allgemeine Zufriedenheit und eine positive Bewertung der 

Praktischen Ausbildung, während die Praktischen Tätigkeiten hauptsächlich negativ 

bewertet werden. In dieser Untersuchung zeigt sich jedoch, dass die Bewertung der 

finanziellen Bedingungen während der Praktischen Ausbildung nicht ausnahmslos 

positiv ausfällt. Unterschiede zwischen PP und KJP gibt es hinsichtlich der 
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Bewertungen der Praktischen Ausbildung nicht, es kann also angenommen werden, 

dass die Bedingungen für beide Ausbildungen annähernd gleich gestaltet sind. Mit 

52% empfindet über die Hälfte der Befragten die Bezahlung der Therapiestunden 

nicht angemessen, besonders Ausbildungskandidaten der VT empfinden Unange-

messenheit, während die analytischen Ausbildungsteilnehmer gemäßigter bewer-

ten. Da die Vergütung der Therapiestunden in der VT geringer ausfällt als in den 

anderen Richtlinienverfahren und die analytischen Ausbildungskandidaten durch-

schnittlich am meisten erstattet bekommen, war eine derartige Bewertung der An-

gemessenheit zu erwarten. Außerdem zeigt sich, dass in Norddeutschland signifi-

kant weniger an die Ausbildungskandidaten ausgezahlt wird als in Ostdeutschland. 

Um diesen Umstand zu erklären, wäre es in weiteren Untersuchungen naheliegend 

die Erstattungsbedingungen von Krankenkassen auf regionale Unterschiede zu 

überprüfen. Die existenzielle Bedrohung ist bei Ausbildungsteilnehmern während 

der Praktischen Ausbildung geringer als während der Praktischen Tätigkeiten, ins-

gesamt 42% sehen keine Bedrohung der Existenz während dieses Ausbildungs-

bausteins. Weiterhin berichtet jedoch fast ein Drittel, dass es auch während der 

Praktischen Ausbildung eine existenzielle Bedrohung erlebt, in Norddeutschland 

wird die Bedrohung stärker wahrgenommen als in Ostdeutschland, was sich im Hin-

blick auf die signifikant niedrigere Auszahlungssumme in Norddeutschland erklären 

lässt. Während im Rahmen der PT I und der PT II nur 20 bis 29% keine Belastung 

ihrer Arbeitsmotivation angeben, berichtet immerhin fast die Hälfte der Befragten 

keine Belastung der Arbeitsmotivation während der Praktischen Ausbildung. Ande-

rerseits zeigt sich, dass immer noch annähernd die Hälfte eine Belastung der          

Arbeitsmotivation wahrnimmt, obwohl die Praktische Ausbildung als der Ausbil-

dungsbestandteil gilt, der den Auszubildenden die Refinanzierung ihrer Ausbildung 

ermöglichen soll und der im aktuellen Referentenentwurf nicht thematisiert wird. Be-

sonders im Vertiefungsverfahren VT berichten die PiA eine signifikant höhere Be-

lastung, Ausbildungskandidaten in sonstigen Verfahren geben zudem eine höhere 

Belastung an als Ausbildungskandidaten in TP. Im Hinblick auf die durchschnittliche 

Vergütung pro Therapiestunde erscheinen diese Ergebnisse naheliegend, da       

Kandidaten in VT und in sonstigen Verfahren signifikant geringer bezahlt werden 

als analytische und TP-Ausbildungskandidaten. Auch in Bezug auf die regionalen 

Unterschiede finden sich Parallelen zu bisherigen Ergebnissen. PiA in Norddeutsch-
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land wird nicht nur am wenigsten für ihre Therapiestunden im Rahmen der Prakti-

schen Ausbildung vergütet, sie nehmen auch eine höhere Belastung ihrer Arbeits-

motivation wahr als Kandidaten in Ost- oder Westdeutschland.  

5.2 Kritische Würdigung und Limitation 

Wenngleich die vorliegende Untersuchung einen wichtigen Beitrag für die Versor-

gungs- und Ausbildungsforschung leistet, sollen im Folgenden aufgetretene Prob-

leme und Schwierigkeiten diskutiert werden. Einschränkend ist zu betrachten, dass 

es sich bei allen Angaben und Ergebnissen um subjektive Selbsteinschätzungen 

von PiA handelt. Schon Fliegel, Willutzki und Strauß (2019) betonten, dass das For-

schungsgutachten nur eingeschränkt informativ ist, da eigene Erfahrungen berichtet 

werden und PiA in der Regel kaum Vergleichsmöglichkeiten haben. Das Gleiche gilt 

auch für die vorliegende Untersuchung, es wurden keine objektiven Daten erhoben 

und alle Ergebnisse beruhen auf Selbstangaben der PiA, Angaben von Instituten 

oder Einrichtungen wurden nicht ergänzend erhoben. Es ist außerdem zu berück-

sichtigen, dass starke Bias zu einer Verzerrung der tatsächlichen Situation führen 

könnten, die Rücklaufquote kann u.a. davon abhängig sein, welche Bedeutung die 

Untersuchung für die einzelnen Teilnehmer hat. Da es sich bei den Bedingungen 

der Psychotherapie-Ausbildung um ein Thema handelt, an dem zahlreiche PiA ein 

persönliches und emotionales Interesse haben, ist zu erwarten, dass besonders 

PiA, die sehr unzufrieden mit ihrer Situation sind, sich die Zeit nehmen und den 

Fragebogen beantworten, während zufriedene PiA diesen Aufwand nicht betreiben 

und daher in geringerer Anzahl vertreten sind. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass 

nicht sichergestellt werden konnte, dass alle PiA in Deutschland erreicht wurden. 

Da die Ansprache maßgeblich durch die Institute sowie durch die sozialen Medien 

stattfand, ist zu bedenken, dass möglicherweise besonders die Institute, die mit      

einer schlechten Reputation rechnen, ihre Ausbildungskandidaten nicht über die 

Studie informiert haben. Urlaubszeiten, Abwesenheiten oder ungültige E-Mailadres-

sen können weitere Gründe sein, dass nicht alle PiA in Deutschland die Möglichkeit 

hatten teilzunehmen. Die Stichprobengröße ist mit N = 2648 Teilnehmern im Ver-

hältnis zur Gesamtanzahl von PiA relativ hoch, auch die Verteilung der Geschlech-

ter sowie der Verfahren geht einher mit bisherigen Untersuchungen. Die a priori 

Stichprobenplanung ergab jedoch, dass jede betrachtete Gruppe mindestens 64 
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Teilnehmer besitzen muss um ein repräsentatives Ergebnis abzubilden. Sowohl bei 

den einzelnen Bundesländern als auch bei den psychoanalytischen Ausbildungs-

kandidaten konnte eine derartige Gruppengröße jedoch nicht erreicht werden, so-

dass in weiteren Analysen nur Regionen miteinander verglichen werden konnten 

und nicht wie ursprünglich angedacht Unterschiede zwischen den Bundesländern 

ermittelt werden konnten. Bezogen auf die Verfahren wurden die Teilnehmer der 

verklammerten Ausbildung und der psychoanalytischen Ausbildung zusammenge-

fasst. Diese sind sich zwar ähnlich, es gibt jedoch auch Unterschiede zwischen die-

sen Modellen, sodass die Aussagekraft der Ergebnisse für analytische Ausbildun-

gen eingeschränkt ist.  

Hinsichtlich der Gestaltung des Fragebogens zeigten sich Schwächen während der 

Auswertung. Einige Angaben wurden im Fragebogen nicht ausreichend präzisiert, 

wie z.B. die Frage nach der Angabe der Gesamtkosten. An dieser Stelle wurde nicht 

einheitlich definiert, was zu den Gesamtkosten der Ausbildung gehört und daher 

berücksichtigt werden soll, außerdem schien es unklar zu sein, ob die Einnahmen 

während der Praktischen Ausbildung schon verrechnet werden sollen. Daher zeigt 

sich in der Analyse der Daten eine hohe Streuung mit vielen Ausreißern, wodurch 

die Ergebnisse möglicherweise verzerrt sein können. Darüber hinaus ergab sich bei 

der Auswertung der Daten, dass es eine Vielzahl an Finanzierungs- und Kostenmo-

dellen in den Ausbildungsinstituten gibt, die teilweise nicht ausreichend durch den 

Fragebogen erfasst werden konnten. Durch den Einsatz zusätzlicher offener Text-

felder hätte diesen Umständen mitunter entgegengewirkt werden können. Im Nach-

gang stellte sich heraus, dass einige PiA weitaus mehr als die veranschlagten 30 

Minuten für die Bearbeitung brauchten, was ein Grund für einen vorzeitigen Abbruch 

gewesen sein kann. Aufgrund der vielen Parallelen zu bisherigen Untersuchungen 

und der großen Stichprobengröße kann jedoch angenommen werden, dass die vor-

liegenden Ergebnisse ein weitgehend repräsentatives Bild der finanziellen Bedin-

gungen von PiA aufzeigen. Trotz der methodischen Schwierigkeiten ist zu beach-

ten, dass die vorliegende Untersuchung einen wichtigen Beitrag dazu leisten konnte 

die Bedingungen und Lebensumstände von PiA zu erfassen. Durch das berufspoli-

tische Engagement von PiA ist die prekäre finanzielle Situation innerhalb der letzten 

Jahre in den medialen Fokus gerückt, daher erschien es notwendig zu erfassen, ob 

das Engagement sich bereits in verbesserten Bedingungen widerspiegelt.            
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Im Hinblick auf den Referentenentwurf und die anstehende Reform der Psychothe-

rapie-Ausbildung konnte die vorliegende Untersuchung aufzeigen, welchen Bedin-

gungen angehende Psychotherapeuten aktuell ausgesetzt sind. Aktuell sind keine 

Übergangsregelungen für PiA und angehende PiA der nächsten Jahre vorgesehen. 

Die vorliegenden Ergebnisse unterstreichen einen Handlungsbedarf und die Not-

wendigkeit von sofortigen Änderungen.  

5.3 Implikation für die Praxis und Ausblick 

Die vorliegende Untersuchung kann einen wichtigen Beitrag zur Ausbildungsfor-

schung liefern, es ist jedoch wichtig in zukünftigen Untersuchungen weitere Aspekte 

der Psychotherapie-Ausbildung zu betrachten. Die vorliegende Arbeit fokussiert die 

finanziellen Rahmenbedingungen der Ausbildung, die zugrundeliegende Studie er-

fasst jedoch weitere Aspekte, die in fortführenden Arbeiten ausgewertet und analy-

siert werden müssen. Besonders interessant scheint ein Vergleich der finanziellen 

Bedingungen mit dem Aufgabenspektrum, dem PiA im Rahmen der Praktischen 

Tätigkeiten ausgesetzt sind. In bisherigen Untersuchungen (Glaesmer et al., 2009; 

Hölzel, 2009; Klein-Schmeink, 2017; Strauß et al., 2009) wurde bereits eine hohe 

Diskrepanz zwischen den Aufgaben und der Vergütung berichtet, häufig überneh-

men PiA die Aufgaben einer Vollzeitkraft und führen entgegen dem PsychThG 

selbstständige Einzel- und Gruppentherapien durch (Götzinger, 2004; Strauß et al., 

2009). Hinsichtlich dieser Tatsache erscheint eine derart geringe Vergütung noch 

unangemessener. Zur Erfassung der Bedingungen während der Praktischen Tätig-

keiten wurden für beide Abschnitte jeweils identische Items verwendet, wodurch ein 

Vergleich der Daten möglich ist. In fortführenden Analysen kann somit untersucht 

werden, in welchen Aspekten signifikante Unterschiede zwischen der PT I und der 

PT II bestehen. Bisherige Untersuchungen legen die Vermutung nahe, dass sich 

z.B. die Suche nach einem PiA-Platz im Rahmen der PT II einfacher gestaltet als 

im Rahmen der PT I (MS, 2019; Nikendei et al., 2018). Die Bewertungen hinsichtlich 

der finanziellen Bedingungen wurden hinsichtlich der PT I, der PT II und der prakti-

schen Ausbildung ebenfalls durch die gleichen Items erfasst, sodass sich auch hier 

ein Vergleich aufstellen lässt. Auffallend bei den vorliegenden Ergebnissen sind die 

vergleichsweise hohen Standardabweichungen hinsichtlich der durchschnittlichen 

monatlichen Vergütung während der Praktischen Tätigkeit. Um eine Erklärung 
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dieser zu finden, kann in zukünftigen Analysen die Vergütung im Verhältnis zu der 

vereinbarten Arbeitszeit betrachtet werden. Ein weiterer interessierender Aspekt ist 

die Analyse der Vergütung im Rahmen der Praktischen Tätigkeit hinsichtlich der 

vertraglichen Grundlage, es ist anzunehmen, dass PiA, die als Praktikant angestellt 

sind, anderen Bedingungen ausgesetzt sind als PiA, die entsprechend ihrer akade-

mischen Qualifikation angestellt sind. Ferner sollte in weiteren Analysen untersucht 

werden, ob die Bedingungen der Praktischen Tätigkeiten sich hinsichtlich des ge-

wählten Verfahrens, der angestrebten Approbation oder hinsichtlich der Region der 

Einrichtung unterscheiden. Sowohl Busche und Kollegen (2006) als auch Siegel 

(2013) erwähnten regionale Unterschiede hinsichtlich der Vergütung der Prakti-

schen Tätigkeiten, es wäre also zu überprüfen ob diese weiterhin vorliegen oder ob 

die finanziellen Bedingungen gleich sind. Denkbar wären Vergleiche zwischen 

Großstädten wie Berlin, Hamburg, München oder Köln mit anderen Regionen wie 

z.B. Universitätsstädten oder ländlichen Gebieten. Des Weiteren wurde in bisheri-

gen Untersuchungen vielfach ein Unterschied der Vergütungssituation während der 

Praktischen Tätigkeiten hinsichtlich der angestrebten Approbation (KJP oder PP) 

berichtet (BPtK, 2014; Strauß et al., 2009). Davon ausgehend kann es für folgende 

Untersuchungen spannend sein zu überprüfen inwiefern sich die finanzielle Situa-

tion und die vertraglichen Bedingungen in der vorliegenden Studie zwischen den 

beiden Gruppen unterscheiden. Da im Rahmen der Studie der Träger und die Art 

der Einrichtung erhoben wurden, kann ergänzend untersucht werden, ob diesbe-

züglich Unterschiede zwischen den Gruppen bestehen. Busche und Kollegen 

(2006) berichteten außerdem, dass PiA in psychosomatischen Kliniken besser ver-

dienen als in klassischen Psychiatrien. Anhand der vorliegenden Daten kann unter-

sucht werden, ob die Bedingungen sich in Abhängigkeit zum Träger und der Art der 

Einrichtung weiterhin unterscheiden. Strauß und Kollegen (2009) kritisierten, dass 

vielen Ausbildungskandidaten zu Beginn ihrer Ausbildung nicht bewusst ist welche 

Kosten auf sie zukommen. Anhand der erhobenen Daten im Rahmen der Untersu-

chung könnten ebenfalls Kostenstrukturen von Ausbildungsinstituten erfasst und zu 

einer Übersicht verarbeitet werden, die es angehenden Ausbildungskandidaten er-

möglicht sich vorab mit den anfallenden Kosten auseinanderzusetzen und unvor-

hersehbare Kosten zu minimieren. Außerdem kann durch eine dezidierte Analyse 

der Kosten hinsichtlich der einzelnen Bestandteile untersucht werden, ob 
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Unterschiede im Hinblick auf die Verfahren vorliegen. Aufgrund der umfangreichen 

Lehranalyse im Rahmen der analytischen Ausbildung ist davon auszugehen, dass 

die Kosten der Selbsterfahrung weitaus höher sind als in anderen Verfahren. 

Um die finanzielle Situation von PiA nach dem derzeitigen Ausbildungssystem um-

gehend ein Stück zu verbessern könnte in Erwägung gezogen werden die Prakti-

schen Tätigkeiten offiziell als Praktikum anzuerkennen. Dadurch würde den Ausbil-

dungsteilnehmern zumindest der gesetzliche Mindestlohn zustehen. Dieser stünde 

zwar in keinerlei Verhältnis zum tatsächlichen Anspruch in Hinblick auf die akade-

mische Ausbildung, könnte jedoch im ersten Schritt sicherstellen, dass alle PiA ei-

nen Anspruch auf Vergütung haben und niemand seine Praktischen Tätigkeiten 

ohne Bezahlung absolvieren müsste. Auch die gesetzliche Anerkennung als Aus-

bildung mit einer verpflichtenden Ausbildungsvergütung könnte eine zeitnahe Ver-

besserung der Bedingungen bewirken. Diese Möglichkeiten könnten jedoch nur 

kurzfristige Übergangslösungen bis zur Gesetzesreform darstellen, langfristig erfor-

dert die Situation eine Gesetzesgrundlage, die Kosten und Einnahmen während der 

gesamten Ausbildungszeit regelt und angemessen im Hinblick auf die bisherige 

Ausbildung und die tatsächlichen Arbeitsbereiche der Ausbildungskandidaten ist. 

Andererseits ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine gesetzlich vorgeschriebene 

Pflicht zur Bezahlung von PiA dazu führen könnte, dass in Zukunft weniger Klinik-

stellen angeboten werden, was besonders auf Ballungsgebiete erhebliche Auswir-

kungen haben kann. Es muss somit neben einer gesetzlichen Grundlage zusätzlich 

ein Finanzierungsmodell geschaffen werden, dass die Bezahlung von PiA unter-

stützt und ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt.  

5.4 Schlussfolgerung 

Um die Qualität der Psychotherapie und der psychotherapeutischen Versorgung in 

Deutschland zu optimieren empfiehlt es sich, angehende Psychotherapeuten wäh-

rend ihrer Ausbildungszeit zu entlasten und ihren Arbeitsaufwand angemessen zu 

honorieren. Der aktuell vorliegende Referentenentwurf zur Reform des PsychThG 

hat es sich zum Ziel gemacht, die Bedingungen von angehenden Psychotherapeu-

ten in Zukunft zu verbessern, durch ein Direktstudium und eine anschließende Wei-

terbildung sollen sich die finanziellen Bedingungen erheblich verbessern (BMG, 

2019). Unberücksichtigt bleiben dabei aktuelle PiA und Absolventen, die die 
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Ausbildung in den kommenden Jahren unter den gegenwärtig gültigen Bedingun-

gen beginnen. Durch die vorliegende Untersuchung konnte gezeigt werden, dass 

die finanzielle Situation von PiA ein großes Problem darstellt. Die Ausbildungskan-

didaten sind mit Ausbildungskosten in Höhe von ca. 25000 Euro konfrontiert, denen 

im Rahmen der Praktischen Tätigkeiten Einkünfte von durchschnittlich 1000 Euro 

pro Monat entgegenstehen, nicht zu vernachlässigen ist weiterhin, dass 7 bis 14% 

ohne jegliche Vergütung beschäftigt werden. Auch die durchschnittliche Vergütung 

von 38 Euro pro Therapiestunde im Rahmen der Praktischen Ausbildung scheint 

nicht ausreichend zu sein um die Kosten der Ausbildung und die eigenen Lebens-

haltungskosten abzusichern, eine Vielzahl von PiA ist auf die finanzielle Unterstüt-

zung Dritter angewiesen oder muss neben der Ausbildung einer weiteren berufli-

chen Tätigkeit nachgehen um die Kosten zu decken. Im Vergleich zu bisherigen 

Untersuchungen zeigen sich marginale Veränderungen, wenngleich eine leicht po-

sitive Tendenz erkennbar ist. Diese Tendenz erscheint jedoch keineswegs ange-

messen. Die Problematik der finanziellen Bedingungen ist bereits seit vielen Jahren 

bekannt, das Forschungsgutachten von 2009 wurde unter anderem aus diesem 

Grund in Auftrag gegeben (Strauß et al., 2009), trotzdem hat sich kaum etwas ver-

ändert (vgl. Fliegel, Willutzki & Strauß, 2019). Es bedarf somit weiterem berufspoli-

tischem Engagement und diverser Unterstützung um auf die Brisanz und die Not-

wendigkeit der Thematik aufmerksam zu machen und die Berücksichtigung von 

Übergangsregelungen hinsichtlich der anstehenden Gesetzesreform zu erreichen. 
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Anhang A  Tabelle 14 Forschungsergebnisse PT  

Tabelle 14 

Forschungsergebnisse PT 

Autor/en Stichprobe Zeitraum  Ergebnisse 

   PT I PT II 

Hölzel, 

2006 

N = 446 PiA 12/2005 – 

04/2006 

54% 0 € 

10% < 400 € 

13% 401-900 € 

13% 901-1500 € 

9% > 1500 € 

48% 0 € 

6% < 400 € 

10% 401-900 € 

16% 901-1500 € 

20% > 1500 € 

Busche et 

al., 2006 

N = 385 PiA 07/2014 –

03/2015 

57% kein Gehalt 

10% bis 500 € 

14% 501-1500 

9% > 1500 € 

9% Anrechnung 

Strauß et 

al., 2009 

N = 3223 

PiA 

06/2008 –

10/2008 

51% kein Gehalt 

M = 453.33  

(SD = 724.29) 

52% kein Gehalt 

M = 564.06  

(SD = 867.70) 

Strauß et 

al., 2009 

N = 129 In-

stitutsleiter 

06/2008 – 

09/ 2008 

PP: 

46% 0 € 

19% < 250 € 

20% 251-750 € 

11% 751-1000 € 

7% 1001-1500 € 

4% > 1500 € 

KJP: 

64% 0 € 

10% < 250 € 

13% 251-750 € 

4% 751-1000 € 

5% 1001-1500 € 

1% > 1500 € 

PP: 

43% 0 € 

11% < 250 € 

14% 251-750 € 

9% 751-1000 € 

9% 1001-1500 € 

5% > 1500 € 

KJP: 

50% 0 € 

11% < 250 € 

12% 251-750 € 

6% 751-1000 € 

10% 1001-1500 € 

2% > 1500 € 
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Fortsetzung der Tabelle 14 

Hölzel, 

2009 

N = 152 01/2007-

07/2007 

43% 0 € 

57% < 400 €1 

21% > 1000 €1 

 

37% 0 € 

35% < 400 € 

26% > 1000 € 

 

BPtK, 

2014 

N = 1067 

PiA 

2013 PP: 

13% 0 € 

26% > 1000 € 

M = 800 € 

 

KJP: 

45% 0 € 

15% > 1000 € 

M = 500 € 

 

Klein-

Schmeink, 

2017 

N = 3666 

PiA 

05/2017 – 

05/2017 

14% 0 € 

41% < 500 € 

25% 501-1000 € 

12% 1001-1500 € 

8% > 1500 € 

M = 639 Euro 

Anmerkung. 1 bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mind. 16h 
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Anhang B  Tabelle 15 Forschungsergebnisse Gesamtkosten 

Tabelle 15 
Forschungsergebnisse Gesamtkosten 

Autor/en Stichprobe Zeitraum   Ergebnisse 

Hölzel, 2006 N = 446 

PiA 

12/2005 – 

04/2006 

 11%      < 200 €1 

76%  201-400 €1 

7%  401-500 €1 

 6%      > 600 €1 

Strauß et 

al., 2009 

N = 2895 

PiA 

06/2008 –

10/2008 

M = 23369 € (SD = 16642) 

Range: 0 – 90000 € 

VZ 560-830 €1 

TZ 330-500 €1 

VT M = 16539 € (SD = 7047) 

TP M = 25286 € (SD = 11650) 

PA M = 48905 € (SD = 25327) 

TP/PA M = 46911 € (SD = 21960) 

Strauß et 

al., 2009 

N = 88 In-

stitutsleiter 

06/2008 – 

09/ 2008 

 M = 20628 € (SD = 15442) 

Range 0 – 79000 € 

VT M = 13297 € (SD = 5020) 

TP M = 21793 € (SD = 13729) 

TP/PA M = 30635 € (SD = 19047) 

Strauß et 

al., 2009 

N = 103 

Institutslei-

ter 

06/2008 – 

09/ 2008 

 M = 30088 (SD = 22596) 

Range 3000 – 90000 € 

VT M = 15405 € (SD = 4184) 

TP M = 29861 € (SD = 12528) 

PA M = 66850 € (SD = 32739) 

TP/PA M = 51094 € (SD = 21876) 

Hölzel, 2009 N = 152 01/2007-

07/2007 

VT M = 22100 € (SD = 17539) 

TP M = 75143 € (SD = 83567) 

TP/PA M = 50353 € (SD = 24398) 
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Fortsetzung der Tabelle 15 

Barthel et 

al., 2010 

N = 343 2010 VT M = 541 €1 

   TP M = 599 €1 

   PA M = 1271 €1 

Anmerkung. 1 pro Monat 
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Anhang C  Tabelle 16 Forschungsergebnisse Netto-Kosten 

Tabelle 16 
Forschungsergebnisse Netto-Kosten 

Autor/en Stichprobe Zeitraum   Ergebnisse 

Strauß et 

al., 2009 

N = 2895 

PiA 

06/2008 

–10/2008 

 M = 3383 € (SD = 17344) 

Range -7600 – 90000€ 

 N = 1244 

PiA 

06/2008 

–10/2008 

 Mreal = 3454 €1 (SDreal = 16937)1 

Rangereal -75000 – 90000€1 

   VT M = 2067 € (SD = 8890) 

Mreal = 2067 €1 (SDreal = 8890)1 

   TP M = 5943 € (SD = 16248) 

Mreal = 6301 €1 (SDreal = 15476)1 

   PA M = 19053 € (SD = 23523) 

Mreal = 23947 €1 (SDreal = 24129)1 

   TP/PA M = 2983 € (SD = 34342) 

Mreal = 3366 €1 (SDreal = 33569)1 

Strauß et 

al., 2009 

N = 82 In-

stituts-lei-

ter 

06/2008 

– 09/ 

2008 

 M = ca. -3689 € (SD = 14354) 

Range -71400 – 18500 

Mreal = ca. 3333 €1 (SDreal = 13401)1 

Rangereal -71400 -185001 

   VT M = -1212 € (SD = 6372) 

Mreal = -1212 €1 (SDreal = 6372)1 

   TP M = 5683 € (SD = 8571) 

Mreal = 5683 €1 (SDreal = 8571)1 

   PA M = -11537 € (SD = 21250) 

Mreal = -10414 €1 (SDreal = 19576)1 

   TP/PA M = -2118 € (SD = 10457) 

Mreal = -2118 €1 (SDreal = 10457)1 

Strauß et 

al., 2009 

N = 80 In-

stituts-lei-

ter 

06/2008 

– 09/ 

2008 

 M = -9480 (SD = 17520) 

Range -55000 – 42000 

Mreal = 979 €1 (SDreal = 14451)1 

Rangereal -42400 -420001 
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Fortsetzung der Tabelle 16 

   VT M = -3567 € (SD = 5838) 

Mreal = -3567 €1 (SDreal = 5838)1 

 

 

  TP M = -10460 € (SD = 18245) 

Mreal = -3317 €1 (SDreal = 6687)1 

   PA M = -28325 € (SD = 26056) 

Mreal = -10450 €1 (SDreal = 28779)1 

   TP/PA M = -16058 € (SD = 23927) 

Mreal = -13313 €1 (SDreal = 22779)1 

Anmerkung. 1 Unter Berücksichtigung von 800 Stunden bzw. 1350 bei der verklammerten Ausbil-

dung 
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Anhang D  Verwendete Items 

Forschungsfrage I: 

• Wie hoch schätzen Sie die Gesamtkosten Ihrer Ausbildung? 

• Wie viel Geld steht Ihnen ungefähr monatlich vor Abzug aller Lebenshal-

tungskosten (Miete, Essen, Freizeit etc.) zur Verfügung? 

• Wie hoch ist ihr potenzieller/wahrscheinlicher Schuldenstand nach Ab-

schluss der Ausbildung? 

Forschungsfrage II: 

• Ich habe die Praktische Tätigkeit I bereits begonnen/absolviert.  

• Wie hoch ist/war die monatliche Brutto-Vergütung/Aufwandsentschädigung 

während der Praktischen Tätigkeit I? 

• Wie hoch ist/war die monatliche Netto-Vergütung/Aufwandsentschädigung 

während der Praktischen Tätigkeit I? 

• Müssen/Mussten Sie für die Praktische Tätigkeit I eine Gebühr an die Ein-

richtung zahlen? 

• Wenn ja, in welcher Höhe? 

Forschungsfrage III: 

• Welches vertragliche Verhältnis besteht bzw. bestand zwischen Ihnen und 

der Einrichtung? 

• Werden Sie durch die Einrichtung sozialversichert? 

• Werden Sie durch die Einrichtung berufshaftpflichtversichert? 

• Vereinbarte Arbeitszeit 

• Durchschnittlich geleistete Arbeitszeit 

• Zusätzlich benötigte Zeit für Vor- und Nachbereitung (Literatur, Dokumenta-

tion etc.) 

Forschungsfrage IV: 

• Wodurch finanzieren/finanzierten Sie Ihren Lebensunterhalt während der 

Praktischen Tätigkeit I? 
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• Gehen/Gingen Sie neben der Praktischen Tätigkeit I einer weiteren berufli-

chen Tätigkeit nach um Ihren Lebensunterhalt zu finanzieren? 

• Wenn ja, wie viele Stunden pro Woche? 

Forschungsfrage V: 

• Bitte schätzen Sie die folgenden Aussagen hinsichtlich ihrer Gültigkeit für 

die Praktischen Tätigkeiten ein: Praktische Tätigkeit I 

o Die Entlohnung für die von mir geleisteten Stunden halte ich für an-

gemessen. 

o Die finanziellen Bedingungen sind für mich existenziell bedrohlich. 

o Die Bezahlung belastet meine Arbeitsmotivation. 

Forschungfrage VI: 

• Ich habe die Praktische Tätigkeit bereits begonnen/absolviert.  

• Wie hoch ist/war die monatliche Brutto-Vergütung/Aufwandsentschädigung 

während der Praktischen Tätigkeit I? 

• Wie hoch ist/war die monatliche Netto-Vergütung/Aufwandsentschädigung 

während der Praktischen Tätigkeit I? 

• Müssen/Mussten Sie für die Praktische Tätigkeit I eine Gebühr an die Ein-

richtung zahlen?  

• Wenn ja, in welcher Höhe? 

Forschungsfrage VII: 

• Welches vertragliche Verhältnis besteht bzw. bestand zwischen Ihnen und 

der Einrichtung? 

• Werden Sie durch die Einrichtung sozialversichert? 

• Werden Sie durch die Einrichtung berufshaftpflichtversichert? 

• Vereinbarte Arbeitszeit 

• Durchschnittlich geleistete Arbeitszeit 

• Zusätzlich benötigte Zeit für Vor- und Nachbereitung (Literatur, Dokumenta-

tion etc.) 
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Forschungsfrage VIII: 

• Wodurch finanzieren/finanzierten Sie Ihren Lebensunterhalt während der 

Praktischen Tätigkeit I? 

• Gehen/Gingen Sie neben der Praktischen Tätigkeit I einer weiteren berufli-

chen Tätigkeit nach um Ihren Lebensunterhalt zu finanzieren? 

• Wenn ja, wie viele Stunden pro Woche? 

Forschungsfrage IX: 

• Bitte schätzen Sie die folgenden Aussagen hinsichtlich ihrer Gültigkeit für 

die Praktischen Tätigkeiten ein: Praktische Tätigkeit II 

o Die Entlohnung für die von mir geleisteten Stunden halte ich für an-

gemessen. 

o Die finanziellen Bedingungen sind für mich existenziell bedrohlich. 

o Die Bezahlung belastet meine Arbeitsmotivation. 

Forschungsfrage X: 

• Ich habe die Praktische Ausbildung bereits begonnen. 

• Was verdienen Sie (voraussichtlich) pro geleisteter Therapiestunde? 

Forschungsfrage XI: 

• Bitte schätzen Sie die folgenden Aussagen hinsichtlich ihrer Gültigkeit für 

die Praktischen Tätigkeiten ein: Praktische Ausbildung 

o Die Entlohnung für die von mir geleisteten Stunden halte ich für an-

gemessen. 

o Die finanziellen Bedingungen sind für mich existenziell bedrohlich. 

o Die Bezahlung belastet meine Arbeitsmotivation. 
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